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Betriebliche Suchtprävention ist besonders geeignet, erwachsene Menschen mit gezielten An-
geboten zur Aufklärung über gesundheitsriskanten Suchtmittelkonsum zu erreichen. Zugleich ist 
das Arbeitsverhältnis auch ein Rahmen, in dem Verhaltensänderungen bei Beschäftigten wirk-
sam angeregt werden können. Und schließlich kann durch frühzeitige Interventionen bei Auffäl-
ligkeiten die Einhaltung arbeitsvertraglicher Pflichten eingefordert und zugleich Unterstützung 
angeboten werden, um gesundheitsriskante oder -schädigende Konsummuster - wenn nötig 
über den Weg einer medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung - zu unterbrechen 
und nachhaltig zu verändern. 

 
Literatur und Materialien 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.) Alles klar? Tipps und Informationen für den 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Köln. 
Suchtprävention in Niedersachsen (2008) Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit. Hannover. www.ms.niedersachsen.de > Themen > Gesundheit > Drogen & Sucht 
Wienemann, E. (2008) Betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe. In: Handbuch betriebsärztlicher 
Dienst. Grundlagen-Praxis-Organisation, 95. Ergänzungslieferung, Juni 2008, ecomed, XI-5.1.4, S. 1-38  

 

2.3.2 Angebote zur individuellen Konsumreduktion bei riskantem Alkohol- und 
Tabakkonsum 

Ein Standbein der suchtspezifischen Prävention und Konsumreduzierung im Betrieb sind Kurz-
interventionen bei suchtmittelbedingten Auffälligkeiten. Dazu gehören Konzepte wie die "Moti-
vierende Gesprächsführung" oder "Motivierende Kurzintervention für Jugendliche" (MOVE), mit 
deren Hilfe betroffene Beschäftigte in Beratungsgesprächen mit Betriebsärzten und/oder Bera-
terInnen zur Verhaltensänderung oder zur Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen motiviert 
werden sollen. 

Ein weiteres Element sind Trainings und Unterstützungsangebote zur individuellen Reduzierung 
des Suchtmittelkonsums wie das 'SKOLL-Selbstkontrolltraining für den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Suchtstoffen und anderen Suchtphänomenen'. Daneben sind es suchtmit-
telbezogene Angebote wie die so genannten Drink-Less-Programme bei riskantem Alkoholkon-
sum, die unter dem Ansatz des "Kontrollierten Trinkens" (KT) in Deutschland bekannt geworden 
sind und zunächst umstritten waren. Zum anderen sind es die Kurse und Trainings, die sich an 
Raucher wenden und ihnen Anleitung und Unterstützung bieten, um den Tabakkonsum auf-
zugeben und zum Nichtraucher zu werden. Letztere werden häufig von den Krankenkassen im 
Rahmen ihrer Präventionsaufgaben nach § 20 SGB V kostenmäßig unterstützt. Ergänzt werden 
diese Maßnahmen teilweise auch durch Angebote im Betrieb - meist in Zusammenarbeit mit der 
Gesundheitsförderung - zur gesunden Ernährung. 

Standard 
 

 Speziell für Formen riskanten und gefährdenden Substanzkonsums sollten in der betriebli-
chen Suchtprävention auf Trainings und Unterstützungsangebote zur individuellen Konsum-
reduzierung (z.B. SKOLL, Drink-Less-Programme, Kurzinterventionen, Nichtraucherkurse) 
hingewiesen werden, die von internen oder externen Anbietern durchgeführt werden kön-
nen. 

 Bei internen Angeboten zur individuellen Konsumreduktion sollte vorab geklärt werden, 
dass es sich um eine freiwillige Maßnahme handelt und im Betrieb nur Beratung und Trai-
ning, jedoch keine Therapie stattfindet. 
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 Die Entwöhnungs- oder Reduzierungstrainings sollten von dafür qualifizierten Fachkräften 
durchgeführt werden und ihnen sollte eine transparente wissenschaftliche Fundierung 
zugrunde liegen. Die Beurteilung der Effektivität sollte sich auf Untersuchungen der langfri-
stigen, kontinuierlichen Abstinenz oder Konsumreduzierung stützen. 

 Speziell Maßnahmen zur Umsetzung des Nicht-Raucher-Schutzes im Betrieb sollten einer-
seits im Rahmen der Suchthilfe durch Entwöhnungsangebote für Raucher flankiert und an-
dererseits durch Maßnahmen zum Abbau Sucht fördernder Arbeitsbedingungen ergänzt 
werden.  

 

 

Begründungs- 
zusammenhang 

In der betrieblichen Suchtprävention werden verschiedene Ansätze zur Konsumreduktion ange-
boten. Zu einem als erfolgreich evaluierten suchtmittelübergreifenden Interventionskonzept ge-
hört das Selbstkontrolltraining 'SKOLL'. Mit ihm werden Personen mit riskantem und problema-
tischem Suchtmittelgebrauch jeden Alters angesprochen, die sich dazu entschieden haben ih-
ren Konsum zu reduzieren und die Kontrolle zu behalten um eine Abhängigkeit abzuwehren. 
Welches Suchtmittel konsumiert wird spielt dabei keine Rolle. Es geht vornehmlich darum mit 
Unterstützung der Gruppe die Risikokompetenz, Eigenverantwortlichkeit sowie Selbstwirksam-
keit zu stärken. 

Auch das Präventionsprogramm 'MOVE', das sich zunächst nur an Jugendliche richtete, heute 
aber für alle Altersgruppen angeboten wird, arbeitet suchtmittelübergreifend und spricht die 
Konsummuster des riskanten Konsums an. Mit Hilfe des Beratungsansatzes „motivierende Ge-
sprächsführung“ wird thematisiert inwieweit Jugendliche oder auch Erwachsene motiviert sind 
Unterstützung anzunehmen und ihr Verhalten zu ändern.  

Einen weiteren Ansatz zur individuellen Konsumreduzierung bei regel- oder übermäßigem Al-
koholkonsum verfolgen Drink-Less-Programme, die in Deutschland im Wesentlichen in dem 10-
Punkte-Programm zum 'Kontrollierten Trinken' von Körkel aufgeht und z.B. bei Führerscheinver-
lust empfohlen wird. Es ist geeignet Beschäftigte zu unterstützen, ihren riskanten und gefähr-
denden Alkoholkonsum zu reduzieren. Das Konzept sollte in betrieblichen Suchtpräventions-
programmen als Angebot für Personen mit riskanten Konsummustern noch stärker beworben 
werden. Dieser Weg kann zur Punktnüchternheit bei der Arbeit führen und damit zum Erhalt des 
Arbeitsplatzes beitragen.  

Für entwöhnungswillige Raucher stehen zahlreiche von Fachleuten durchgeführte Angebote 
von Nichtrauchertrainings zur Verfügung. Die Zahl der angebotenen Raucherentwöhnungsbe-
handlungen ist wieder rückläufig. Es gibt aber immer noch eine Vielfalt von Angeboten, die al-
lerdings nicht alle wissenschaftlich fundiert und auf Wirksamkeit hin geprüft worden sind. In 
Zweifelsfällen können Informationen über spezifische Angebote bei den Krankenkassen erfragt 
werden, die bei anerkannten Verfahren in der Regel auch einen Teil der Kosten übernehmen. 

Auch bei Rauchern kann die Konsumreduzierung im Sinne der "Punktnüchternheit" am Arbeits-
platz, also nicht während der Arbeit zu rauchen, schon ein wichtiges Ergebnis sein. 

 
Arbeitsschritte 

 Entscheidung über die Aufnahme des Angebots von Konsum reduzierenden Maßnahmen in 
das betriebliche Suchtpräventionsprogramm. Klärung der Aspekte, internes oder externes 
Angebot und Finanzierung bzw. Förderung durch die zuständigen Krankenkassen.  

 Weckung des Interesses zur Teilnahme an Nichtraucherkursen bzw. Konsumreduzierungs-
Trainings durch Information und Aufklärung der Beschäftigten. Bei erfolgreichem Nichtrau-
cherkurs gewähren einige Betriebe Gratifikationen (z.B. zusätzlicher Urlaubstag). 
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 Angebote können auch als Maßnahme in regionalen Netzwerken, an denen mehrere Be-
triebe beteiligt sind, erfolgen um auch Beschäftigte kleinerer und mittlerer Betriebe zu errei-
chen. 

 
Literatur und Materialien 

Bruns,B., Tönsing, C., Bösing,S. (2006) Frühinterventionsmodell bei substanz- und verhaltensbezogenem 
Problemverhalten“. Freiburg 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) ( 2002). rauch frei! am Arbeitsplatz – 
ein Leitfaden für Betriebe. WHO-Partnerschaftsprojekt Tabakabhängigkeit. 3.Aufl. Bonn 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.)(2005) MOVE - Motivierende Kurzintervention bei 
konsumierenden Jugendlichen. Evaluationsergebnisse des Fortbildungsmanuals sowie der ersten Imple-
mentierungsphase. Autoren: Kordula Marzinzik, Angelika Fiedler. Forschung und Praxis der Gesundheits-
förderung Bd.28. Köln. 
Körkel, J.(o.J.) 10-Schritte-Programm zum Erlernen von kontrolliertem Trinken. 
www.kontrolliertes-trinken.de 
Selbstkontrolltraining-SKOLL: Kurzbeschreibung. www.skoll.de  
Unger, C. (2010) Millionengeschäft Raucherentwöhnung. Mangelhafte Evaluation. In: Rausch 2010, 3, 22-
25 

 

2.3.3 Zielgruppenspezifische Prävention 

Neben den verschiedenen Angeboten für alle Beschäftigten sollten je nach Struktur des Betrie-
bes und Zusammensetzung der Belegschaft auch Präventionsmaßnahmen für ausgewählte 
Zielgruppen angeboten werden. Sie ermöglichen eine unmittelbarere Ansprache zielgruppen-
spezifischer Besonderheiten und erleichtern die Herausarbeitung von Ursachen des Suchtmit-
telkonsums in Verbindung mit der Situation, den Belastungen, aber auch Ressourcen der An-
gesprochenen. Spezifische Zielgruppen können u.a. sein Jugendliche und junge Erwachsene, 
Auszubildende, Führungskräfte, Beschäftigte aus anderen Kulturkreisen, ältere Beschäftigte, 
aber auch Beschäftigte bestimmter Organisationsbereiche eines Betriebes. Nicht zuletzt sollten 
auch die unterschiedlichen Konsummuster von Männern und Frauen berücksichtigt werden. 

Neue Zielgruppen für die betriebliche Suchtprävention 

Durch den strukturellen und sozialen Wandel in der Gesellschaft ergeben sich auch in der Ar-
beitswelt Veränderungen, die neue Risikogruppen des Suchtmittelkonsums hervorbringen. 

Eine Zielgruppe, die in den letzen Jahren an Bedeutung zugenommen hat, sind weibliche Fach- 
und Führungskräfte, die gegenwärtig 46 Prozent der weiblichen Beschäftigten ausmachen. Ge-
nerell zeigt sich eine Zunahme des Alkoholkonsums mit ansteigender Sozialschicht, und bei 
Frauen fällt diese überproportional aus. Frauen in gehobenen beruflichen Positionen weisen 
zum Teil einen höheren Alkoholkonsum auf als Männer in vergleichbarer Situation. Wissen-
schaftliche Erhebungen verweisen auf Stressbewältungsstrategien in dieser Zielgruppe, die 
vermehrt mit einem riskanten Suchtmittelgebrauch verbunden sind.  

Als spezifische Zielgruppe sollten auch die älteren Beschäftigten durch die betriebliche Sucht-
prävention angesprochen werden. Im Zuge der demographischen Entwicklung und der Verän-
derung der Sozialsysteme bleiben zukünftig größere Teile der Beschäftigten länger im aktiven 
Berufsleben.  Zugleich lässt sich in der Altersgruppe aus den Geburtsjahren zwischen 1946 und 
1964 ein überdurchschnittlich hoher Substanzkonsum von Alkohol, Medikamenten und Nikotin 
nachweisen. Da dies auch die Generation der geburtenstarken Jahrgänge betrifft, ist mit einem 
weiteren Anstieg der Zahl der Beschäftigten zu erwarten, die aufgrund ihres Suchtmittelkon-
sums Unterstützung bedürfen. Während der Alkohol- und Tabakkonsum bei über 60 Jährigen 
tendenziell abnimmt, steigt das Risiko durch Medikamenteneinnahme.  
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Standard 

 

 Im Betrieb soll der Bedarf für spezifische Präventionsmaßnahmen für einzelne Zielgruppen 
geprüft werden. 

 Um die spezifischen Bedürfnisse und Interessen dieser Zielgruppen zu erreichen, sollten 
VertreterInnen der jeweiligen Zielgruppe an der Vorbereitung und ggf. Umsetzung der Maß-
nahmen beteiligt werden. 

 Zur Entwicklung und Umsetzung zielgruppenspezifischer Angebote sollte eine Vernetzung 
mit anderen Betrieben - in der Region - oder mit einschlägigen Verbänden und Einrichtun-
gen in Erwägung gezogen werden. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Präventionsmaßnahmen für bestimmte Zielgruppen können die Wirksamkeit der vorbeugenden 
Arbeit deutlich erhöhen. Zum einen kann gezielt der Zusammenhang des Suchtmittelkonsums 
mit den Bedingungen, Belastungen, aber auch Ressourcen der jeweiligen Zielgruppe heraus-
gearbeitet werden. Zum anderen können die sozialen Merkmale und die Kulturelemente der 
jeweiligen Gruppe für die Erstellung von Informationen und die Entwicklung von Lösungsansät-
zen konkret berücksichtigt werden. Zielgruppenspezifisch kann man auch das Prinzip "Von den 
Gesunden lernen"  in der präventiven Arbeit nutzen und Bedingungen und Erfahrungen von 
Gruppen mit risikoarmen Konsummustern auswerten, um Risikogruppen alternative Wege auf-
zuzeigen. 

In Zusammenarbeit mit anderen Betrieben der Branche oder Region oder mit Unterstützung von 
Kranken- und Unfallkassen, Verbänden und Einrichtungen können z.B. spezifische Informati-
ons- und Beratungsangebote für einzelne Beschäftigtengruppen bereitgestellt werden. 

 

 
Literatur und Materialien 

DHS (Hrsg.) (2009) Substanzbezogene Störungen im Alter Informationen und Praxishilfen: 
www.dhs.de/makeit/cms/cms_upload/dhs/substanzbezogene_stoerungen_im_alter_neu.pdf 
Wartmann, A. (2008) Welche Rolle spielt riskanter Alkoholkonsum im Bewältigungsverhalten bei weibli-
chen Führungskräften in öffentlichen Verwaltungen in Deutschland? Eine qualitative Analyse. Masterarbeit 
im Studiengang Public Health. Bielefeld.  
Landesstelle für Suchtfragen in Baden Württemberg der Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. (Hrsg.) 
(2010) Azubi und Alkohol, www.dhs.de/makeit/cms/cms_upload/dhs/azubi_und_alkohol.pdf (11/2010) 
RKI - Robert Koch-Institut (2008) Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen. 40. Gesundheitsbe-
richterstattung des Bundes. Hrsg.: Robert Koch-Institut. Berlin 

2.4 Übergreifende Prävention und Gesundheitsförderung 

Als Schlüsselkompetenz mit zunehmender Bedeutung im Arbeitsleben erweist sich die Ge-
sundheitskompetenz. Sie verbindet grundlegende Kenntnisse über die Gesundheit stärkenden 
und gefährdenden Faktoren mit der Fähigkeit, selbstverantwortlich und selbststeuernd aktiv 
etwas für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun. 

Präventive Wirkung erzielen alle Maßnahmen, die zur Erweiterung der Gesundheitskompetenz 
beitragen. Dazu gehören nicht nur Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung, sondern 
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auch Seminare, die in der Personalentwicklung oder Weiterbildung angeboten werden, z.B. zur 
Sozialkompetenz oder zum Selbstmanagement. Sie haben zugleich positiven Einfluss auf den 
Umgang mit Belastungen und erleichtern zufrieden stellende soziale Kontakte am Arbeitsplatz. 
Beide Aspekte spielen für die Suchtprävention eine wichtige Rolle.  

Für die Suchtprävention bedeutsam ist das Konzept des gesundheitsorientierten Führens, das 
im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Verbreitung findet. Eine Führungskraft 
hat vielfältigen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter/innen, z.B. durch die Gestaltung der 
Arbeit, der Arbeitsanforderungen und der Arbeitsbedingungen. Eine maßgebliche Rolle für den 
Zusammenhang von Motivation und Wohlbefinden, von Gesundheit und Fehlzeiten spielt auch 
das Führungsverhalten selbst sowie das Betriebsklima, das gleichermaßen durch das Verhalten 
von Vorgesetzten und kollegialem Umfeld geprägt ist. Der Umgang mit gesundheits- oder sozi-
albedingten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz - speziell bei Suchtproblemen - und das Vorbildver-
halten von Vorgesetzten im Hinblick auf eine suchtmittelfreie Betriebskultur sind wichtige Aspek-
te in diesem Zusammenhang. 

Einen internationalen Standard für ein übergreifendes Präventionsprogramm bietet das von der 
International Labour Organization (ILO) verbreitete Konzept SOLVE. Es handelt sich um ein 
interaktives Qualifizierungsprogramm, das auf die Entwicklung und das Angebot von gesund-
heitsfördernden Maßnahmen gerichtet ist. Es umfasst Ansätze der Prävention von arbeitsbe-
dingtem Stress, Alkohol-, Tabak- und Drogengebrauch, von körperlicher als auch seelischer 
Gewalt sowie HIV / AIDS und anderen Faktoren, die zu Gesundheitsproblemen bei Arbeitneh-
mer/innen und zu Produktivitätsverlusten für den Betrieb führen. Diese Probleme können aus 
der Wechselwirkung zwischen Zuhause und Arbeit entstehen, sie können am Arbeitsplatz be-
ginnen und ins Privatleben hineingetragen werden oder umgekehrt. SOLVE bietet deshalb ein 
integriertes Präventionsprogramm, das diese Vielfalt von Ursachen und Verknüpfungen berück-
sichtigt und einen strategischen Prozess im Betrieb anregen will, wie es auch die modernen 
Suchtpräventionsprogramme vorsehen. 

 
Standard 

 

 Betriebliche Suchtprogramme sollten auf die zunehmende Bedeutung der Entwicklung so-
zialer Kompetenzen und der Stärkung von Gesundheitskompetenzen der Beschäftigten, in-
sbesondere der Führungskräfte, hinweisen. 

 Maßnahmen zur übergreifenden Prävention sollten von der betrieblichen Suchtprävention 
angeregt und mit der Personalentwicklung, betrieblichen Weiterbildung und Gesundheits-
förderung abgestimmt werden. 

 Akteure aus der betrieblichen Suchtprävention sollten mit ihren Themen in der Weiterbil-
dung der Beschäftigten und der Führungskräfteentwicklung vertreten sein. 

 Modelle guter Praxis von integrierten Präventionsprogrammen aus anderen Bereichen und 
internationalen Zusammenhängen sollen auf ihre Nutzbarmachung für die betriebliche 
Suchtprävention geprüft werden. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
In den Betrieben bestehen große Schnittmengen bei den angebotenen Maßnahmen aus Sucht-
präventions-, Personalentwicklungs- und Gesundheitsförderungsprogrammen. Daraus entste-
hende Synergien kann sich die betriebliche Suchtprävention noch stärker als bisher zunutze 
machen. Seminarangebote zur Stressbewältigung aus einem der genannten Programme kön-
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nen z.B. einen wichtigen Beitrag zur Suchtprävention leisten, wenn darauf geachtet wird, dass 
der Zusammenhang von Stresserfahrung und Substanzgebrauch dabei zur Sprache kommt. 

Wegen seiner zentralen Bedeutung ist gesundheitsorientiertes Führen ein wichtiges Element 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements, das die Erhaltung und Förderung der Gesundheit 
der Beschäftigten zum Ziel hat. Dabei geht es gleichermaßen um die Gesundheit der Mit-
arbeiter/innen wie um die Gesundheit der Führungskräfte selbst, die immer wieder in besonde-
rem Maße gefordert sind, widersprüchliche Erwartungen auszubalancieren und Spannungsfel-
der auszugleichen und bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz frühzeitig zu intervenieren. Dies gilt 
insbesondere auch für weibliche Fach- und Führungskräfte, die neben den Herausforderungen 
am Arbeitsplatz uneinheitliche gesellschaftliche Rollenerwartung im Hinblick auf Karriere, Kinder 
und Familie erfüllen sollen. Sie können z.B. durch Angebote des (Gesundheits-)Coachings ge-
stärkt werden, damit der Griff zum Suchtmittel nicht als bevorzugte Bewältigungsstrategie ge-
wählt werden muss. 

Übergreifende Präventionskonzepte in der Verhältnisprävention, wie die Schaffung gesund er-
haltender und motivierender Arbeitsbedingungen oder die Verbesserung des Betriebsklimas, 
erfordern in jedem Fall eine strategische Entscheidung auf Unternehmensebene und die Ein-
bindung in betriebliche Politiken und Prozesse. Verhaltensbezogene Angebote zielen vor allem 
auf die Erweiterung der Gesundheitskompetenz und den Aufbau Persönlichkeit stärkender Res-
sourcen. Solche Konzepte, die eine präventive Wirkung über die Suchtprävention hinaus 
erzielen, sind bisher hauptsächlich aus dem Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
bekannt. Sie sollten als Anregung für präventive Konzepte dienen, die auch für erwachsene 
Beschäftigte von Interesse sein könnten.  

 
Arbeitsschritte 

 Die Suchtprävention im Betrieb enger mit den übergreifenden Maßnahmen der Personal-
entwicklung, Weiterbildung und Gesundheitsförderung und den Konzepten zur salutogenen 
Arbeitsgestaltung und gesundheitsorientierten Führung verzahnen. 

 Die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten und insbesondere der Führungskräfte erwei-
tern und Maßnahmen zum Abbau Gesundheit gefährdender Arbeitsbedingungen und zur 
Veränderung  gesundheitsriskanten Verhaltens ergreifen. 

 Sich in Netzwerken und Fachtagungen mit integrierten Präventionsprogramme auch aus 
anderen gesellschaftlichen Bereichen, auch aus internationalen Zusammenhängen befas-
sen, um Anregungen für die betriebliche Suchtprävention zu erhalten. 

 
Literatur und Materialien 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.)(2004) Suchtprävention in der Bundesrepublik 
Deutschland. Köln. 
Heidel, G.(2004) Kurzbeschreibung für das Projekt "Gesundheitsförderungstage" der BSR. 
www.dhs-intern.de/pdf/Doku.Heidel.pdf 
ILO (2003) SOLVE - Umgang mit psychosozialen Problemen am Arbeitsplatz. Genf. 
Kromm, W. / Frank, G. (Hrsg.)(2009) Unternehmensressource Gesundheit. Weshalb die Folgen schlechter 
Führung kein Arzt heilen kann. Düsseldorf. Symposion Publishing. 
Lauterbach, M. (2008) Gesundheitscoaching. Strategien und Methoden für Fitness und Lebensbalance im 
Beruf. Heidelberg: Carl Auer Verlag. 2. Auflage 
Mattysek, A.-K. (2009) Führung und Gesundheit. Ein praktischer Ratgeber zur Förderung der psychosozia-
len Gesundheit im Betrieb. Norderstedt. Books on Demand. 
Rudow, B. (2004) Das gesunde Unternehmen. Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Personalpflege. 
Oldenbourg 
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2.5 Betriebliche Absprachen und Regelungen zur  
Einschränkung des Konsums von Alkohol, Tabak und  
illegalen Drogen 

Das Verständnis, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Suchtmitteln gesundheitliche Ge-
fährdungen reduziert und Erkrankungen vorbeugt sowie zum Erhalt des Wohlbefindens und zur 
Fitness beiträgt, ist unter den Beschäftigten im zurückliegenden Jahrzehnt deutlich gewachsen. 
Betriebliche Suchtprävention und Gesundheitsförderung, rechtliche Regelungen und die ge-
wachsene Bedeutung körperlicher und seelischer Fitness für die Sicherung des Arbeitsplatzes 
haben dazu beigetragen. 

Regelungen zum Suchtmittelkonsum, insbesondere Maßnahmen zur Einschränkung des Ta-
bak- und Alkoholkonsums, sind in den Betrieben häufiger geworden. Dabei spielen neben den 
oben genannten Faktoren vor allem gestiegene Qualitäts- und Leistungsanforderungen, der 
Wunsch nach einem störungsfreien Betriebsablauf sowie veränderte Anforderungen im Arbeits-
schutz eine Rolle.  

Nicht alle Wege, die hierbei von den Betrieben beschritten werden, sind mit den Prinzipien der 
Suchtprävention und Gesundheitsförderung zu vereinbaren. Dies gilt vor allem für generelle, 
nicht an den Erfordernissen des konkreten Arbeitsplatzes ausgerichteten Alkohol- und Drogen-
tests oder Drogenscreenings.  

Es gibt weder rechtlich noch sachlich Anlass, für den Bereich der illegalen Drogen weitergehen-
de Instrumente zu fordern, als dies in der betriebliche Suchtprävention und -hilfe für den Ge-
brauch anderer Suchtmittel gilt. Information und Aufklärung, Einschränkung des Konsums, kon-
sequente Intervention bei Auffälligkeiten und Beratung sowie Hilfe bei Suchtgefährdung sind 
hier wie dort die adäquaten Maßnahmen, die im Rahmen von Suchtpräventionsprogrammen 
vorgesehen werden sollten. 

 
Standard 

 

 Das Grundprinzip der Suchtprävention heißt: Verantwortliches Handeln durch Information, 
Aufklärung und Beratung fördern und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Betriebliche Suchtpräven-
tion setzt sich auf diese Weise für gesunde und sichere Arbeitsbedingungen und "Null Pro-
mille am Arbeitsplatz", z.B. durch "Punktnüchternheit" ein. 

 Betriebliche Regelungen zur Einschränkung des Konsums von Suchtmitteln, zu Suchtmit-
telkontrollen (Alkohol- und Drogentests, Screenings) und Sanktionen berühren im Grundge-
setz garantierte Rechte. 

 Verbote, Kontrollen und Sanktionen müssen immer auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft und 
die Mitbestimmung beachtet werden. Sie ersetzen auf keinen Fall ein betriebliches Sucht-
präventionsprogramm. 

 Allgemeine, nicht anlassbezogene Kontrollen des Suchtmittelkonsums im Betrieb sind 
rechtlich problematisch und ethisch fragwürdig. Sie widersprechen den Grundprinzipien der 
Suchtprävention und Gesundheitsförderung. 

 Im Einzellfall können Kontrollen, die bei Auffälligkeiten individuell vereinbart werden, als 
Gegenbeweis oder als Unterstützung der Konsumreduzierung und des Abstinenzerhalts 
geeignet sein. 

 



Kapitel 2   Vorbeugen 35 

2.5.1 Konzept der 'Punktnüchternheit' 

In neueren Präventionskonzepten wird heute die so genannte 'Punktnüchternheit' angeregt. Das 
Konzept der Punktnüchternheit, das mit den Aktivitäten zum "Aktionsplan Alkohol" der WHO 
Ende der 90er-Jahre in Deutschland verbreitet wurde, erkennt an, dass Alkohol in verantwortli-
chem Rahmen als Genussmittel eingesetzt wird, ohne zwangsläufig Schaden anzurichten. Es 
legt aber nahe, dass an bestimmten 'Punkten, d.h. Situationen des alltäglichen Lebens, ganz 
bewusst auf Nüchternheit Wert gelegt wird. Die Situationen, in denen Punktnüchternheit ange-
sagt ist, werden nach unterschiedlichen Kriterien wie Ort, Zeit, Umgang mit bestimmten Perso-
nen, Gesundheitszustand und dem Wissen um die Gefährdungen in solchen Situationen defi-
niert. Auf Alkohol konsequent verzichtet wird danach z.B. im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, in 
der Schwangerschaft, bei Medikamentengebrauch.  

Das Konzept der Punktnüchternheit, das auch von den Suchthilfeverbänden mitgetragen wird, 
basiert darauf, dass jeder Mensch durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln 
Vorbild sein kann und dadurch Risiken vermieden werden. Als Prinzip lässt es sich auf Sucht-
mittelkonsum generell, auch auf Tabakkonsum anwenden. Es kann außerdem auf andere Be-
reiche ausgedehnt werden, z.B. Punktnüchternheit im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen; 
kein Alkohol beim Sport u.a.m. 

Punktnüchternheit im Betrieb stellt auf einen eigenverantwortlichen Konsumverzicht vor und 
während der Arbeit ab. Es ist ein Prinzip der Kultur des Umgangs mit Suchtmitteln im Betrieb 
und kommt ohne allgemeines Konsumverbot aus. Aufgrund von Absprachen und vereinbarten 
Regeln kann Punktnüchternheit unter den Beschäftigten aber auch verbindlich gemacht wer-
den. Es erübrigt sich dabei der Kontroll- und Sanktionsmechanismus eines generellen Alkohol-
verbots. 

 
Standard 

 

 Punktnüchternheit im Sinne eines Konsumverzichts von Alkohol, illegalen Drogen und Ta-
bak bei der Arbeit ist ein Ziel betrieblicher Suchtprävention. 

 Absprachen zum Konsumverzicht im Betrieb und zur Punktnüchternheit bei der Arbeit wer-
den durch Information und Aufklärung gefördert. 

 Punktnüchternheit hat eine zentrale Bedeutung für die Arbeitssicherheit, insbesondere in 
Verbindung mit der Einnahme von Medikamenten. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Das Konzept der Punktnüchternheit ist für die betriebliche Suchtprävention ein hervorragend 
geeignetes Präventionsziel. Es ist den Beschäftigten leicht zu vermitteln und von seinen Zielen 
her einleuchtend. Es verzichtet auf moralische Wertungen und vermeidet erzieherische Argu-
mentationen zum Konsumverzicht und Übergriffe in Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten.  

Punktnüchternheit als Prinzip stellt auf den eigenverantwortlichen, wenn auch teilweise durch 
abgestimmte Regeln verbindlich gemachten Konsumverzicht während der Arbeit ab. Um wirk-
sam zu sein, muss es ein Teil der Betriebskultur werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei das 
Vorbildverhalten der Personalverantwortlichen und die aktive Unterstützung durch die Interes-
senvertretungen. 

Im Unterschied zu generellen Konsumverboten, die Kontrollen und - bei Verstößen - Sanktionen 
nach sich ziehen, ist die Punktnüchternheit ein Grundsatz des sozialen Miteinanders im Betrieb. 
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Verstöße gegen das vereinbarte Prinzip bedürfen keiner Abmahnung, wohl aber der kollegialen 
Auseinandersetzung und des fürsorglichen Mitarbeitergesprächs bei Auffälligkeit. Im fortgesetz-
ten Fall wäre frühzeitig zu prüfen, ob auch ein Stufengespräch angezeigt ist. 

'Punktnüchternheit' ist ein Thema, dass sich sowohl als Impuls für eine lebendige Diskussion in 
der betrieblichen Suchtprävention eignet, sich aber auch, bei entsprechender Aufbereitung und 
medialer Unterstützung, für den kontinuierlichen Einsatz nutzen lässt. Viele Anregungen dazu 
finden sich im Internet. 

 
Arbeitsschritte 

 Im Steuerungsgremium die Eignung des Konzepts der 'Punktnüchternheit' für die eigene 
betriebliche Praxis prüfen. 

 Das Thema 'Punktnüchternheit' als neuen Impuls aus dem Suchtpräventionsprogramm in 
die betriebliche Diskussion einbringen oder als Initialkampagne für die Präventionsarbeit im 
Betrieb nutzen.  

 'Punktnüchternheit' als Thema im Betrieb fördern und in die internen Gremien und Medien 
einbringen. 

 
Literatur und Materialien 

Kostrzewa, R. (2004) Aktionsbündnisse und -pläne zum Thema Alkohol. 
Bericht über bundesweite Entwicklungen und die Kampagnen der norddeutschen Bundesländer. 
Vortrag im Rahmen der DHS-Tagung „Suchtprävention vom 08.-10.11.04 in Bielefeld. 
www.dhs-intern.de/pdf/Vortrag.Kostrzewa.pdf 

Rummel, M. / Rainer, L. / Fuchs, R. (2004) Alkohol im Unternehmen. Prävention und Intervention. 
Göttingen: Hogrefe. 
Aktionswoche Alkohol: www.aktionswoche-alkohol.de/hintergrund-alkohol/arbeitsplatz.html 

 

 

2.5.2 Rauchfreier Arbeitsplatz – rauchfreier Betrieb 

Rauchen war lange Zeit ein sehr umstrittenes Thema in der betrieblichen Suchtprävention. Seit 
der Stärkung des Nichtraucherschutzes in der Arbeitsstättenverordnung im Jahr 2002 und der 
Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens 2007 sind 
Regelungen zum Rauchen bzw. Nichtrauchen im Betrieb zum Normalfall geworden. Für die 
Durchsetzung des Nichtraucherschutzes ist der betriebliche Arbeitsschutz zuständig. Dessen 
Maßnahmen sollten durch Angebote der betrieblichen Suchtprävention ergänzt werden. 

Bei der Umsetzung des Nichtraucherschutzes geraten manchmal die Grundprinzipien der 
Suchtprävention aus dem Blick. Rauchverbote stehen im Vordergrund. Die Frage nach den Ta-
bakkonsum fördernden Arbeitsbedingungen oder die Forderung nach Hilfe für Abhängige wird 
meist gar nicht gestellt.  

Raucher und Raucherinnen sollten ebenfalls Beratung und Hilfe im Rahmen der betrieblichen 
Suchtprävention finden können, weil das Konsumverhalten durch Nikotinabhängigkeit bedingt 
sein kann. In Zusammenarbeit mit den Krankenkassen bieten Betriebe bei Bedarf oftmals Nicht-
raucherkurse für ihre Beschäftigten an. Bei extremer Nikotinabhängigkeit können betroffene 
Beschäftigte auch therapeutische Unterstützung erhalten.  

Die Bundesvereinigung für Gesundheit e.V. hat das WHO-Partnerschaftsprojekt 'Tabakabhän-
gigkeit' durchgeführt, in dem ein Standard zur betrieblichen Umsetzung von präventiven Maß-
nahmen zum Tabakkonsum entwickelt wurde. Mit dem Leitfaden "Rauchfrei am Arbeitsplatz", 
der im Rahmen des Projekts entwickelt wurde, liegt ein Konzept vor, das Gesundheitsschutz für 
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Nichtraucher durch geeignete arbeitsorganisatorische Maßnahmen und Rauchbeschränkungen 
am Arbeitsplatz mit Angeboten der Hilfestellung zur Nikotinentwöhnung für Raucher verbindet 
und damit auch den Anforderungen des Aktionsplans Tabak der DHS entspricht. 

 
Standard 

 

 Ziel der betrieblichen Suchtprävention ist es, den Weg zum 'rauchfreien Betrieb' durch In-
formation, Aktionen, Beratung und Angebote von Nichtrauchertrainings kompetent zu be-
gleiten. 

 Die Umsetzung dieses Ziels sowie des Nichtraucherschutzes sollte ohne Stigmatisierung 
und Ausgrenzung von Raucher/innen verfolgt werden. 

 Da der Nikotinkonsum suchtbedingt sein kann, sollten betriebliche Suchtpräventionspro-
gramme für abhängige Raucher/innen Beratung und Unterstützung bei Überwindung der 
Nikotinabhängigkeit vorsehen. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Der seit 2002 geltende Nichtraucherschutz nach § 5 der Arbeitsstättenverordnung legt dem Ar-
beitgeber auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nichtrauchenden Beschäftig-
ten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind. 
Der Nichtraucherschutz greift unabhängig davon, ob nichtrauchende Beschäftigte sich durch 
Tabakrauch belästigt oder gesundheitlich beeinträchtigt fühlen oder nicht. Für den Arbeitgeber 
gilt es vielmehr im Sinne des Arbeitsschutzes eine gesundheitliche Gefährdung am Arbeitsplatz 
vorzubeugen. Die Position der Nichtraucher/innen ist deutlich gestärkt worden. Die Verordnung 
wie das Gesetz aus dem Jahr 2007 sehen jedoch noch kein vollständiges Rauchverbot im Be-
trieb vor. Regelungen zur gegenseitigen Rücksichtnahme von Rauchern und Nichtrauchern 
können also weiterhin erforderlich sein.  

Die betriebliche Suchtprävention setzt sich mit ihren Angeboten zur Information und Aufklärung 
für einen rauchfreien Betrieb ein. Sie begleitet die betrieblichen Initiativen zum Nichtraucher-
schutz und gewährt denjenigen Beratung und Unterstützung, die ihren (abhängigen) Konsum 
reduzierenden wollen. 

 
Arbeitsschritte 

 Mit den Materialien aus dem Projekt "Rauchfrei am Arbeitsplatz" der Bundesvereinigung für 
Gesundheit e.V. können Aktivitäten im Sinne der betrieblichen Suchtprävention entwickelt 
werden. Vorgeschlagen oder gefordert werden: 
• Klare Kommunikation der Ziele zur Reduzierung des Tabakkonsums und zur Erweite-

rung des Nichtraucherschutzes sowie des entwickelten Zeit-/Maßnahmeplanes für alle 
Mitarbeiter von Anfang an. 

• Frühzeitige Einbindung aller Betriebspartner in die Planung, klare organisatorische Zu-
ständigkeit und Anbindung. 

• Arbeitsorganisatorische Maßnahmen, insbesondere die Trennung von Rauchern und 
Nichtrauchern in Arbeits-, Pausen- und Gemeinschaftsräumen, lüftungstechnische 
Maßnahmen, wo sinnvoll, möglich und durchsetzbar. 

• Einführen von Rauchverboten überall dort, wo Nichtraucher sich aufhalten müssen, um 
ihrer Arbeit nachzugehen oder ihre Pausen zu verbringen.  

• Werbung für ein generell rauchfreies Unternehmen. 
• Die Verbindung von Nichtraucherschutzmaßnahmen mit Hilfen zur Tabakentwöhnung. 
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Literatur und Materialien 

Bundesvereinigung für Gesundheit e.V. Bonn (2002) Rauchfrei am Arbeitsplatz. 
Ein Leitfaden für Betriebe. WHO-Partnerschaftsprojekt Tabakabhängigkeit. 3.Aufl. Köln. 
DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.)(2003) Aktionsplan Tabak. 
Informationen zur Suchtkrankenhilfe. 1/2003. Text: W.Farke. 2.Aufl. Hamm: DHS. 
Faber, U. (2004) Betriebsvereinbarung und Nichtraucherschutz. 
Vortrag: Niedersächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren, Hannover 03/2004. 
www.nls-suchtgefahren.de 
Techniker Krankenkasse (o.J.) Rauchfreier Arbeitsplatz. Erfolgreiche Nichtraucher-Strategien im Unter-
nehmen. Hamburg 
 

 

2.5.3  Verbot des Konsums illegaler Drogen 

Die Tatsache, dass eine Reihe von Drogen als "illegal" qualifiziert sind, führt häufig zu der Fehl-
annahme, der Konsum dieser Drogen sei gesetzlich generell verboten. Die gesetzliche Rege-
lung bezieht sich jedoch ausschließlich auf den Besitz und die Verteilung der Drogen. Daraus 
folgt für Betriebe und Einrichtungen die Notwendigkeit, den Umgang mit illegalen Drogen am 
Arbeitsplatz ebenso wie den mit anderen Suchtmitteln intern zu regeln, wenn sie Fragen des 
Konsums nicht der alleinigen Verantwortung der Beschäftigten überlassen wollen. Dabei kön-
nen generelle Regelungen (Absprachen zur Punktnüchternheit / Verbot des Konsums) getroffen 
oder spezielle Maßnahmen zum Umgang mit illegalen Drogen vereinbart werden. 

 
Standard 

 
 Das Ziel der betrieblichen Suchtprävention, Punktnüchternheit am Arbeitsplatz, bezieht sich 

nicht nur auf Alkohol, sondern auf alle Arten von Suchtmitteln, auch illegale Drogen. 
 Es sollten klare Regeln für alle Beschäftigten zum Umgang mit illegalen Drogen im Betrieb 

festgeschrieben werden und die Sanktionen und Hilfeangebote bei Verstoß gegen die Ab-
sprachen abgestimmt sein. Folgende Regeln können z.B. unter Einbeziehung des Betriebs-
/ Personalrats verabschiedet werden: 
 Der Konsum illegaler Drogen unterbleibt während der Arbeitszeit und in den Pausen. 
 Das Mitbringen illegaler Drogen an den Arbeitsplatz ist untersagt. 
 Das Verteilen illegaler Drogen auf dem Gelände des Betriebes ist verboten und wird zur 

Anzeige gebracht. 
 Ein Verstoß gegen eine der vorstehenden Regelungen führt konsequent zur Intervention 

und zum Einstieg in den Stufenplan. 
 Die Personalverantwortlichen sollten bei der Schulung für die Intervention bei Auffälligkeiten 

am Arbeitsplatz, insbesondere in Verbindung mit Fragen der Arbeitssicherheit, auch auf die 
Möglichkeit der Beeinflussung des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin durch illegale Drogen 
hingewiesen werden. 
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Begründungs- 

zusammenhang 
In der drogenpolitischen Diskussion wird heute zwischen den Konsummustern a) Probier- und 
Experimentierkonsum, b) Gelegenheitskonsum und c) Gewohnheitskonsum d) abhängiger Kon-
sum unterschieden. Nicht alle Drogenkonsumenten/innen sind abhängig von ihrer Droge. In 
einer Befragung von 18- bis 59-Jährigen, also Personen im Hauptbeschäftigungsalter, gaben 
2003 insgesamt 25% an, mindestens einmal im Leben eine illegale Droge - überwiegend Can-
nabis - genommen zu haben.  

Bei Jugendlichen - und das betrifft auch die Auszubildenden - ist der Probier- und Experimen-
tierkonsum besonders ausgeprägt, was insbesondere für den Cannabiskonsum gilt. Der Gele-
genheitskonsum ist eng mit spezifischen Situationen, z.B. Partys, Discobesuchen und anderen 
Freizeitaktivitäten oder herausfordernde Arbeitssituationen, verbunden. Er ist nicht ausschließ-
lich auf Jugendliche und junge Erwachsene beschränkt. In den letzten Jahren ist dabei ein An-
stieg des Konsums von anregenden illegalen oder illegal erworbenen Psychostimulanzien fest-
zustellen, deren Gefährdungspotenzial unterschiedlich eingeschätzt wird. Dagegen wird der - 
oftmals tägliche - Gewohnheitskonsum mit erheblichen gesundheitlichen Schädigungen in Ver-
bindung gebracht.  

Diese Unterscheidung ist für die betriebliche Suchtprävention und -hilfe wichtig. Denn gerade in 
der am häufigsten angesprochenen Altersgruppe der 12- bis 25-Jährigen dominieren nicht die 
Gesundheit schädigenden und arbeitssicherheitsrelevanten Konsummuster. Riskant ist der 
Konsum illegaler Drogen jedoch allemal, da erstens die individuellen Wirkungen der Droge nie 
ganz einschätzbar sind und zweitens die Schwelle für Sanktionen bei Konsum sowohl im Stra-
ßenverkehr als auch im Betrieb und in der Schule deutlich niedriger ansetzt als z.B. bei der le-
galen Droge Alkohol. 

Als geeignete Maßnahmen zur Einschränkung des Konsums und zur Vorbeugung von Suchtge-
fährdungen durch illegale Drogen werden von Fachleuten klare Regeln für den Konsumverzicht 
am Arbeitsplatz oder auch ein generelles Konsumverbot angesehen. Bei Übertretung der Re-
geln sollte jeweils eine Intervention durch die zuständigen Personalverantwortlichen nach dem 
vorliegenden Interventionsleitfaden erfolgen, immer verbunden mit einem Beratungs- und Hilfe-
angebot. 

Arbeitsschritte 
 Maßnahmen der betrieblichen Suchtprävention im Bereich der illegalen Drogen in der 

Steuerungsgruppe sachlich erwägen und am tatsächlichen Bedarf ausrichten.  
 Durch Aufklärung in der betrieblichen Suchtprävention die Aufmerksamkeit auf die Kon-

summuster aller Altersstufen von Beschäftigten richten und nicht nur auf die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen lenken. Es sollen Risikofaktoren aufgezeigt werden, ohne den 
Konsum zu bagatellisieren oder zu dramatisieren. 

 In der Steuerungsgruppe klare Regeln für den Umgang mit illegalen Drogen im Betrieb und 
die Sanktionen und Hilfeangebote bei Verstoß gegen die Absprachen abstimmen. 

 Bei der Schulung von Personalverantwortlichen Wert darauf legen, dass auch auf die Mög-
lichkeit der Beeinflussung des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin durch illegale Drogen ein-
gegangen wird. 

 
Literatur und Materialien 

Fleck, J. (2002): Rechtliche Praxis bei Drogenkonsum von Arbeitnehmern. 
In: F. Grotenherm, M. Karus (Hrsg.): Cannabis, Straßenverkehr und Arbeitswelt. Recht-Medizin-Politik. 
Berlin, Heidelberg  
Suchtprävention in Niedersachsen (2008) Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit. Hannover. www.ms.niedersachsen.de > Themen > Gesundheit > Drogen & Sucht 
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2.5.4 Drogenkontrollen (Drogenscreenings) 

In den letzten Jahren sind häufig generelle Drogentests, insbesondere Drogenkontrollen mittels 
Screeningverfahren, vorrangig in Großunternehmen, eingeführt worden. Getestet wird bei Ein-
stellungsuntersuchungen oder nach Zufallsverfahren im laufenden Arbeitsverhältnis. Der Dro-
gentest bezieht sich in der Regel auf ausgewählte illegale Substanzen und lässt - wenn auch 
nicht immer zuverlässige - Rückschlüsse auf einen Gebrauch, nicht jedoch auf die aktuelle Be-
einflussung und die spezifischen Konsummuster, zu.  

Rechtlich gibt es erhebliche Zweifel an der Berechtigung des Betriebes zu generellen Drogen-
tests und einem derartig weit reichenden Eingriff in grundgesetzlich geschützte Persönlichkeits-
rechte. Drogentests dürfen im Betrieb zwar nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Die drohende 
Nichtberücksichtigung bei der Besetzung des Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzes im Einstellungs-
verfahren oder die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes im bestehenden Arbeitsverhältnis wir-
ken jedoch mittelbar als Zwang zur Teilnahme.  

An die rechtlichen schließen sich noch ethische Bedenken an. So wirken Drogentests als so 
genannte medizinische Einstellungssperre, weil die Nichtteilnahme einem Ausschluss aus dem 
Bewerbungsverfahren gleichkommt. Darüber hinaus öffnen Drogentests die Tür zu weiterge-
henden, im Betrieb gegenwärtig unzulässigen Tests bezüglich des Gesundheitszustandes eines 
Bewerbers oder z. B. der Schwangerschaft einer Bewerberin. 

Der Stellenwert der Drogentests für die Suchtprävention ist zweifelhaft und ihre Zulässigkeit 
rechtlich und ethisch umstritten. Als Instrument in der betrieblichen Suchtprävention sind sie 
nicht angemessen. 

 
Standard 

 
 Generelle Drogentests und Screenings im Betrieb entsprechen nicht den Prinzipien der 

Suchtprävention.  
 Im Einzelfall, bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz in Verbindung mit Substanzgebrauch, kann 

den Beschäftigten ein Test zur Entlastung angeboten werden. Der Test erfolgt auf freiwilli-
ger Basis mit Zustimmung der betroffenen Person. 

 Als Unterstützung der Konsumreduzierung oder des Abstinenzerhalts können individuelle, 
einzelvertraglich vereinbarte Konsumkontrollen geeignet sein. Sie sollten in geeigneten Ein-
richtungen außerhalb des Betriebes durchgeführt werden. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Gegen generelle, nicht anlassbezogene Drogenkontrollen als Standard in der betrieblichen 
Suchtprävention und -hilfe sprechen folgende sachlichen, rechtlichen und ethischen Gründe. 

Sachliche Gründe der Ablehnung beziehen sich vor allem auf die "vorbeugend" in Einstel-
lungsverfahren vor allem für Auszubildende angewandten Drogentests. Aus fachlicher und 
suchtpräventiver Sicht wird dieses Verfahren kritisch betrachtet. Betriebliche Testverfahren 
grenzen auch diejenigen aus, die z.B. Cannabisprodukte probiert haben oder gelegentlich kon-
sumieren. Untersuchungen belegen, dass der überwiegende Teil der Jugendlichen den Konsum 
illegaler Drogen nach einer Phase des Probierens wieder einstellt und sich auf den legalen 
Suchtmittelkonsum beschränkt. Generelle Drogenkontrollen in Einstellungsverfahren bergen die 
Gefahr sachlich überzogener Sanktionen, wie Nichtberücksichtigung bei der Besetzung des 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes. Solche nachhaltig negativen Effekte für die Lebensplanung 
sind nicht im Sinne der Suchtprävention. 
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Die Notwendigkeit der Drogentests wird häufig mit der Arbeitssicherheit begründet. Tatsächlich 
sind aber nur für wenige, sehr spezifische Tätigkeiten Kontrollen vorgeschrieben. Generelle 
Drogentests im Betrieb sind im Arbeitsschutz nicht vorgesehen. Sie täuschen außerdem eine 
falsche Sicherheit vor, denn auch unter Auszubildenden und jungen Erwachsenen überwiegt 
immer noch der Alkoholkonsum, der von größerer Relevanz für die Arbeitssicherheit ist. 

Rechtliche Bedenken bestehen gleich in mehrfacher Hinsicht. Es geht z.B. um einen Eingriff in 
den Persönlichkeitsschutz, um körperliche Integrität, um informationelle Selbstbestimmung und 
Datenschutz. Die Teilnahme an Drogentests bedarf in jedem Fall der vorherigen Einwilligung 
der Bewerber/innen oder der Beschäftigten. Sie sind also im Prinzip freiwillig, bei realistischer 
Betrachtungsweise jedoch faktisch verpflichtend, wenn die betroffenen Personen ihre Chance 
der (Weiter)Beschäftigung nicht verspielen wollen.  

Die ethisch-rechtlichen Bedenken gegenüber allgemeinen Drogenkontrollen im Arbeitsleben 
beziehen sich vor allem auf zwei Aspekte: Erstens geht es um betriebliche Einstellungsuntersu-
chungen als "medizinische Einstellungssperre". Damit ist das Problem angesprochen, dass eine 
Nichtteilnahme am Drogentest oder ein positiver Befund in der Regel zu erheblichen Rechts-
nachteilen führt, obwohl sie nicht den Schluss zulassen, dass die Person Drogenabhängig ist. 
Zweitens geht es um den Aspekt, dass die für Drogenscreenings abgegebenen Urin oder Haar-
proben die Auswahl von Beschäftigten nach gesundheitlichen Einschränkungen und geneti-
schen Dispositionen grundsätzlich ermöglichen, obwohl sie rechtlich nicht zulässig ist. 

Solange die ethischen Bedenken nicht ausgeräumt werden können, kommen allgemeine Dro-
genkontrollen deshalb als Standard der betrieblichen Suchtprävention und -hilfe nicht infrage.  

Diese Position deckt sich auch mit den Anforderungen der international vereinbarten Leitlinien 
der ILO. Darin heißt es: "Wenn man anerkennt, dass die Situation in jedem Land und jedem 
Arbeitsplatz unterschiedlich ist, dann sind ethische Aspekte eine der wichtigsten Angelegenhei-
ten, die zu entscheiden sind, bevor irgendein Test stattfindet. Rechte der Arbeitnehmer auf Pri-
vatsphäre und Vertraulichkeit, Autonomie und Fairness und die Integrität ihres Körpers müssen, 
in Harmonie mit nationalen und internationalen Gesetzen und Rechtsprechung, Normen und 
Werten, respektiert werden. Von Arbeitnehmern, die sich weigern sich testen zu lassen, sollte 
nicht vermutet werden, dass sie Alkohol- und Drogengebraucher sind." (ILO 1995) 

 
Arbeitsschritte 

 Gezielte Information und Aufklärung aller Beschäftigten über die Gefahren für die Arbeitssi-
cherheit und die gesundheitlichen Gefährdungen durch den Gebrauch legaler oder illegaler 
Substanzen. 

 Information von Betriebsleitungen, Betriebs- und Personalräten, Fachkräften aus dem Ar-
beits- und Gesundheitsschutz über die eingeschränkte Aussagekraft von Drogentests sowie 
über deren rechtliche und ethische Problematik  

 Bessere Aufklärung der Beteiligten, insbesondere der Personalverantwortlichen, der Be-
triebsräte und Betriebsärzte über ihre ethische und rechtliche Verantwortung im Zusam-
menhang mit Drogentests. 

 Diskussion der sachlichen, rechtlichen und ethischen Fragen von Drogentests in den Netz-
werken der Akteure der betrieblichen Suchtprävention und -hilfe. 

 
Literatur und Materialien 
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3. Intervention, Beratungs- und Hilfeangebote im Betrieb –  
Qualifizierung von Führungskräften  

3.1 Verfahren bei Einschränkung der Arbeitsfähigkeit und Gefähr-
dung der Arbeitssicherheit durch Suchtmittel 

Die Arbeitsschutzvorschriften legen die Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit und auf dem Ar-
beitsweg in die Verantwortung des Betriebes. Arbeit unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und an-
deren berauschenden Mitteln, zu denen explizit auch Medikamente zählen, gilt als Arbeitssicherheits-
risiko. In Situationen, in denen Beschäftigte sich selbst oder andere gefährden könnten, müssen Ar-
beitgeber bzw. Vorgesetzte nach den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften handeln: 

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(BGV A 1 - Privatwirtschaft / GUV V A1 - Öffentlicher Dienst) 
§ 7 (2)  
Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit ohne 
Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen. 

§ 15 (2)  
Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen 
berauschenden Mitteln nicht in den Zustand versetzen, durch den sie sich selbst 
oder andere gefährden können. 

§ 15 (3)  

Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten. 

Vorgesetzte sind nach §7 (2) grundsätzlich gehalten, die Eignung für die Tätigkeit festzustellen. Sie 
tragen dabei eine Verantwortung, deren sie sich häufig nicht ausreichend bewusst sind, für die sich 
aber im Arbeitsrecht deutliche Hinweise finden.  

Neben der akuten Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aufgrund des Konsums von Alkohol, Drogen 
oder Medikamenten kann eine Einschränkung der Arbeitssicherheit von Fall zu Fall auch durch nicht-
substanzbezogenes Suchtverhalten entstehen, etwa durch überlange Arbeitszeiten bei Arbeitssucht, 
Schlafmangel bei Internetabhängigkeit oder mangelnde Nahrungsaufnahme bei Essstörungen. In 
erster Linie sind es jedoch suchtmittel-, vor allem alkoholbedingte Auffälligkeiten, die ein Eingreifen 
erfordern. 

Im Sinne der Suchtprävention sollte eine Intervention wegen akuter Gefährdung der Arbeitssicherheit 
als dringender Anlass genommen werden, ein Klärungsgespräch bzw. bei zugrunde liegendem 
Suchtmittelgebrauch ein Gespräch der ersten Stufe nach dem Stufenplan anzusetzen. 

 
Standard 

 
 Es sollte ein transparentes Verfahren zur Intervention bei Einschränkung der Arbeitsfähigkeit und 

Gefährdung der Arbeitssicherheit abgestimmt und im Rahmen einer Betriebs-/Dienstvereinbarung 
festgeschrieben werden.  

 Die Regelung sollte ein einheitliches Verfahren für alle Arten substanzbedingter und suchtbeding-
ter Gefährdung der Arbeitssicherheit vorsehen.  

 Die Regelung sollte um Empfehlungen für Vorgesetzte zum Thema Medikamenteneinnahme und 
Arbeitssicherheit ergänzt werden. 
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 Im Sinne der Suchtprävention sollte eine Intervention wegen akuter Gefährdung der Arbeitssi-
cherheit als dringender Anlass genommen werden ein Gespräch der ersten Stufe nach dem Stu-
fenplan durchzuführen, zumindest jedoch ein Klärungsgespräch anzusetzen. 

 Viele Vorgesetzte sind sich der vollen Tragweite ihrer Verantwortung für die Arbeitssicherheit der 
Beschäftigten nicht bewusst. Die betriebliche Suchtprävention sollte dies bei ihrer Informations- 
und Aufklärungsarbeit berücksichtigen. 

 Schulungen für Personalverantwortliche sollten das Thema Gefährdung der Arbeitssicherheit und 
rechtliche Pflichten von Vorgesetzten beleuchten und das Verfahren zur Intervention erläutern. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Die Vorgesetzten tragen im Auftrag des Arbeitsgebers die Verantwortung für die Sicherheit der Be-
schäftigten und müssen im Akutfall entscheiden, ob und wie sie intervenieren müssen. Ein abge-
stimmtes Verfahren gibt allen in der Situation Beteiligten und nicht zuletzt den Beschäftigten Orientie-
rung. Es erleichtert im konkreten Fall ein lösungsorientiertes Handeln und vermeidet Unstimmigkeiten 
und rechtliche Auseinandersetzungen im Nachhinein. 

Verfahren bei akuter Beeinträchtigung sicheren Arbeitens - Betriebliches Beispiel: 

 
 Bei Hinweisen darauf, dass ein/e Beschäftigte/r unter akutem Einfluss berauschender Mittel - 

dazu gehören explizit auch Medikamente - steht, hat der/die Vorgesetzte unmittelbar zu prü-
fen, ob er/sie die Arbeit noch ohne Gefährdung für sich oder andere tun kann.  

 Vorgesetzte sind gehalten, auch den Hinweisen aus dem Kreis der Beschäftigten 
nachzugehen. 

 Er/sie hat zu entscheiden, ob die/der Beschäftigte ihre/seine Arbeit fortsetzen kann. 
 Der/die Vorgesetzte zieht mindestens eine weitere Person als Beweishilfe hinzu und informiert 

möglichst unverzüglich den Betriebs-/Personalrat hinzu. 
 Die Entscheidung orientiert sich an den konkreten Auffälligkeiten im Auftreten und Verhalten. 

Es reicht der so genannte „Beweis des ersten Anscheins“ aufgrund der allgemeinen Lebens-
erfahrung des/der Vorgesetzten. Ein Alkohol- oder Drogentest ist nicht erforderlich. 

 Der/die Beschäftigte wird auf die Möglichkeit hingewiesen, innerhalb von zwei Stunden nach 
der Ansprache auf die Einschränkungen einen schriftlich belegten Gegenbeweis zu erbringen. 

 Bei fortgesetzten Auffälligkeiten und Gefährdungen kann der/die Beschäftigte auch bei nega-
tivem Testergebnis nicht zur Arbeit eingesetzt werden. In diesem Fall dürfen dem Mitarbeiter 
daraus keine Nachteile entstehen. 

 Wird der/die Beschäftigte nach Hause entlassen, trägt der Arbeitgeber die 
Verantwortung für den sicheren Heimweg. 

 Ist die/der Beschäftigte durch eigenes Verschulden an ihrer/seiner Arbeits- oder 
Dienstleistung verhindert, besteht für die ausgefallene Arbeitszeit kein Anspruch auf Entgelt. 
Die Kosten für den Heimtransport hat in diesem Fall der/die Beschäftigte zu tragen. 

 
Der § 15 BGV A1/GUV V A1 bezieht in Absatz 3 erstmals explizit die Einnahme von Medikamenten 
als Gefährdungsfaktor für die Arbeitssicherheit mit ein. Das entspricht schon seit langem der Rechts-
sprechung, wird in den Betrieben jedoch immer noch zu wenig berücksichtigt. Es sollten deshalb spe-
zielle Empfehlungen für eine angemessene Einbeziehung der Medikamentenproblematik in das be-
triebliche Suchtpräventions- und Arbeitssicherheitskonzept vereinbart werden. Damit lassen sich Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsweg vorbeugen. 

Die nachfolgenden Empfehlungen im Hinblick auf die besondere Berücksichtigung der Medikamen-
teneinnahme orientieren sich an den Vorgaben der ILO: 
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 Zur Abwendung von Gefährdungen hat der Arbeitgeber die Beschäftigten über mögliche Aus-

wirkungen von Medikamenten auf die Arbeitssicherheit zu informieren. Die Unterweisung hat 
zum Ziel, die Handlungskompetenz und Eigenverantwortung der Beschäftigten zu stärken. 

 Beschäftigte, die Medikamente einnehmen, dürfen ihrer Arbeit nur nachgehen, wenn sie da-
durch nicht sich und andere gefährden. Bei Medikamenteneinnahme sollten Hinweise (u.a. 
auf dem Beipackzettel) auf mögliche Einschränkungen - besonders für die Teilnahme am 
Straßenverkehr und für das Bedienen von Maschinen - beachtet werden. Beschäftigte sollten 
sich dazu von Ihrem behandelnden Arzt oder Apotheker beraten lassen und / oder ggf. eine 
Beratung beim Betriebsarzt einholen. 

 Vorgesetzte sollen Beschäftigte nach Rückkehr aus krankheitsbedingter Abwesenheit auf eine 
mögliche Gefährdung bei fortgesetzter Medikamenteneinnahme hinweisen und ihnen zur Klä-
rung ggf. eine betriebsärztliche Beratung empfehlen.  

 
Arbeitsschritte 

 Abstimmung des Verfahrens im Falle der akuten Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aufgrund des 
Konsums von Alkohol, Medikamenten und Drogen und Information der Beschäftigten. 

 Ergänzung der Betriebs-/Dienstvereinbarung, ggf. Erstellung einer gesonderten Handlungsanlei-
tung für Vorgesetzte zur Intervention nach dem vereinbarten Verfahren. 

 Information und Schulung der Personalverantwortlichen für den Umgang mit Auffälligkeiten und 
Verstößen gegen die Arbeitssicherheit. 

 Aufklärung der Beschäftigten über den Umgang mit Medikamenten im Betrieb, Ansprache der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Rückkehr aus der Krankheit und Hinweis durch die Vorge-
setzten ggf. mit einem Merkblatt (siehe Abb. 6). 
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Gefährdung am Arbeitsplatz durch Medikamente 

Nebenwirkungen von Medikamenten 
Weitere schwer kalkulierbare 

Komplikationen 
 

 verlängerte Reaktionszeiten 

 Gleichgewichtsstörungen 

 mangelndes Konzentrationsvermögen 

 verminderte Aufmerksamkeit 

 schlechtere Informationsaufnahme und Verar-
beitung 

 nachlassende Geschicklichkeit 

 erhöhte Blendempfindlichkeit 

 Einschränkungen des Sichtsfeldes 

 

 individuelle Reaktionen, insbesondere zu 
Beginn der Medikamenteneinnahme 

 bei Medikamenten mit hohem Suchtpotenzial 
überproportional hohe Zunahme der Nebenwir-
kungen bei Dosissteigerung 

 Wechselwirkung bei Medikamentenkombinatio-
nen, gleichzeitigem Alkoholkonsum oder bei zu-
sätzlicher Einwirkung von tätigkeitsbedingten 
Schadstoffen 

 Langzeitwirkungen 

 Umkehrung der gewünschten Wirkung ins 
Gegenteil bei plötzlichem Absetzen („Rebound“) 

Quelle: Medikamente und Sicherheit. In: Sicherheitsbeauftragter (2002), Nr. 8. S. 6-7 

 
Empfehlung im Umgang mit Medikamenten am Arbeitsplatz 

 
 

1. Zur Abwendung von Gefährdungen, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten über mögliche Auswirkungen 

von Medikamenten auf die Arbeitssicherheit zu informieren. Die Unterweisung hat zum Ziel, die Hand-

lungskompetenz und Eigenverantwortung der Beschäftigten zu stärken. 

2. Beschäftigte, die Medikamente einnehmen, dürfen ihrer Arbeit nur nachgehen, wenn sie dadurch nicht 

sich und andere gefährden. Bei Medikamenteneinnahme sollten Hinweise auf mögliche Einschränkun-

gen, besonders für die Teilnahme am Straßenverkehr und für das Bedienen von Maschinen beachtet 

werden. Beschäftigte sollten sich dazu von ihrem behandelnden Arzt oder dem Apotheker beraten lassen 

und/oder zur Klärung ggf. eine Beratung beim Betriebsarzt einholen. 

3. Vorgesetzte sollten Beschäftigte - z.B. nach Rückkehr aus krankheitsbedingter Abwesenheit - darauf 

hinweisen, dass sie bei fortgesetzter Einnahme von Medikamenten die Nebenwirkungen beachten sollen, 

um mögliche Gefährdungen am Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsweg zu vermeiden. Dabei soll auch die 

Möglichkeit der betriebsärztlichen Beratung aufgezeigt werden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6 Merkblatt zum Medikamentengebrauch am Arbeitsplatz 
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3.2 Intervention bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz  
und Hilfeangebote 

Gestufte Interventionen bilden quasi das Rückgrat betrieblicher Suchtpräventionsprogramme. Sie 
bilden einen fachlich abgestimmten Rahmen für ein angemessenes Vorgehen bei sucht- oder sucht-
mittelbedingten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz. Der Stufenplan beschreibt das Verfahren gegenüber 
Beschäftigten, die ihre arbeits- oder dienstrechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 
Gebrauch von Suchtmitteln oder suchtbedingten Verhalten vernachlässigen oder dadurch Störungen 
im Arbeitsablauf oder im Arbeitsumfeld verursachen. Ziel ist es, die betroffenen Personen mit den 
Auffälligkeiten zu konfrontieren, ihnen deutlich zu machen, welche Änderungen im Arbeitsverhalten 
von ihnen konkret erwartet werden. Einerseits sollen die möglichen Konsequenzen aufgezeigt werden, 
die sich aus einem fortgesetzten Fehlverhalten zukünftig ergeben können, andererseits sollen Hilfen 
angeboten und Perspektiven eröffnet werden, wenn sie Unterstützung brauchen. Es gehört zu den 
originären Aufgaben der Personalverantwortlichen, und hier wiederum in erster Linie der Vorgesetz-
ten, die betroffenen Personen darauf anzusprechen, welche Verhaltensänderung erwartet wird und 
welche Hilfe der Betrieb ihnen bietet, damit sie dieser Aufforderung zukünftig nachkommen können. 

Das Interventionsverfahren nach dem Stufenplan kann als ein langjährig, erprobtes, im rechtlichen 
Sinne als arbeitswissenschaftlich gesichertes Verfahren angesehen werden, das sich zur Vorbeugung 
und Abwendung gesundheitlicher Gefährdungen und zur Verhütung einer Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands von Beschäftigten durch riskanten oder schädigenden Substanzkonsum bewährt 
hat. 

 In den betrieblichen Konzepten der 70er- und 80er-Jahren setzten die Interventionen bei Symptomen 
von Alkoholkrankheit an. Sie verstanden sich als betriebliche Suchtkrankenhilfe und "Teil der Thera-
piekette", d.h. des therapeutischen Behandlungssystems. Ziel war es, suchtgefährdete und vor allem 
suchtkranke Beschäftigte unter Einsatz von 'konstruktivem Druck' in das Beratungs- und Behand-
lungssystem einzufädeln. Viele betriebliche Modelle sind noch immer schwerpunktmäßig auf die Hilfe 
bei Suchtproblemen ausgerichtet. Wenn es aber heißt, bei 'Anzeichen von Suchtgefährdung oder 
Suchterkrankung nach dem Stufenplan vorzugehen', intervenieren Personalverantwortliche oft erst 
sehr spät. Der richtige Zeitpunkt scheint erst erreicht zu sein, wenn die Krankheitssymptome eindeutig 
hervortreten. 

Betriebliche Interventionen sind nach heutigen Konzepten als Teil der Gesundheitsförderung und 
Suchtprävention zu verstehen. Tatsächlich können und sollten die Interventionszeitpunkte deutlich 
früher gewählt werden. Schon bei ersten Auffälligkeiten in Verbindung mit dem Gebrauch von Sucht-
mitteln, noch vor Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten, z.B. bei wiederholt auftretender Al-
koholfahne, kann und sollte ein Fürsorgegespräch geführt werden. Im Falle eines generellen Alkohol-
verbots im Betrieb kann an gleicher Stelle bereits ein erstes Stufengespräch (Vier-Augen-Gespräch) 
angezeigt sein, weil arbeitsvertragliche Pflichten verletzt wurden, ebenso wie bei einem Verstoß ge-
gen die Arbeitssicherheit.  
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Abb. 7 Intervention bei Auffälligkeiten durch riskanten Konsum oder riskantes Verhalten 

 

Die konsequente Frühintervention hat gegenüber dem traditionellen Konzept viele Vorteile: Erstens 
macht es deutlich, dass riskanter Konsum oder riskantes Verhalten am Arbeitsplatz ein Problem dar-
stellt und Punktnüchternheit deshalb ein wichtiges Prinzip der Prävention ist; zweitens erleichtert das 
Vorgehen es den Vorgesetzten, konsequent und frühzeitig zu intervenieren und mindert dadurch die 
Gefahr verwickelt zu werden und ein so genanntes Co-Verhalten zu entwickeln; drittens ermöglicht es 
den angesprochenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das beanstandete Verhalten ohne "Gesichts-
verlust" zu korrigieren und für sich und den Erhalt ihres Arbeitsplatzes Verantwortung zu übernehmen, 
d.h. den riskanten Konsum einzustellen, sofern sie ihr Verhalten noch selbstständig steuern können; 
viertens eignet es sich nicht nur zur Verhaltenskorrektur bei riskantem Konsum, sondern es wird auch 
schneller sichtbar, wer trotz Ansprache das Risikoverhalten fortsetzt, was weitere Interventionen und 
möglicherweise Sanktionen, bzw. wenn gefährdet oder suchtkrank, andere Formen der betrieblichen 
Hilfe notwendig macht. So lassen sich zumindest teilweise langjährige Suchtkarrieren, wenn nicht 
völlig vermeiden, so doch sehr viel früher unterbrechen. 

3.2.1 Das Interventionskonzept nach aktuellem Standard: 
Fürsorgegespräch, Klärungsgespräch und Stufenplan 

Als Ergebnis der Auswertung der Erfahrungen mit Stufenplänen in der betrieblichen Praxis und vielen 
Beratungen mit Fachleuten aus dem Bereich der betrieblichen Suchtprävention sowie Rechtsexperten 
wurde für die Expertise ein erweitertes Interventionskonzept entwickelt, nach dem in verschiedenen 
Betrieben nun schon mehrere Jahre mit Erfolg verfahren wird.  

Der aktuelle Standard ist ein Stufenplan, der  

1. eingebettet ist in ein erweitertes Interventionskonzept. Dieses sieht im Sinne der Frühintervention 
und der Prävention von gesundheitlichen und sozialen Problemen als frühzeitig anzusetzende 
Gespräche ein Fürsorge- und ein Klärungsgespräch vor; 
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2. die rechtlichen Anforderungen aus dem Arbeits- und Dienstrecht sowie aus der neueren Rechts-
sprechung berücksichtigt; 

3. im fortgeschrittenen Verfahren eine intensivere Fallbegleitung oder ein Case Management vor-
sieht. 

 

Abb. 8 Interventionsleitfaden mit Fürsorge-, Klärungs- und Stufenplangesprächen 

 
Standard 

 
 Der Stufenplan sollte eingebettet sein in ein Interventionskonzept, das im Sinne der Frühinterven-

tion und der Prävention von gesundheitlichen und sozialen Problemen zusätzlich ein Fürsorgege-
spräch und/oder Klärungsgespräch vorsieht.  

 Fürsorge- und Klärungsgespräche sind nicht Bestandteile des Stufenplans. Sie können zwar - je 
nach Lage des Einzelfalls - dem Einstieg in den Stufenplan vorausgehen, sind 
aber nicht zwangsläufig einem Stufengespräch vorgeschaltet. 

 Interventionskonzept und Stufenplan müssen die rechtlichen Anforderungen aus dem Arbeits- und 
Dienstrecht sowie der aktuellen Rechtsprechung berücksichtigen. 

 Interventionskonzept und Stufenplan sollten in einer schriftlich fixierten Vereinbarung zwischen 
der Betriebs-/Dienststellenleitung und der Personalvertretung festgehalten werden, möglichst im 
Rahmen einer Betriebs-/Dienstvereinbarung (BV/DV). 
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 Um eine flexible Anpassung von Interventionskonzept und Stufenplan an die sich verändernden 
rechtlichen oder fachlichen Vorgaben zu erleichtern, sollten Fürsorge-, Klärungs- und Stufenge-
spräche in der BV/DV vereinbart werden, das Interventionskonzept oder die Handlungsanleitung 
aber als Anlage hinzugefügt werden. 

 Die vorgesehenen Gespräche im Interventionskonzept und Stufenplan sollten konzeptionell abge-
stimmt sein mit den weiteren betrieblich vorgesehenen Führungsgesprächen, wie Eingliederungs-
gespräche, Krankenrückkehr- und Fehlzeitengespräche, Kritikgespräche, Vorgesetzten-
Mitarbeiter-Gespräche u.a. 

 Das Interventionskonzept sollte im fortgeschrittenen Verfahren eine intensive Fallbegleitung oder 
ein Case Management vorsehen. 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Interventionen im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention bedeuten, Beschäftigte schon früh bei 
gesundheitlichen oder sozialen Problemen anzusprechen. Anlass der Intervention von Vorgesetzten 
sind Signale im Arbeits- und Leistungsverhalten von Beschäftigten, die Störungen im Arbeitsablauf 
oder eine Verletzung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten verursachen oder sich diese 
mittelfristig als Folge abzeichnen.  

Auffälligkeiten am Arbeitsplatz können sich z.B. zeigen, 

a)  in der Arbeit und in der Leistung: Sinkende Arbeitsleistung, verzögerte Auftragserledigung, ge-
stiegene Fehlerhäufigkeit, abnehmende Qualität der Arbeitsergebnisse u.a.; 

b) in An- und Abwesenheitszeiten: Gestiegene oder auffällige Fehlzeiten, Nichteinhalten  
von Pausen, Bevorzugung von Arbeitszeiten mit geringerer sozialer Kontrolle, überlange Ar-
beitszeiten u.a.; 

c) im sozialen Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen/innen und Kunden: Unzu- 
verlässigkeit, zunehmende Stimmungswechsel, häufigere Konflikte im Umfeld, unangemessene 
Reaktionen, gesteigerte Empfindlichkeit, Kreisen um sich selbst, Rückzug und zunehmende 
Isolation u.a.;  

d) im Umgang mit der eigenen Gesundheit und dem eigenen Leben: Bagatellisierung gesundheits-
riskanten Verhaltens, Fortsetzung des riskanten Verhaltens auch wenn sich gesundheitliche 
und soziale Probleme einstellen, Ablehnung fachgerechter Hilfe und Behandlung u.a.. 

Diese Auffälligkeiten können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, etwa durch persönliche 
Lebenskrisen, Konflikte am Arbeitsplatz, riskanter oder schädigender Suchtmittelkonsum oder sucht-
ähnliche Verhaltensweisen, psychische Beeinträchtigungen, Befindlichkeitsstörungen.  

Die Fürsorge von Personalverantwortlichen im Betrieb konzentriert sich darauf, durch frühzeitige An-
sprache der Auffälligkeiten einer Verfestigung oder Verstärkung der Probleme vorzubeugen, Wege zur 
Hilfe durch interne oder externe Beratung aufzuzeigen und die betroffenen Personen darin zu bestär-
ken, das beanstandete Verhalten zu korrigieren. In Stufengesprächen wird dies unter Umständen zwei 
oder drei Mal wiederholt. Alle weiteren Schritte zur Verbesserung des gesundheitlichen oder sozialen 
Wohlbefindens liegen in der Verantwortung der angesprochenen Personen selbst. Auf ihren Wunsch 
hin sollten sie allerdings auf weitere betriebliche Unterstützung (z.B. Beratung, Fallbegleitung) zurück-
greifen können. 

Ein Fürsorge- oder Klärungsgespräch bietet sich dann an, wenn Auffälligkeiten festgestellt werden, bei 
denen ein Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtes Verhalten nicht wahrscheinlich ist oder - noch - 
nicht festgestellt werden kann. Der Einstieg in den Stufenplan erfolgt, wie bisher, immer dann, wenn 
die Verletzung arbeitsvertraglicher oder dienstlicher Pflichten mit Substanzkonsum oder süchtigem 
Verhalten in Verbindung gebracht werden muss. (Interventionskonzept siehe Anlage 1 + 2) 
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Fürsorgegespräch 
Hat eine Beschäftigte / ein Beschäftigter persönliche, gesundheitliche oder soziale Probleme, die 
am Arbeitsplatz sichtbar werden und bei Fortsetzung des Verhaltens die Vernachlässigung ar-
beitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten erwarten lassen, führt der/die unmittelbare Vor-
gesetzte mit der/dem Beschäftigten ein vertrauliches Gespräch. Im Gespräch wird allein die Für-
sorge zum Ausdruck gebracht und soziale Unterstützung angeboten. 

Das Fürsorgegespräch gehört zur gesundheitsorientierten Führung und soll der Verfestigung einer 
Situation vorbeugen. Ziel ist es, der betroffenen Person frühzeitig zu signalisieren, dass sie Unter-
stützung von Seiten des Arbeitgebers bzw. von der Führungskraft erwarten kann, wenn er/sie dies 
wünscht. Das Fürsorgegespräch ist nicht Bestandteil des Stufenplans und hat keinen diszi-
plinarischen Charakter. 

Klärungsgespräch 
Das Klärungsgespräch setzt die - wiederholte - Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienst-
licher Pflichten und/oder Störungen im Arbeitszusammenhang voraus. Ziel des Klärungsge-
sprächs ist es, eine Rückmeldung zu den Auffälligkeiten zu geben, die Erwartungen an das zu-
künftige Verhalten zu benennen und konkrete Schritte zu vereinbaren sowie Beratungs- und Un-
terstützungsangebote aufzuzeigen. Das Klärungsgespräch ist nicht Bestandteil des Stufen-
plans. 
Im Klärungsgespräch werden die konkreten Fakten (Zeit, Ort, Vorfall) aufgezeigt. Es wird die Be-
sorgnis ausgedrückt, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das Arbeits- und Lei-
stungsverhalten auswirken und/oder Störungen am Arbeitsplatz verursachen. Die konkreten Er-
wartungen des/der Vorgesetzten an das weitere Arbeitsverhalten werden benannt und konkrete 
Schritte vereinbart. 

Bestandteil des Klärungsgesprächs ist der Hinweis auf innerbetriebliche Hilfeangebote und/oder 
externe Beratungsmöglichkeiten für die von dem/der Beschäftigten genannten Problem- und Ur-
sachenbereiche. Ein Ergebnis können auch konkretere Hinweise auf Schwierigkeiten im Umgang 
mit Suchtmitteln sein. 

Es wird ein Rückmeldegespräch in ca. 6-8 Wochen vereinbart, um sich über die weitere Entwick-
lung des Verhaltens auszutauschen. Der/die Vorgesetzte fertigt eine Gesprächsnotiz an, die 
dem/der Beschäftigten ausgehändigt wird. 

Stufenplan 
Stufenplangespräche setzen immer dort an, wo ein Verstoß gegen arbeitsvertragliche bzw. 
dienstliche Pflichten oder deren Vernachlässigung mit dem Gebrauch von Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten bzw. mit suchtbedingten, nicht zwangsläufig substanzbezogenen, Verhaltenswei-
sen verbunden ist. 
Liegen der/dem unmittelbaren Vorgesetzten bei Auffälligkeiten von Beschäftigten am Arbeitsplatz 
Hinweise auf einen riskanten Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtes Verhalten vor, so ist und 
bleibt es auch nach dem neuen Interventionskonzept eindeutig ihre/seine Aufgabe, ein Gespräch 
der ersten Stufe nach dem Stufenplan anzusetzen. Ziel des Gesprächs ist es, das auffällige Ver-
halten zu korrigieren und - wenn nötig - dazu auf fachliche Hilfe zurückzugreifen. Dazu werden 
Wege in die interne und/oder externe Beratung aufgezeigt. Die weitere Entwicklung hängt dann 
davon ab, ob die angesprochene Person bereit und in der Lage ist, das auffällige Verhalten abzu-
stellen. Wenn keine positive Veränderung eintritt, folgen weitere Stufengespräche entsprechend 
des Verfahrens. 

In den letzten 20 Jahren sind im betrieblichen Personalmanagement neue Leitbilder und Führungsleit-
linien entstanden sowie weitere Gesprächs- und Interventionskonzepte eingeführt worden. Unter an-
deren werden heute verbreitet verbindliche Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche, Ziel- und Ent-
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wicklungsgespräche, Krankenrückkehr- und Wiedereingliederungsgespräche, Fehlzeitengespräche 
angeboten und ein Eingliederungsmanagement nach §84,2 SGB IX durchgeführt. Es ist deshalb wich-
tiger denn je, das hier vorgestellte Interventionskonzept der betrieblichen Suchtprävention in Zusam-
menarbeit mit den jeweils Verantwortlichen für die anderen Gesprächskonzepte abzustimmen und mit 
den betrieblichen Gesprächsroutinen in Einklang zu bringen. 

 
Arbeitsschritte 

 Erarbeitung oder Überarbeitung und Abstimmung des Interventionskonzeptes nach den aktuellen 
fachlichen und rechtlichen Standards durch den Arbeitskreis/die Steuerungsgruppe bzw. mit dem 
Arbeitgeber und der Personalvertretung. 

 Einbeziehung der Erfahrungen der Führungskräfte mit dem bisherigen Stufenverfahren in die Er-
arbeitung, da das Interventionskonzept vorrangig Vorgesetzte in Verantwortung nimmt. 

 Erarbeitung einer Handlungsanleitung für Vorgesetzte, die die Aufgabe haben Fürsorge-, Klä-
rungs- und/oder Interventionsgespräche zu führen. 

 Abstimmung des Interventionskonzeptes zur Suchtprävention und Suchthilfe mit den Verantwortli-
chen für andere Gesprächskonzepte im Betrieb, insbesondere mit dem Personalwesen und / oder 
der Personalentwicklung. 

 
Literatur und Materialien 
DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.)(2008) Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz. 
Text: U.Pegel-Rimpl. 5. Aufl. Hamm. www.dhs.de 
Fleck, J. (2004) Gutachten: Rechtliche Aspekte zum Interventionsleitfaden und Stufenplan 
in der betrieblichen  Suchtprävention. Berlin. 
Graefe, B. (2000) Juristische Rahmenbedingungen im Umgang mit Suchtproblemen in der 
Arbeitswelt. In: Schumann, Günter (Hrsg.). Stand und Perspektive betrieblicher Suchtprävention und Suchthilfe. 
Oldenburg: BIS Universität Oldenburg. 
Rahmenempfehlung (2006) Suchtprävention und Suchthilfe in der niedersächsischen Landesverwaltung. Nieder-
sächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Hannover. www.ms.niedersachsen.de  > 
Themen > Gesundheit > Drogen & Sucht 
Schumann, G. (2004) Gesundheitsförderliches Führungsverhalten und lösungsorientierte Interventionen am Ar-
beitsplatz. Oldenburg: BIS Universität Oldenburg. 
Schwandt, E.-A. (2001) Alkoholismus, die beamtenrechtliche Pflicht gegen die Sucht anzukämpfen, 
und der Führungsauftrag des Dienstvorgesetzten. Diskussionsbeitrag zur Jahrestagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Suchtprävention in der Polizei am 08.05.2001 in Weinböhla/Dresden 
 

3.2.2 Rechtliche Anforderungen an Interventionsleitfaden und Stufenplan 

Die rechtlichen Fragen im Kontext der betrieblichen Suchtprävention sind vielfältig und mit erheblichen 
Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis und die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten verbunden. 
Umso wichtiger ist es, die Einhaltung der Grund legenden rechtlichen Standards in der betrieblichen 
Suchtprävention sicherzustellen, und umso schwerer wiegen Verstöße gegen fundamentale Rechts-
prinzipien im Namen der Suchtprävention und Suchthilfe.  

Aus Sicht der betrieblichen Suchtprävention ist die Intervention bei gesundheitlichen und/oder sozia-
len Auffälligkeiten am Arbeitsplatz ein Teil der Fürsorgepflicht um weiterer Gefährdung entgegenzutre-
ten. Sie ist - rechtlich gesehen - aber auch ein Eingriff in die Intimsphäre der Beschäftigten. Für die 
präventive Arbeit im Betrieb ergibt sich daraus ein Dilemma: einerseits sollen im Sinne gesundheits-
orientierter Führung Auffälligkeiten möglichst frühzeitig angesprochen werden, andererseits muss der 
Persönlichkeitsschutz gewahrt bleiben. Allein die Sorge um die Gesundheit einer/eines Beschäftigten 
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reicht nicht aus, um aus der Rolle des /der Vorgesetzten heraus zu intervenieren, geschweige denn 
Verhaltensänderungen zu fordern oder konstruktiven Druck auszuüben.  

Rechtliche Anforderungen sind im Einzelnen vor allem zu beachten bei 
 der Führung gesundheitsbezogener Gespräche durch Personalverantwortliche, 
 den Anlässen für eine betriebliche Intervention, 
 dem Persönlichkeitsschutz in Stufengesprächen, 
 den Hilfeangeboten, Auflagen und Sanktionen in Verbindung mit  

Stufenplangesprächen, 
 dem Vorrang übergeordneter Rechte, z.B. Kündigungsschutz, 
 der Berücksichtigung der dienstrechtlichen Voraussetzungen für Beamte. 

 
Standard 

 
 Der Schutz der Persönlichkeit muss in der Suchtprävention und Suchthilfe im Betrieb jederzeit 

beachtet werden und die Einhaltung der Rechte in jedem Fall gewährleistet bleiben. 

 Bei der Erstellung oder Überarbeitung von Interventionsleitfäden und Stufenplänen sollte darauf 
geachtet werden, dass insbesondere Interventionsanlässe, Hilfeangebote und Sanktionen den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die einschlägige Rechtssprechung angemessen be-
rücksichtigen. 

 Betriebe sollten sich zu den aktuellen rechtlichen Standards beraten lassen.  

 Interne und externe Fachkräfte sowie Akteure in der betrieblichen Suchtprävention und der Sucht-
krankenhilfe sollten sich fortlaufend dazu informieren und weiterbilden. Das gilt insbesondere für 
die Personen, die als Expertinnen oder Experten Betriebe beraten oder betriebliche Ansprechper-
sonen für Suchtfragen ausbilden. 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
 

Folgende rechtliche Aspekte legen die Veränderung vieler bestehender 
Interventionskonzepte nahe: 

Eine Intervention bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz darf durch Personalverantwortliche nur erfolgen, 
wenn 

• eine Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienstlicher Pflichten (Haupt- und Nebenpflichten) 
vorliegt oder konkret absehbar ist; 

• Störungen im Arbeitsablauf und/oder im Arbeitsumfeld verursacht werden; 

• davon auszugehen ist, dass arbeitsbedingte Faktoren mit verursachend sein könnten bei der Ent-
stehung der Problemen, die den Auffälligkeiten zugrunde liegen. 

Eine Intervention nach Stufenplan sollte immer dann erfolgen, wenn 

• die festgestellten Auffälligkeiten in Verbindung mit dem Gebrauch von Substanzen oder suchtbe-
dingtem Verhalten stehen. 

 

Rechtlich gilt jede Erkrankung bei Tarifbeschäftigten grundsätzlich als Privatsache und es besteht das 
Recht auf freie Arzt- und Behandlungswahl. Die mit Sanktionen belegte Auflage, eine von betrieblicher 
Seite vorgegebene Beratung aufzusuchen oder sogar eine Therapie anzutreten, verstößt gegen die-
ses Recht. (Bei Beamten ist die rechtliche Grundlage eine andere, siehe 3.2.3) Die Aufforderung, eine 
Beratungsstelle oder Therapieeinrichtung aufzusuchen, muss deshalb immer deutlich als Hilfeangebot 
gekennzeichnet werden. Im fortgeschrittenen Stufenplan kann das Aufsuchen von Beratung sogar mit 
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Nachdruck empfohlen werden. Allerdings ist in beiden Fällen zu berücksichtigen, dass die Nichtan-
nahme dieses Hilfeangebots nach geltendem Recht disziplinarisch nicht zu beanstanden ist. Das glei-
che gilt für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, denn sie gehört zum privaten Lebensbereich von 
Beschäftigten. Die Nichtteilnahme an der Selbsthilfegruppe entgegen der betrieblichen Auflage, so die 
Rechtsprechung, rechtfertigt keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Sanktioniert werden können nur 
die erneuten oder fortgesetzten Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten. 

Solange die Auflage, eine Beratungsstelle aufzusuchen, nicht unmittelbar aus arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen abgeleitet werden kann, besteht auch keine Handhabe, einen Nachweis für das Auf-
suchen der Beratungseinrichtung zu verlangen. (Bei Beamten lassen sich aus dem Dienstrecht aller-
dings weitergehende Pflichten ableiten, siehe 3.2.3). Der Arbeitgeber kann Arbeitnehmern auch nicht 
die Auflage machen, sich bei einer internen Einrichtung beraten zu lassen. Er kann sie allerdings ver-
bindlich auffordern, sich im Sinne des erweiterten Arbeitsschutzes zur Abwendung gesundheitlicher 
Gefährdungen durch interne Beratungskräfte oder Ansprechpersonen über Risiken des Substanzkon-
sums oder suchtbedingten Verhaltens für Arbeit und Gesundheit sowie über Beratungsangebote in-
formieren zu lassen.  

Auflagen, die in den Stufengesprächen gemacht werden, müssen unmittelbar in Zusammenhang mit 
dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen oder im Weisungsrecht des Arbeitgebers liegen. Dazu kann 
auch ein individuelles Alkohol- oder Drogenkonsumverbot zählen, sofern es als Zusatz zum Arbeits-
vertrag vereinbart wird. 

Ein Gespräch nach dem Interventionsleitfaden ist ein Gespräch zwischen Arbeitgeber und dem/der 
Beschäftigten im Rahmen des bestehenden Arbeitsvertrags. Es unterliegt damit dem besonderen 
Persönlichkeits- und Vertrauensschutz. Dies gilt insbesondere für das Stufengespräch, das zunächst 
ein Hilfe-, aber auch ein Disziplinargespräch ist. Weitere Personen, wie Betriebs-/Personalräte, 
Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte dürfen deshalb nur mit Einverständnis der 
betroffenen Person am Stufengespräch teilnehmen. Das gilt in gleicher Weise auch für interne oder 
externe Beratungspersonen in der Sucht- oder Sozialberatung. Auch mit ihrer Teilnahme am Ge-
spräch muss der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin sich einverstanden erklären, ausgenommen sie werden 
als Vertretung des Arbeitgebers hinzugezogen. Der/die Beschäftigte kann jedoch eine Person ihres 
Vertrauens aus dem Betrieb zum Gespräch mitbringen. Personen aus dem weiteren Umfeld, z.B. Kol-
legen oder Familienangehörige, sollten in keinem Fall zu Stufengesprächen hinzugezogen werden. 
Der/dem betroffenen Beschäftigten können allerdings gemeinsame Beratungsgespräche mit einem 
erweiterten Personenkreis angeboten werden, um auf Wunsch das soziale Umfeld mit einzubeziehen. 

Eine intensive Fallbegleitung, wie sie das neue Interventionskonzept ab der dritten Stufe des Stufen-
plans als Angebot vorsieht, und eine Fallabstimmung mit anderen Beteiligten aus dem Betrieb bedarf 
immer der Einwilligung durch die/den betroffene/n Beschäftigte/n. Auch Kontakte während einer sta-
tionären Therapie durch Beauftragte des Betriebes oder Personen des kollegialen Umfeldes sind nur 
mit Einverständnis der betroffenen Person zulässig. 

Übergeordnete Rechtsvorschriften müssen bei der Formulierung des Interventionsleitfadens und Stu-
fenplans in jedem Fall berücksichtigt werden. Eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann diese nicht 
außer Kraft setzen. Insofern verstößt die Formulierung „...wird die Kündigung ausgesprochen" in der 
letzten Stufe des Stufenplans gegen dieses Prinzip. Das Kündigungsschutzgesetz erfordert bei Kün-
digungen immer eine Prüfung der sozialen Angemessenheit im Einzelfall. Deshalb kann im Stufenplan 
nur vorgegeben werden, dass "das Kündigungsverfahren eingeleitet wird" oder „...die Möglichkeit der 
Kündigung geprüft wird". 

 
Arbeitsschritte 

 Eine dringende Überprüfung der rechtlichen Korrektheit und Angemessenheit der Regelungen 
sowie des aktuellen fachlichen Standards in bestehenden Stufenplänen. 

 Anpassung oder Überarbeitung der bestehenden Interventionsgrundlagen (Stufenpläne, Hand-
lungsanleitungen). 
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 Planung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten, Refreshing-Seminare für Ansprech-
personen in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe, für Personalverantwortliche und In-
teressenvertretungen zu den rechtlichen Standards für Interventionen nach Interventionsleitfaden 
und Stufenplan. 

 
Literatur und Materialien 

DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.)(2008) Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz. 
Text: U.Pegel-Rimpl. 5. Aufl. Hamm. www.dhs.de 
Fleck, Jürgen (2004) Gutachten: Rechtliche Aspekte zum Interventionsleitfaden und Stufenplan 
in der betrieblichen  Suchtprävention. Berlin. 
Künzl, R. / Oberlander, T. (2005) Sucht und Prävention im Betrieb. Alkohol, Drogen, Medikamente und Tabak. In: 
Arbeit und Arbeitsrecht. 60.Jahrg. Sonderausgabe. Berlin: Hussmedien. 
Rahmenempfehlung (2006) Suchtprävention und Suchthilfe in der niedersächsischen Landesverwaltung. Nieder-
sächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Hannover. www.ms.niedersachsen.de  > 
Themen > Gesundheit > Drogen & Sucht   
Schwandt, E.-A. (2001) Alkoholismus, die beamtenrechtliche Pflicht gegen die Sucht anzukämpfen, und der Füh-
rungsauftrag des Dienstvorgesetzten. Diskussionsbeitrag zur Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Suchtprävention in der Polizei am 08.05.2001 in Weinböhla/Dresden 

 

3.2.3 Besonderheiten des Beamtenrechts 

Für Beamte ergeben sich aus dem Dienstverhältnis besondere Pflichten, die von den arbeitsrechtli-
chen Verpflichtungen erheblich abweichen.  

So haben Beamte eine dienstrechtlich begründete Pflicht, zur Erhaltung ihrer Gesundheit beizutragen. 
Daraus leitet sich u.a. ab, dass Beamte - anders als Arbeiter und Angestellte - durchaus vom Dienst-
herrn aufgefordert werden können, sich in Beratung und in Behandlung zu begeben und darüber auch 
Nachweise zu erbringen. 

Verstöße gegen diese Pflicht können denn auch disziplinarisch belangt werden. Für beamtete Perso-
nen, die aufgrund einer Suchterkrankung in einer Entwöhnungstherapie waren, gilt z.B. die Annahme, 
dass eine Wiederaufnahme des Suchtmittelkonsums als selbstverschuldeter Rückfall, und damit als 
Verstoß gegen dienstrechtliche Pflichten zu werten ist. Die Person hat in der Therapie gelernt, so die 
Begründung, dass nur Abstinenz die Krankheit zum Stillstand bringen kann. Die disziplinargerichtlich 
für einen Rückfall verhängten Sanktionen gehen bis zur Aberkennung der Ruhestandbezüge. 

In den betrieblichen Interventionskonzepten und Stufenplänen sind die spezifischen Vorschriften des 
Bundesdisziplinargesetzes für Bundesbeamte sowie die Landesdisziplinargesetze bzw. Landesdiszi-
plinarordnungen für Landesbeamte ebenfalls zu berücksichtigen. Diese Vorschriften sind übergeord-
netes Recht und dürfen durch Dienstvereinbarungen nicht eingeschränkt werden. 

Nach dem Legalitätsprinzip ist bei Beamten ein Disziplinarverfahren zwingend einzuleiten, sobald 
ausreichend Anhaltspunkte bekannt werden, die den Verdacht eines Dienstvergehens begründen. 
Diese Regelung erschwert eine Berücksichtigung der Besonderheiten betrieblicher Interventionen bei 
Suchtmittelauffälligkeiten. Der Einstieg in den Stufenplan sieht z.B. ein Vier-Augen-Gespräch mit 
dem/der unmittelbaren Vorgesetzten vor, das ohne disziplinarische Konsequenzen bleiben soll, wäh-
rend bei einem Verstoß gegen dienstrechtliche Pflichten bereits eine Vorermittlung zum Disziplinarver-
fahren eingeleitet werden müsste. Auch darf in einem Stufenplan das Vorgehen im Disziplinarverfah-
ren nicht generalisiert werden, sondern ist nach dem Opportunitätsprinzip in jedem Einzelfall ganz 
individuell und im pflichtgemäßen Ermessen der/des Dienstvorgesetzten zu entscheiden. Der Stufen-
plan kann dieser/diesem lediglich Anhaltspunkte für das Handeln bei Auffälligkeiten geben und Hin-
weise zur Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes liefern. 
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Standard 

 

 Beamte sollten über die besonderen Pflichten, die aus dem Dienstverhältnis entstehen im Rah-
men der betrieblichen Suchtprävention umfassend informiert werden. 

 Im öffentlichen Dienst müssen die Besonderheiten des Beamtenrechts bei der Formulierung des 
Interventionskonzepts und des Stufenplans beachtet werden. 

 Insbesondere sollte die Gleichbehandlung der Beamten unter Berücksichtigung der Besonderhei-
ten aus dem Dienstrecht gewährleistet werden. 

 Die Regelungen sollten so abgefasst sein, dass sichergestellt werden kann, dass auch Beamten 
ein sachlich angemessenes Hilfeangebot bei suchtmittelbedingten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz 
erhalten. Die Hilfe darf nicht unnötigerweise herausgezögert werden, weil Führungskräfte befürch-
ten, den disziplinarischen Weg zu früh beschreiten zu müssen. 

 Im öffentlichen Dienst soll im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention auch über die Besonder-
heiten der Einleitung und Finanzierung einer Entwöhnungstherapie für Beamte informiert werden. 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Bei der gestuften Vorgehensweise gelten für Beamte andere Regelungen als für tarifbeschäftigte. Das 
Vorgehen bei Auffälligkeiten liegt rechtlich allein im Ermessen der/des Dienstvorgesetzten. Diese/r 
kann sich bei Entscheidungen und dem Vorgehen an dem vereinbarten Stufenplan orientieren und 
darüber die Gleichbehandlung der Beschäftigten sicherstellen. 

Für die abschließende disziplinarrechtliche Bewertung eines Dienstvergehens ist neben den jeweili-
gen Pflichtverletzungen auch das Persönlichkeitsbild des Beamten von erheblicher Bedeutung. Dies 
allein bewirkt eine differenzierte Beurteilung, die wiederum Abweichungen vom Stufenplan rechtferti-
gen kann.  

Da der Stufenplan keine disziplinarischen Konsequenzen gegenüber Beamten regeln kann, ist es 
auch rechtlich nicht möglich zu bestimmen, dass nach einem Stufengespräch bei positiver Verhal-
tensänderung "keine weiteren Folgen" entstehen. Auch die Einstellung eines Verfahrens liegt allein in 
der Entscheidung des oder der Dienstvorgesetzten. 

Da die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Vorgehen bei sucht(mittel)bedingten Auffälligkeiten 
jeweils durch die Disziplinargesetze und -verordnungen des Bundes- bzw. der Länder vorgegeben 
werden, empfiehlt es sich, den Stufenplan an den arbeitsrechtlichen Grundsätzen und Auffassungen 
auszurichten und in der Dienstvereinbarung grundsätzlich anzumerken, dass "die jeweiligen Maß-
nahmen auch für Beamtinnen und Beamte gelten, soweit sich nicht aus dem Beamten- oder Diszipli-
narrecht Besonderheiten ergeben". 

 
Arbeitsschritte 

 Überprüfung der auf die Beamten bezogenen Regelungen in bestehenden Stufenplänen und An-
passung an die aktuellen Standards. 

 Planung von Informationsveranstaltungen und/oder Seminaren für Dienstvorgesetzte zur Vermitt-
lung des Ziels von Interventionen in der betrieblichen Suchtprävention nach Interventionsleitfaden 
und Stufenplan und zur Erläuterung der Vorgehensweise, um ein sachgerechtes Hilfeangebot zu 
platzieren. 
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3.3 Rolle der Führungskräfte und Qualifizierung für die Suchtprävention 
und Intervention 

Den Führungskräften mit Personalverantwortung wird in der betrieblichen Suchtprävention und Sucht-
hilfe eine Schlüsselrolle zugewiesen. Das gestufte Interventionskonzept ist vor rund 60 Jahren als 
Handlungsanleitung für Vorgesetzte entwickelt worden, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit alko-
holbedingten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz lösungsorientiert Hilfe anzubieten. Das strukturierte Ver-
fahren sollte den Umgang mit riskantem Konsum und Suchtproblemen von Beschäftigten erleichtern. 
Bis heute gehören die Interventionen, die bei Verstößen gegen den Arbeitsschutz oder Auffälligkeiten 
im Arbeits- und Leistungsverhalten in Verbindung mit Suchtmittelkonsum, Medikamentengebrauch 
oder suchtbedingten Verhaltensweisen erfolgen sollen, noch immer zu den herausfordernsten Aufga-
ben der Personalführung. 

Die Rolle der Führungskräfte ist mit den Strukturveränderungen in der Arbeitswelt und der zunehmen-
den Bedeutung der Ressource Mensch im Unternehmen noch anspruchsvoller geworden. Vorgesetzte 
müssen Leitungsaufgaben, fachliche Anleitungsfunktionen, Personalführung, Fürsorgeauftrag, sozia-
les Vorbildverhalten und Konfliktmanagement, um nur einige Anforderungen aufzuzählen, gleicher-
maßen erfolgreich bewältigen. Sie sollen in einem komplexen Interessengefüge die Beschäftigten 
motivieren und Spannungsfelder ausbalancieren, und zwar bei ständig zunehmenden Leistungsdruck 
und knapper werdender Personaldecke. Zu ihren Aufgaben gehören diverse Personalroutinen wie 
Ziel- und Entwicklungsgespräche, Kritikgespräche, Gesundheitsgespräche, Fehlzeitengespräche und 
eben Interventionen bei sucht- oder suchtmittelbedingten Auffälligkeiten. 

Aus der Perspektive betrieblicher Suchtpräventionsprogramme bietet ein Interventionskonzept mit 
einem Stufenplan den Vorgesetzten eine gute Orientierungshilfe. Aus der Sicht der Vorgesetzten han-
delt es sich aber um ein höchst verbindliches, konsequentes Vorgehen. Dem Einstieg geht deshalb 
ein oftmals schwieriger, von zahlreichen Ambivalenzen begleiteter Entscheidungsprozess voraus: Ist 
die als unangenehm empfundene, in die Persönlichkeitssphäre des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin 
hinein reichende Ansprache des Suchtmittelkonsums angemessen? Welche Reaktionen löst sie bei 
den angesprochenen Personen und in ihrem Umfeld aus? Kosten die Gespräche und die notwendige 
unterstützende Begleitung der/des Beschäftigten nicht über Gebühr viel Zeit und Energie? 

Für Vorgesetzte gibt es im betrieblichen System - vor allem bei psychosozialen Problemen von Be-
schäftigten - häufig ernst zu nehmende Handlungshemmnisse tätig zu werden. Es handelt sich dabei 
nicht zwangsläufig um ein Co-Verhalten oder sogar ‚Co-Abhängigkeit’. Solange die frühzeitige An-
sprache von Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten nicht selbstverständlicher Teil der Per-
sonalführung ist, bilden betriebliche Interventionen bei gesundheitlichen, sozialen und sucht- oder 
suchtmittelbedingten Auffälligkeiten eine extrem hohe Hürde. Es ist deshalb ein besonders wichtiger 
Baustein betrieblicher Suchtpräventionsprogramme, Seminare für Personalverantwortliche - möglichst 
mit Gesprächstrainings - anzubieten und ihnen im Einzelfall Unterstützung durch Beratung / Coaching 
zuzusichern.  
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Standard 

 

 Interventionen bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz und bei Suchtproblemen sollte in Führungsleitli-
nien und Zielvereinbarungen sowie in Betriebs- und Dienstvereinbarungen verankert werden.  

 Den Personalverantwortlichen sollte ein abgestimmter Interventionsleitfaden oder eine Hand-
lungsanleitung zum Vorgehen bei sucht- oder suchtmittelbedingten Auffälligkeiten an die Hand 
gegeben werden. 

 Die Qualifizierung für die Durchführung von Fürsorge-, Klärungs- und Stufengesprächen sollte Teil 
der Personalentwicklung sein. Sie kann als eigenständiges Seminarangebot konzipiert oder als 
Baustein in der Führungskräfteentwicklung integriert werden. 

 Soweit keine Integration in die Personalentwicklung erfolgt, sollten betriebliche Suchtpräventions-
programme für alle Personalverantwortlichen eine - möglichst verbindliche - Qualifizierung zur lö-
sungsorientierten Intervention, insbesondere bei suchtmittelbedingten Auffälligkeiten und Sucht-
problemen am Arbeitsplatz, vorsehen. 

 Für Interventionen im Einzelfall und bei der Anwendung des Interventionskonzepts sollte den Per-
sonalverantwortlichen Coaching oder Begleitung durch interne oder externe Beraterinnen und Be-
rater ermöglicht werden.  

 Bei der Auswahl der Seminarinhalte und Seminaranbieter sollte darauf Wert gelegt werden, dass 
die aktuellen fachlichen und rechtlichen Standards von Interventionskonzepten  vermittelt werden.  

 Das Seminarkonzept sollte vom zeitlichen und inhaltlichen Rahmen sowie methodisch auf die 
Zielgruppe abgestimmt sein. Für den an Stufengesprächen beteiligten Personenkreis sollen Ge-
sprächsübungen vorgesehen werden. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte und andere Personalverantwortlichen, d.h. auch Per-
sonen aus Personalabteilungen und Interessensvertretungen, stellen ein unverzichtbares Element 
betrieblicher Suchtpräventionsprogramme dar. Seminare sollten geeignet sein, die Bereitschaft zur 
lösungsorientierten Intervention in der Frühphase der Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhal-
ten zu stärken und die sachlichen und rechtlichen Abwägungen, die Personalverantwortliche vorneh-
men müssen, qualifiziert zu begleiten.  

Für diese Qualifizierungsmaßnahmen sollte Folgendes berücksichtigt werden: 

 Führungskräfte sollen die Bedeutung von Suchtprävention und von konsequenten Interventionen 
bei - sucht(mittel)bedingten - Auffälligkeiten nachvollziehen können. Sie dienen einerseits der 
Vorbeugung von gesundheitlichen Gefährdungen am Arbeitsplatz sowie zur Hilfe bei Suchtpro-
blemen, andererseits tragen sie zu einem geregelten Arbeitsablauf und zu einem gesundheitsför-
derlichen Arbeitsklima bei. 

 Vorgesetzte sollten bestärkt werden, ihre Rolle in der Personalführung wahrzunehmen und bei 
Auffälligkeiten am Arbeitsplatz frühzeitig das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu suchen. 

 Zentral sollte die Wahrnehmungsschärfung und die Beschreibung der Schwelle sein, ab wann 
Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten von Beschäftigten eine Intervention nahe legen 
oder erfordern. Dies gilt vor allem in Verbindung mit einem riskanten Suchtmittelkonsum oder 
suchtbedingten Verhaltensweisen. 

 In Informationsveranstaltungen und Seminaren sollten nicht nur Alkoholprobleme am Arbeitsplatz 
aufgegriffen werden, sondern auch andere Formen von riskantem Konsum und Suchtgefährdun-
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gen, die im Betrieb eine Rolle spielen können, insbesondere auch in Verbindung mit Medika-
mentengebrauch. 

 Im Mittelpunkt sollten nicht ausschließlich Informationen zur Suchterkrankung stehen. Die Sym-
ptome des Krankheitsverlaufs sollten deutlich als extremes Ende einer Phase riskanten und schä-
digen Verhaltens und Konsums beschrieben werden. Führungskräfte handeln zu spät, wenn sie 
glauben, erst bei Anzeichen von Suchtgefährdung intervenieren zu können. 

 Bestandteil der Seminare sollte möglichst ein Training von Fürsorge- und Klärungsgesprächen 
sowie Stufenplangesprächen sein. 

 Ambivalenzen und Konflikte der Personalverantwortlichen im Zusammenhang mit der Entschei-
dung zur Intervention sollten ernst genommen und angesprochen werden, um Lösungsschritte da-
für zu entwickeln.  

 Zur Veranschaulichung kann die Wirkung von so genanntem "Co-Verhalten" bei Suchtgefährdung 
erläutert werden, ohne damit moralische Wertungen und Schuldzuweisungen zu verbinden. Auf 
das Konstrukt der ‚Co-Abhängigkeit’ sollte in der betrieblichen Suchtprävention völlig verzichtet 
werden. 

 

Bei der Planung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Suchtprävention und Interven-
tion, vor allem im Hinblick auf den Umfang und die zeitliche Lage, sollte die jeweilige Anforderungs- 
und Belastungssituation der Führungskräfte ausreichend berücksichtigt werden. Ein Seminarangebot 
zum falschen Zeitpunkt senkt die Nachfrage und steigert den Druck für die Führungskräfte zusätzlich. 
Der Seminarort sollte möglichst so gewählt werden, dass die Personalverantwortlichen nicht ständig 
durch ihr Alltagsgeschäft abgelenkt sind. Bei Seminaren, in denen Gesprächsübungen und Rollen-
spiele vorgesehen sind, ist besonders auf dafür geeignete Räumlichkeiten zu achten. 

Erst eine hohe Quote von geschulten Führungskräften sowie anderer Personalverantwortlichen sichert 
im Betrieb die konsequente Umsetzung des Konzepts zur Intervention bei - sucht(mittel)bedingten - 
Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten. Die Qualifizierungsbereitschaft ist dort am größten, 
wo von der Unternehmens- oder Dienststellenleitung eine verbindliche Teilnahme erwartet wird. Die 
Verbindlichkeit der Teilnahme kann jedoch auf verschiedene Weise erreicht werden. Erstens kann die 
Teilnahme an Seminaren für alle zuständigen Führungskräfte obligatorisch gemacht werden. Zweitens 
wird ein Qualifizierungsbaustein in die verbindliche Führungskräfteentwicklung eingefügt. Drittens 
müssen Bewerber für Führungspositionen mit Vorgesetztenfunktion eine entsprechende Qualifikation 
nachweisen. Viertens können Interventionen bei Auffälligkeiten sowie die Teilnahme an Seminaren in 
Zielvereinbarungen individuell vereinbart und damit verbindlich gemacht werden. 

 
Arbeitsschritte 

 Entwicklung neuer oder Weiterentwicklung der bestehenden Angebote von Führungsseminaren 
entsprechend der aktuellen fachlichen und rechtlichen Standards. 

 Kritische Überprüfung der verwendeten Materialien und Medien auf ihre rechtliche und fachliche 
Aktualität der Interventionskonzepte in der betrieblichen Suchtprävention. 

 Abstimmung mit den Verantwortlichen im Personalwesen und/oder in der Personalentwicklung, 
inwieweit die Qualifizierung zur Suchtprävention und Intervention in das Entwicklungsprogramm 
für Führungskräfte integriert oder als eigenständiges Seminarangebot präsentiert wird. 

 Auswahl geeigneter interner oder externer Seminaranbieter und -anbieterinnen unter Berücksich-
tigung der aktuellen Standards, der inhaltlichen Ausrichtung der Seminare sowie der gewünschten 
Trainerkompetenzen durch die Steuerungsgruppe. 

 Sorgfältige Planung der Qualifizierungsmaßnahme und Berücksichtigung von Belastungsspitzen 
der Führungskräfte bei der zeitlichen Lage der Seminare. 
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3.4 Beratung und Suchthilfe im Betrieb 

Beratung und Suchthilfe ist ein weiterer Kernbestandteil betrieblicher Suchtprävention. Einrichtungen 
der betriebsinternen Beratung und Suchthilfe, im Folgenden kurz "interne Beratung" genannt, können 
in erheblichem Maße zur Gesundheitsförderung und zur Qualität der Arbeit beitragen. In engem Kon-
takt mit den Beschäftigten des Betriebes können sie bei aufkommenden Problem- und Konfliktsitua-
tionen, wenn gewünscht, frühzeitig beraten und unterstützen. So tragen sie u.a. zur Stärkung individu-
eller gesundheitlicher Ressourcen der Beschäftigten, zur Verminderung gesundheitlicher Gefährdun-
gen, zur Vermeidung von Störungen am Arbeitsplatz und zur Entspannung des Betriebsklimas bei. Es 
gibt belegte Hinweise, dass hauptamtlich besetzte Einrichtungen der internen Beratung in größeren 
Betrieben ein Kosten einsparender Faktor sind. Das Gleiche dürfte für externe Beratungsdienstleister 
zutreffen, die auch in kleineren und mittleren Betrieben tätig sind. 

Die internen Einrichtungen unterscheiden sich nach Umfang, Charakter, Ausstattung und Ressourcen 
in Abhängigkeit von der Größe und Struktur der jeweiligen Organisation. Vom Einzelkämpfer bis zum 
gut in die betrieblichen Prozesse und Strukturen integrierten Beratungsteam finden sich in Betrieben 
haupt- und/oder nebenamtliche interne Beratungsangebote. Sie variieren von kollegialer Beratung bei 
Suchtproblemen bis hin zur Unterstützung bei gesundheitlichen und sozialen Problemlagen für alle 
Beratung suchenden Beschäftigten und anderen Beteiligten aus ihrem sozialen Umfeld. Alternativ 
dazu gibt es auch solche Angebote, die durch externe Beratungsdienstleister (Beratungsstellen, Ver-
bände, selbstständige Beratungsanbieter, EAP) bereitgestellt werden. Bei der Formulierung von Stan-
dards sollte deutlich gemacht werden, wo zwischen nebenamtlicher und hauptamtlicher Beratung zu 
unterscheiden ist. 

In der Regel erstreckt sich das Angebot der internen Beratung auf folgende Elemente des betriebli-
chen Suchtpräventionsprogramms bzw. auf einen Ausschnitt daraus. (Siehe Abb. 7) 
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Abb.9  Aufgabenspektrum der internen Einrichtungen für Beratung und Suchthilfe 

 

In der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe lassen sich grundsätzlich drei fachlich unter-
schiedlich ausgerichtete Beratungsfelder unterscheiden,  

 die Beratung zur Vorbereitung von Interventionen, 

 die Beratung und Hilfe für Beschäftigte, 

 die Beratung zum Themenkreis Prävention von gesundheitlichen Gefährdungen. 

Beratungsaufgaben 

• Beratung von Personalverantwortlichen und 
Beschäftigten zu präventiven Themen 

• Beratung der Vorgesetzten und des be-
trieblichen Umfeldes bei Interventionen Un-
terstützung im Entscheidungs- Handlungs-
prozessen 

• Beratung für sucht(mittel)auffällige und 
suchtgefährdete Beschäftigte Case Mana-
gement 

Information und Aufklärung der Beschäftigten 

• Regelmäßige Information der Beschäftigten 

• Präventionsaktionen in Zusammenarbeit mit internen und 
externen Fachleuten 

• Seminare für Beschäftigte 

Seminare für Führungskräfte 

• Informationsveranstaltungen und Seminare zu 
Auffälligkeiten am Arbeitsplatz 

• Seminare und Trainings für Gespräche zum 
Interventionskonzept 

Integration in das betriebliche 
Suchtpräventionsprogramm 

• Mitarbeit im Arbeitskreis, Geschäftsführung 

• Beteiligung an der Erarbeitung von betrieb-
lichen Regelungen 

Qualitätssicherung 

• Weiterbildung und Supervision  

• Evaluation und Dokumentation 

Angebote zur individuellen 
Konsumreduzierung 

• Drink-Less-Programm / Kontrolliertes 
Trinken, SKOLL 

• Nichtraucher-Kurse 

Vernetzung und Kooperation 

• Mit internen Gremien und Funktionsträgern 

• Mit Personal- und Organisationsentwicklung, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung 

• Mit externen Facheinrichtungen der Suchtkrankenhilfe 
und anderen Beratungsanbietern, externen Dienstlei-
stern 

• In regionalen u. überregionalen Netzwerken 

Aufgabenspektrum der internen Einrichtung 
für Beratung und Suchthilfe 
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3.4.1 Beratung zur Vorbereitung von Interventionen 

Im Rahmen der Qualifizierung der Personalverantwortlichen und in Interventionsleitfäden oder Hand-
lungsanleitungen sollte den Verantwortlichen empfohlen werden, sich zur Vorbereitung von Gesprä-
chen mit sucht(mittel)auffälligen Beschäftigten eine fachliche Unterstützung zu holen. Die Vorklärung 
zu Interventionen, in der entschieden werden muss, welche Art des Gesprächs ansteht, welche Kon-
sequenzen gefordert und Hilfeangebote gemacht werden sollen, fällt in den Aufgabenbereich der in-
ternen Beratung, sowohl der hauptamtlichen Fachkräfte wie der nebenamtlichen Ansprechpersonen. 
Ihnen kommt auch eine Clearing-Funktion zu, wenn sich kein eindeutiger Sucht(mittel)bezug zu den 
Auffälligkeiten herstellen lässt, in einem Fürsorge- oder Klärungsgespräch aber die Probleme ange-
sprochen und Hilfemöglichkeiten aufgezeigt werden sollen. 

Im Beratungsprozess geht es um die Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Personalverantwortlichen 
für eine ebenso frühzeitige wie sachgerechte Intervention bis hin zu Art und Inhalt der Gesprächsfüh-
rung. Schließlich wird der rote Faden für das lösungsorientierte Gespräch mit dem/der Vorgesetzten 
schriftlich festgehalten.  

 
Standard 

 

 Personalverantwortliche sollten zur Vorbereitung von Interventionen jederzeit auf die interne Bera-
tung oder auf externe Beratungseinrichtungen zugehen können. 

 Gespräche nach dem Interventionskonzept sollten nicht ohne eine qualifizierte Vorbereitung 
durchgeführt werden. 

 Die Vorbereitung von Stufengesprächen sollte - ohne die/den betroffene/n Beschäftigte/n- ge-
meinsam mit allen anderen Beteiligten unter Einbeziehung der internen oder einer externen Bera-
tung erfolgen. 

 Der rote Faden für Stufengespräche enthält folgende Punkte: 
  • Auffälligkeiten, die angesprochen werden sollen, möglichst konkret mit Daten, 
  • Konsequenzen des Verhaltens für den Arbeitsbereich/Betrieb, 
  • Hinweis auf den Zusammenhang zum Suchtmittelkonsum / zu suchtbedingten Ver- 
    haltensweisen, 
  • Verhalten, das zukünftig vom Mitarbeiter / von der Mitarbeiterin erwartet wird, konkret  
    beschreiben, 
 • Hilfeangebot, Hinweis auf interne oder externe Beratungsangebote 
  • Zusage der Unterstützung durch den Betrieb 
  • Hinweis auf weitere Stufengespräche und ggf. Sanktionen bei Fortsetzung des  
    beanstandeten Verhaltens, 
  • Verabredung eines Rückmeldegesprächs (sofern keine erneuten Auffälligkeiten  
    auftreten). 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Interventionen bei sucht(mittel)bedingten Auffälligkeiten stellen, wie unter Punkt 3.3. beschrieben, eine 
besondere Herausforderung für die Personalverantwortlichen dar. Deshalb ist es hilfreich, wenn Bera-
ter / Beraterinnen in der Vorbereitung von anstehenden Gesprächen nach dem Interventionsleitfaden 
nicht ausschließlich die Verantwortung der Führungskraft für die betroffene Person im Blick hat, son-
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dern die Situation des / der Vorgesetzten mit ihren Dilemmata und Rollenkonflikten ebenfalls berück-
sichtigt. Es geht darum, in der Beratung für die Verantwortlichen pragmatische Lösungen zu finden, 
damit sie bei Stufengesprächen mit der auffällig gewordenen Person das Ziel Verhaltensänderung und 
- wenn erforderlich - Annahme von Hilfe erreichen können.  

Die Fachkräfte und Ansprechpersonen in der betrieblichen Suchtprävention sollten sich hinsichtlich 
der Durchführung von Stufengesprächen eindeutig positionieren: Sie bringen ihre fachliche Kompe-
tenz in die Beratung und Vorbereitung ein, das Gespräch muss jedoch von der / dem Vorgesetzten 
oder einem anderen Personalverantwortlichen geführt werden. Hilfreich ist es, mit Vorgesetzten in der 
Vorbereitung ein Raster von Leitfragen zu bearbeiten. Hier einige Beispiele: 

 

1. Wahrnehmen 
Was nehme ich wahr an Leistungsveränderung, Sozialverhalten, Konsumverhalten, äußeren Eindrüc-
ken, Integration ins Team, eigene Gefühle gegenüber dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin. Welche 
Auffälligkeiten habe ich konkret festgestellt? 

2. Bewerten 
Können die Auffälligkeiten toleriert werden oder verspüre ich den Impuls zu intervenieren? Welche 
betrieblichen oder persönlichen Ansprüche an Arbeits- und Leistungsverhalten von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen sehe ich verletzt? Stehen die Auffälligkeiten in Verbindung mit Suchtmittelkonsum 
oder nicht zuzuordnenden "irritierenden" Verhaltensweisen? 

3. Verantworten 
Worin besteht meine Verantwortung, was ist meine Aufgabe? Was ist die Aufgabe anderer? Wie weit 
geht meine Fürsorgepflicht und die Führungsverantwortung, wenn es um Auffälligkeiten durch Sucht-
mittelgebrauch geht? 

4. Intervenieren 
Was genau soll ich tun? Was wird von mir erwartet? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Mit 
welchen Konsequenzen wäre mein Handeln bzw. Nichthandeln verbunden? Wie kann ich die betrof-
fene Mitarbeiterin, den Mitarbeiter ansprechen? Welche Änderungen will ich konkret einfordern? Was 
passiert, wenn ich interveniere? Wie geht es dann weiter, was sind die nächsten Schritte? 

5. Verankern 
Wie wird mein Handeln in der Organisation getragen? Welche Reaktionen sind von wem zu erwarten? 
Werden meine Vorgesetzten, die Interessenvertretungen, die Personalabteilung u.a. mein Handeln 
unterstützen? Welche Vorklärungen müssen noch erfolgen? Wie werden die anderen Mitarbeiter in 
meinem Bereich reagieren? 

 

Die Frage, ob die interne Beratung während des Stufengesprächs anwesend sein soll, ist im Einzelfall 
zu entscheiden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch der Berater / die Beraterin nur mit 
dem Einverständnis des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin am Stufengespräch beteiligt sein kann oder in 
Vertretung des Arbeitgebers (vgl. 3.2.2). Die Beratungsperson übernimmt jedoch nicht die Gesprächs-
führung. 

Bei nebenamtlich tätigen Beratern / Beraterinnen, die sich als kollegiale Ansprechpersonen verstehen, 
ist es zu akzeptieren, wenn sie die Beratung von Personalverantwortlichen zur Durchführung von Stu-
fengesprächen nicht durchführen wollen. In einem solchen Fall sollten andere Unterstützungsangebo-
te für Vorgesetzte, z.B. durch externe Beratungseinrichtungen, vorgesehen werden. 

 
Weiterführende Literatur 

DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.)(2008) Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz. 
Text: U.Pegel-Rimpl. 5. Aufl. Hamm. www.dhs.de 
Fuchs/Rainer/Rummel (1998) Alkoholprobleme bei Mitarbeitern: Entscheiden und Handeln von Führungskräften 
im organisationalen Kontext. In: Fuchs/Rainer/Rummel (Hrsg.).Betriebliche Suchtprävention. Göttingen: Verlag 
für Angewandte Psychologie. 
Pegel-Rimpl, U. (2003) Suchtprävention am Arbeitsplatz. In Franke/Boden (Hrsg.). Personaljahrbuch 2004. Neu-
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wied. Luchterhand Verlag. 
Rummel, M./Rainer, L./Fuchs R. (2004) Alkohol im Unternehmen. Prävention und Intervention. 
Göttingen: Hogrefe Verlag. 
Schumann, G. (2004) Gesundheitsförderliches Führungsverhalten und lösungsorientierte 
Interventionen am Arbeitsplatz. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität. 
Ziegler, H. / Brandl, G. (2005) Suchtprävention als Führungsaufgabe – Lösungsorientierte Strategien 
für den Betrieb. Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt. 

 

3.4.2 Beratung und Hilfe für Beschäftigte 

Die Information, Beratung und Hilfe für Beschäftigte zum Themenkreis Suchtmittelkonsum und Sucht-
gefährdung fällt in die Kernkompetenz der internen Beratung. Die Beratung sollte grundsätzlich allen 
Beschäftigten offen stehen. Sie kann jedoch auch Teil des Interventionskonzepts sein. Immer, wenn in 
den Gesprächen nach dem Interventionsleitfaden die Empfehlung oder die Aufforderung ausgespro-
chen wird, die Beratung aufzusuchen, sind die rechtlichen Einschränkungen zu berücksichtigen (vgl. 
3.2.2). Es kann im Arbeitsverhältnis nicht verbindlich vorgeschrieben werden, sich beraten zu lassen, 
wohl aber sich bei der Beraterin / dem Berater im Betrieb über einschlägige Beratungs- und Behand-
lungsangebote zu informieren. 

Das Beratungsangebot im Rahmen betrieblicher Suchtpräventionsprogramme richtet sich insbesonde-
re an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit riskantem Substanzgebrauch oder Suchtproblemen, die 
durch Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten auffällig geworden sind. 
Gemeinsam mit ihnen geht es darum, Ziele und Wege zu erarbeiten, um die beanstandeten Probleme 
zu überwinden und im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe die eigenen Ressourcen der Betroffenen zu stär-
ken. Das Beratungsspektrum umfasst: 

 Information über interne und externe Beratungsangebote und falls im Weiteren Beratung ge-
wünscht wird; 

 Erstgespräche im Beratungsprozess;  
 Motivationsgespräche und begleitende Beratung zur Klärung weiterer Schritte; 
 Fachliche Begleitung bei den ersten Schritten zur Konsumreduzierung; 
 Vermittlung in externe Beratungs- und Therapieeinrichtungen; 
 Kontakte und Begleitung während der Therapie; 
 Vorbereitung und Begleitung der Wiedereingliederung nach der Therapie; 
 Beratung von Angehörigen. 

Im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention und -hilfe können für das Arbeitsverhältnis der auffällig 
gewordenen und/oder Hilfe suchenden Person von Grund legender Bedeutung sein. Deshalb sollte 
das Angebot der internen Beratung - gleich ob es von haupt- oder von nebenamtlichen Fachkräften 
durchgeführt wird - einen professionellen Grundstandard erfüllen. Wo dieser intern nicht gewährleistet 
werden kann, sollten externe Einrichtungen mit der Beratung beauftragt werden. 
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Standard 

 
 Die interne Beratung sollte auf der Basis eines Beratungskonzepts, das alle Konsummuster vom 

riskanten und schädigenden bis zum abhängigen Suchtmittelkonsum sowie suchtbedingte Verhal-
tensweisen einbezieht, tätig werden. 

 Im konkreten Beratungsfall arbeiten die internen Fachkräfte fachlich weisungsfrei und unter Ein-
haltung der Schweigepflicht. 

 Die betriebliche Beratungsarbeit sollte an aktuellen fachlichen, methodischen sowie ethischen 
Standards ausgerichtet werden und ressourcen-, lösungs- und handlungsorientiert angelegt sein.  

 In der betrieblichen Beratung sollten nur Ziele verfolgt werden, die mit den Hilfesuchenden explizit 
vereinbart wurden. Dabei sind die Bedarfe und Wünsche der Betroffenen angemessen zu berück-
sichtigen. 

 Die betriebliche Beratung orientiert sich an dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe und sollte darauf 
ausgerichtet sein, Selbstwirksamkeit, Autonomie und Selbstverantwortung der Hilfe suchenden 
Person zu stärken. 

 Sofern ein internes Beratungsangebot nach den vorstehenden Standards nicht gewährleistet wer-
den kann, sollte die Beratung von externen Einrichtungen durchgeführt werden. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Für die Art und die Qualität der Information und Beratung in der betrieblichen Suchtprävention und 
Suchthilfe gibt es bislang keinen abgestimmten fachlichen Standard. Aufgrund der spezifischen Tradi-
tionen und Strukturen sind im Betrieb professionelle und semiprofessionelle Beratungspersonen sowie 
engagierte Laien zu finden, die nach mehr oder weniger professionellen und erfahrungsbasierten Be-
ratungsansätzen vorgehen. Übereinstimmung besteht bisher nur dahingehend, dass die interne Bera-
tung fachlich weisungsfrei berät und für die Beratungstätigkeit Schweigepflicht vereinbart werden soll-
te. 

Da Beratungs- und Ansprechpersonen fachlich weisungsfrei arbeiten, gestalten sie in der Regel je 
nach Qualifikation und Vorlieben die Beratungsprozesse selbst. Das Beratungsgeschehen in der be-
trieblichen Suchtprävention ist also in hohem Maße individualisiert. Umso wichtiger ist es, dass die 
Beratungspersonen über ausgewiesene Fortbildungen für die betriebliche Suchtprävention und 
Suchthilfe verfügen (vgl. 4.2). Sie sollten den eigenen Beratungsrahmen darstellen können, um den 
Beschäftigten eine Orientierung zu geben. Ein professionelles internes Beratungsangebot sollte sich 
über schriftlich fixierte ethische Leitsätze präsentieren. Wünschenswert ist es, dass auch in der be-
trieblichen Suchtberatung mit abgestimmten Beratungskonzepten, die ressourcen-, lösungs- und 
handlungsorientiert angelegt sind, gearbeitet wird. 

Ein mit dem Arbeitskreis/Steuerungsgremium abgestimmtes Leitbild und Beratungskonzept kann dazu 
beitragen, dass das Beratungshandeln auf den Bedarf an Unterstützung, den die Beschäftigten in der 
Organisation haben, ausgerichtet wird und die vorgenannten Standards in der betrieblichen Suchtprä-
vention stärker Berücksichtigung finden. 

 
Arbeitsschritte 

 Verständigung über die Prinzipien und Grundstandards sowie den Rahmen des internen Bera-
tungsangebots im Arbeitskreis/Steuerungsgremium, Entwicklung eines Leitbildes.  

 Abstimmung eines Konzeptes für die interne Beratung zur betrieblichen Suchtprävention und 
Suchthilfe und zur Kooperation mit externen Beratungseinrichtungen. 
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 Nutzung der Möglichkeiten zur Qualifizierung und Fortbildung für die aktuellen Standards der in-
ternen Beratung in betrieblichen Suchtpräventionsprogrammen. 

 Stärkere Einbeziehung ressourcenorientierter Verfahren, z.B. Motivational Interviewing oder MO-
VE, in der internen Beratungsarbeit. 

 

 
Literatur und Materialien 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.)(2005) MOVE - Motivierende Kurzintervention bei konsu-
mierenden Jugendlichen. Evaluationsergebnisse des Fortbildungsmanuals sowie der ersten Implementierungs-
phase. Autoren: Kordula Marzinzik, Angelika Fiedler. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung Bd.28. 
Köln. 
Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen e.V. (1977) Internationaler ‚Code of Ethics’ für 
den Berufsstand der Sozialarbeiter / Sozialpädagogen. In: Zeitschrift ‚Der Sozialarbeiter’. 
Heft Januar/Februar 1977. S.23f. 
DHS Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (1999) „Ethische Prinzipien in der professionellen Sucht-
krankenhilfe“ der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (DHS) vom März 1999. 
Miller, W.R. / Rollnick, St. (2005) Motivierende Gesprächsführung. Ein Konzept zur Beratung von 
Menschen mit Suchtproblemen. Freiburg: Lambertus. 
Wienemann, E. (2000) Vom Alkoholverbot zum Gesundheitsmanagement. Entwicklung der betrieblichen Sucht-
prävention von 1800 bis 2000. Stuttgart. ibidem Verlag. 

 

3.4.3 Fallbegleitung und Fallabstimmung, Case Management 

Für die Intensität, mit der auffällig gewordene Personen durch die interne Beratung begleitet werden 
sollten, wenn sie sich im Interventionskonzept befinden, gibt es bislang keinen eindeutigen Standard. 
Die Expertise empfiehlt, eine intensive Fallbegleitung von Personen vorzusehen, die sich in der dritten 
oder einer weiter fortgeschrittenen Stufe des Stufenplanes befinden.  

Ins erste Stufengespräch kommen - bei konsequentem Vorgehen nach dem neuen Interventionskon-
zept - Beschäftigte, die sucht(mittel)bedingt auffällig geworden sind, sich aber überwiegend noch im 
riskanten Bereich des Konsums oder Verhaltens befinden. Sofern sie ihr Verhalten noch steuern kön-
nen, entscheiden sich diese Mitarbeiter/-innen nach dem ersten Gespräch, spätestens jedoch nach 
der zweiten Intervention für eine Verhaltensänderung, weil sie wissen, dass sie sonst ihren Arbeits-
platz gefährden würden. Personen, die in ein drittes oder weiteres Stufengespräch geladen werden, 
haben in der Regel Probleme damit, das Fehlverhalten aus eigener Kraft zu überwinden.  

Deshalb sollte dort zur Unterstützung der betroffenen Person eine systematische Fallbegleitung ange-
boten werden. Fallbegleitung meint, dass der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter von Seiten des Betriebes 
eine für den Fall zuständige Person zugeordnet wird, die sie unterstützt, die notwendigen Schritte zur 
Verhaltensänderung zu tun und den Weg in die Therapie hinein zu ebnen. Es besteht allerdings keine 
Verpflichtung, das Angebot der Fallbegleitung anzunehmen. 

Bei entsprechender professioneller Ausstattung der internen Beratung bzw. in Kooperation mit einer 
externen Beratungseinrichtung kann das Angebot auch ein Case Management vorsehen. Unter Case 
Management wird ein kooperativer Prozess verstanden, in dem die konkrete Bedarfslage einer Hilfe 
suchenden Person erhoben wird und die entsprechenden Dienstleistungen von einem Fallbegleiter 
koordiniert geplant, implementiert, überwacht und evaluiert werden, um den individuellen Versor-
gungsbedarf unter Rückgriff auf verfügbare Ressourcen abzudecken. Ein Fallbegleiter begleitet und 
unterstützt die betroffene Person bei notwendigen Schritten zur Verhaltensänderung während des 
Interventionsprozesses, in der Therapiephase sowie bei der anstehenden Wiedereingliederungspha-
se. Die Entscheidung, eine Fallbegleitung anzunehmen, ist von der betroffenen Person selbst und 
freiwillig zu treffen. Eine Ablehnung des Angebots darf seitens des Arbeitsgebers nicht mit negativen 
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Konsequenzen verbunden sein. In der Regel wird eine Fallbegleitung von Personen angenommen, die 
sich mehr Unterstützung seitens des Betriebes bei der Bewältigung ihrer Suchtprobleme wünschen.  

Der/die Fallbegleiter/in fungiert als Begleitung und Ablaufverantwortliche/r im Case Management und 
ist dafür zuständig den/die Beschäftigte/n zu unterstützen. Außerdem ist es seine/ihre Aufgabe, die 
verschiedenen beteiligten Personen z.B. zuständige Personalverantwortliche, das externe Beratungs- 
und Therapiesystem sowie das betriebliche Umfeld in einen koordinierten Ablauf des Hilfeangebots 
einzubinden. Gemeinsam wird mit dem Betroffenen abgewogen welche Schritte notwendig sind, um 
eine zielgerichtete Lösung und die dafür notwendigen Veränderungen zu erreichen. Nach dem Prinzip 
der Hilfe zur Selbsthilfe wird immer wieder gemeinsam mit der betroffenen Person geklärt welche Un-
terstützung sie weiter benötigt. Als Fallbegleitung können interne oder externe Berater/innen tätig 
werden, die Akzeptanz und personelle Kontinuität gewährleisten. Ein Case Management sollte wegen 
der hohen Sensibilität des Umgangs mit gesundheitsbezogenen Informationen im Betrieb nur von 
fachlich ausgebildeten internen Beratern oder von externen Beratungseinrichtungen durchgeführt 
werden. 

Case Management als Konzept beinhaltet u.a. 
 eine Unterstützung, die auf die individuellen Bedarfe der jeweiligen Person zugeschnitten und 

abgestimmt sind,  
 Schwerpunkte, die je nach individueller Situation der betroffenen Person variieren können, 
 die Aufgabe des Fallbegleiters, gemeinsam mit der betroffenen Person am Hilfeplan (Vermittlung 

in Beratungs- und Behandlungsmaßnahmen, klientenbezogene Kooperation mit anderen Institu-
tionen oder Fachkräften, Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, Falldokumentation und 
Netzwerkarbeit mitzuwirken, 

 die gezielte Koordination verschiedener Einzelleistungen.  

 

Es sollte eine klare innerbetriebliche Verfahrensregelung für Fallbegleitung und Case Management 
geben Die Beratungsschritte und -intensität sollte dabei immer am individuellen Bedarf der betroffenen 
Person ausrichtet sein.  

. 
Standard 

 
 Für Beschäftigte im - fortgeschrittenen - Stufenverfahren sollte der Betrieb das Angebot der Fall-

begleitung (ggf. auch ein Case Management) vorsehen. 
 Für die Fallbegleitung (und das Case Management) sollte in den betrieblichen Suchtpräventions-

programmen ein Verfahren und die zuständigen Personen festgelegt werden. Diese sollten gut 
vernetzt sein im internen und regionalen Hilfesystem. 

 Die Fallbegleitung (oder der Case Manager) werden nur auf der Basis einer schriftlichen Einver-
ständniserklärung der/des auffällig gewordenen Beschäftigten tätig. 

 Als Fallbegleitung (oder Case Manager) sollten interne oder externe Berater/Beraterinnen tätig 
werden, die eine personelle Kontinuität gewährleisten. 

 Den Beschäftigten, insbesondere den Personalverantwortlichen, sollte bekannt sein, welche Per-
son für Fallbegleitung (das Case Management) im Betrieb zuständig ist. Der Kontakt muss leicht 
hergestellt werden können. 

 Case ManagerInnen sollten bestimmte fachliche Anforderungen erfüllen, z.B. Kenntnisse in moti-
vierender Gesprächsführung oder beraterische Qualifikationen, Einbindung in das regionale Ver-
sorgungsnetz (Beratungsstellen, Behandlungsmöglichkeiten - ambulant, teilstationär, stationär).  

 Sofern das Case Management an einen externen Dienstleister vergeben wird, sollte das Verfah-
ren und die Leistungen in einer Kooperationsvereinbarung festgeschrieben werden, worin auch 
geregelt ist, welche Person innerbetrieblich den Kontakt hält.  
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Begründungs- 

zusammenhang 
Hintergrund der Überlegungen zur Fallbegleitung ist die häufig unbefriedigende betriebliche Beglei-
tung von auffällig gewordenen Beschäftigten, während sie den Stufenplan durchlaufen. Deshalb soll-
ten die Stufenpläne ab Stufe 3 sicherstellen, dass den betroffenen Beschäftigten eine Fallbegleitung 
angeboten wird. Für Beschäftigte, die dies wünschen, sollte auch ein Case Management vorgesehen 
werden. 

Im Betrieb ist zwar ein konsequentes Vorgehen nach Stufenplan angesagt, sobald sich die Betroffe-
nen aber in Therapie begeben haben, verliert das betriebliche Hilfesystem sie oftmals wieder aus dem 
Blick. Bei ambulanten Therapien besteht zudem die Unsicherheit, welche Anforderungen an die Be-
schäftigten während der Therapiephase gestellt werden dürfen. Deshalb macht es Sinn, die internen 
und externen Hilfeangebote und Anforderungen stärker miteinander zu vernetzen.  

Das setzt natürlich immer ein schriftlich eingeholtes Einverständnis der betroffenen Beschäftigten 
voraus. 

Bei Betrieben mit hauptamtlichen Sozial- und Suchtberatungen können ein Konzept für Fallbegleitung 
(und Case Management) vorhalten, das klar in einer betrieblichen Verfahrensregelung verankert ist. 
Der Vorteil der internen Einrichtung ist ihre gute Erreichbarkeit. Sichergestellt werden muss aber, dass 
die Beratungspersonen fachlich hinreichend qualifiziert sind.  

Bei Betrieben mit nebenamtlichen Ansprechpersonen kann die Fallbegleitung durch diese durchge-
führt, das Case Management aber in Kooperation mit einem externen Dienstleister organisiert werden. 
Es sollte festgelegt werden, in welcher Form die betriebliche Ansprechperson in die Kooperation des 
Case Management-Prozesses einbezogen wird.  

Betriebe ohne interne Beratungs- und Hilfestrukturen sind für die Suchtprävention und -hilfe generell 
auf die Kooperation mit externen Dienstleistern angewiesen. Hier wird der Case Management-Prozess 
im Betrieb angestoßen, aber extern organisiert. 
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Abb. 10 Case Management in unterschiedlichen betrieblichen Rahmenbedingungen 
Quelle: Ebeling 2004 

 
Arbeitsschritte 

 Analyse bisheriger Verfahren und Klärung, inwieweit eine optimale Fallbegleitung gewährleistet ist 
oder ob sie durch ein abgestimmtes Verfahren der Fallbegleitung (und/oder des Case Manage-
ments) ergänzt werden sollten. 

 Einholen von Informationen zu den regionalen Versorgungsstrukturen im Suchthilfesystem und 
Klären der Kooperationsmöglichkeiten. 

 Abstimmung eines Verfahrens für Fallbegleitung (und Case Management) mit den einschlägigen 
Routinen und Abläufen.  

 Festlegung und Bekanntmachung der internen Person oder Einrichtung, die als Fallbegleitung 
(oder Case Manager/-in) beauftragt werden soll. 

Case-Management Synopse 

 
Kleine, mittlere Betriebe und 

Einrichtungen 

Betriebe mit nebenamtli-
chen  

Ansprechpersonen 

Betriebe mit hauptamtli-
chen Ansprechpersonen 

Wer ist der Fallbeglei-
ter? 

Externe Experten 

Externe Beratungsstellen 

Suchtambulanzen z.B. Fachklini-

ken für Abhängigkeitserkrankun-

gen 

Externe Experten in Koope-

ration mit internen An-

sprechpersonen 

Prävention 

Beratung 

Gesundheitsmanagement 

 

Wer bahnt den 

Zugang? 

Personalverantwortliche, 

Betriebsarzt 

Betriebs- / Personalrat,  

Personalverantwortliche 

Betriebsarzt 

Betriebs/-Personalrat 

Gesundheitsmanagement, 

Gleichstellungsbeauftragte 

 Akteure im BEM u.a. 

Personalverantwortliche 

Betriebsarzt 

Betriebs/-Personalrat 

Gesundheitsmanagement 

 Gleichstellungsbeauftragte 

Akteure im BEM u.a. 

Funktion des Case 
Managers 

Implementierung 

Organisation 

Begleitung 

Ansprechpartner 

= Anbahner, der die Fallbe-

gleitung einleitet 

Case Manager 

= Begleiter/Unterstützer 

Unterstützung 

Organisation 

Anforderungen 
Intern: Kooperationskonzept 

Extern: Zielführendes Konzept, 

hinreichende Qualifikation 

Qualifikation, Büro, Sprech-

zeiten, Kooperation mit 

externer/-n Fachstelle/-n 

Qualifikation, Konzept, Büro, 

Sprechzeit, Kooperation mit 

externer/-n Fachstelle/-n 
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3.4.4 Beratung zum Themenkreis Prävention von gesundheitlichen Gefährdungen  

Beratungen zum Themenkreis Prävention von gesundheitlichen Gefährdungen und Vorbeugung von 
Suchtproblemen können sich auf gesundheitliche, soziale oder auf arbeitsbezogene Aspekte bezie-
hen.  

Für interne Beratungen steht z.B. auf der Seite der betrieblichen Beratung ein Beitrag zur Verände-
rung von Konsumkulturen im der Organisation oder in bestimmten Arbeitsbereichen an. Es geht um 
Begleitung der Entwicklung alternativer Modelle sowie zur Abstimmung der gewünschten Regelungen. 
Auf der Seite der individuellen Beratung geht es um die Entwicklung eines persönlichen verantwor-
tungsvollen Umgangs mit Suchtmitteln und den Möglichkeiten von Beschäftigten, gesundheitsriskante 
Verhaltensweisen aufzugeben. 

In erster Linie sind es die hauptamtlich besetzten Sucht- oder Sozialberatungen, die dieses Bera-
tungsfeld breit bedienen können. Ihnen steht nicht nur ein größeres Zeitkontingent für ihre Arbeit zur 
Verfügung, sie sind meist auch über Ausbildung und Berufserfahrung bereits mit den Themen präven-
tiver Beratung befasst. Außerdem sind sie in der Regel enger in das interne Netzwerk von Arbeits-
schutz, Gesundheitsförderung, Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement eingebunden. 

Im Einzelnen geht es z.B. um: 
 Beratung bei Überforderung, Unterstützung bei gesundheitlichen Problemen, vor allem 

bei hoher psychischer Beanspruchung im beruflichen wie im privaten Bereich; 
 Beratung bei kollegialen Konflikten am Arbeitsplatz, Mitarbeiter-Vorgesetztenkonflikten, 

bei angenommenen oder tatsächlichen Mobbingproblemen; 
 Sensibilisierung für die Veränderung Sucht fördernder Arbeitsbedingungen, Beratung 

zum Ausbalancieren von Arbeitsbelastungen; 
 Beratung von Beschäftigten bei psychischen Krisen; 
 Unterstützung bei (drohenden) sozialen Problemen oder Ängsten wie z.B. 

Arbeitsplatzverlust, Zukunftsängsten, Verschuldung; 
 Beratung und Begleitung im Prozess des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben; 
 Beratung von Vorgesetzten bei der Umsetzung des Konzeptes des 

gesundheitsorientierten Führens,  
 Unterstützung von Führungskräften und MitarbeiterInnnen bei der Ermittlung 

Gesundheit gefährdender sowie salutogener Faktoren am Arbeitsplatz. 
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Standard 

 
 Die betriebliche Suchtprävention sollte eng mit der Beratung zu präventiven Themen verknüpft 

werden. 
 Die Breite des Beratungsangebots sollte festgelegt bzw. beschrieben werden, um es den Be-

schäftigten bekannt zu machen. Soweit mehrere betriebliche Beratungseinrichtungen  
existieren, sollten die Aufgaben und Zuständigkeiten klar erkennbar sein. 

 Betriebliche Suchtberater und -beraterinnen sowie andere Akteure in der betrieblichen Suchtprä-
vention sollten für Themenbereiche, die von ihnen nicht bearbeitet werden (können), qualifiziert an 
kompetente interne oder externe Stellen weitervermitteln. 

 
Begründungszusammenhang 

Beratung zu präventiven Themen gewinnt im Betrieb - nicht zuletzt durch Gesundheitsmanagement 
und Gesundheitsförderung - immer stärker an Bedeutung. Neben Information und Aufklärung ist die-
ses Beratungsfeld ein wichtiger Raum, um den Präventionsgedanken allgemein und suchtpräventive 
Ziele im Besonderen in die Betriebe hinein zu transportieren.  

Beratung zu speziellen oder zu übergreifenden präventiven Themen stellt für die betriebliche Sucht-
prävention gegenwärtig eine große Herausforderung dar. Wenn weder die Ressourcen noch die pro-
fessionellen Kompetenzen in der internen Beratung vorhanden sind, sollten die Möglichkeiten der 
Kooperation mit anderen Beratungseinrichtungen und der betrieblichen Gesundheitsförderung oder 
mit externen Netzwerkpartnern geprüft werden. 

 
Arbeitsschritte 

 Abstimmung und Entscheidung im Arbeitskreis/Steuerkreis, welche Themenbereiche der präven-
tiven Beratung im Betrieb angeboten werden sollen und mit welchen anderen Einrichtungen dazu 
kooperiert werden muss. 

 Beauftragung der internen Beratung, welche Themen von ihr neben der betrieblichen Suchtbera-
tung mit abgedeckt werden sollen. 

 Sicherstellung der fachlichen Weiterqualifizierung für die erweiterten Beratungsthemen. 
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Schumann, G. (2004) Gesundheitsförderliches Führungsverhalten und lösungsorientierte Interventionen am Ar-
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4 Betriebliche Suchtberatung – Interne Einrichtungen 
und externe Dienstleister 

4.1  Art und Ausstattung der betrieblichen Suchtberatung  

Das Angebot von interner Beratung ist ein Kernbaustein betrieblicher Suchtprävention und Suchthilfe. 

Die internen Einrichtungen haben jedoch seit jeher sehr unterschiedliche Ausprägungen. Der Rahmen 
reicht von breit angelegter Sozialberatung bis hin zur nebenamtlichen Suchthilfe ohne Freistellung und 
hängt wesentlich von der Größe und Struktur des Betriebes und den vorhandenen Ressourcen ab. 
Vier Grundmodelle der Organisation und Besetzung der Einrichtungen interner Beratung lassen sich 
unterscheiden: 
• Nebenamtliche Beratung, getragen durch betriebliche Suchtkrankenhelfer/-innen / kollegiale Be-

rater/-innen / soziale Ansprechpartner/-innen, kurz: Ansprechpersonen für Suchtfragen. 
• Hauptamtliche Beratung, überwiegend besetzt mit einschlägig qualifizierten betrieblichen Sozial- 

oder Suchtberater/-innen o.ä.. 
• Haupt- und nebenamtliche Beratung, Kombinationsmodell von hauptamtlichen Beratern/-innen 

und nebenamtlich tätigen Ansprechpersonen für Suchtfragen. 
• Durch Beauftragung externer Dienstleister (Beratungsstellen, Verbände, selbständige Berater/-

innen) gewährleistete Beratung. 

Einrichtungen der internen Beratung und Suchthilfe können in erheblichem Maße zur Einschränkung 
gesundheitlicher Gefährdungen, zur Gesundheitsförderung und zur Qualität der Arbeit im Betrieb bei-
tragen. Es gibt qualifizierte Hinweise, dass sich interne Einrichtungen für die Betriebe als Kosten ein-
sparend erweisen. In engem Kontakt mit den Beschäftigten und Vorgesetzten können sie den Beteilig-
ten bei Auffälligkeiten durch gesundheitliche, persönliche oder soziale Probleme frühzeitig Unterstüt-
zung geben und tragen damit zur Vermeidung von Störungen im Arbeitsablauf und zur Entspannung 
des Betriebsklimas bei. Der Faktor soziale Unterstützung ist generell bedeutsam für die Bewältigung 
von Stressbelastungen und das soziale Zusammenwirken im Arbeitsumfeld. Er stärkt die gesundheits-
förderlichen Ressourcen der Organisation und die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten. Ange-
sichts der Zunahme psychischer Belastungen und Probleme am Arbeitsplatz nimmt der Bedarf an 
Beratung und an gut funktionierende interne Unterstützungssysteme, die sich nicht ausschließlich an 
Suchtgefährdete richten, weiter zu.  

 
Standard 

 
Standards für die Einrichtung eines internen Beratungsangebots im Bereich Vorbeugung und Hilfe bei 
Suchtgefährdung werden in Anlehnung an die 1999 von der Nord AG Betriebliche Suchtprävention 
(NABS) formulierten Orientierungshilfen und Kriterien in Abhängigkeit von den Betriebsgrößen be-
schrieben: 
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 Klein- und Handwerksbetriebe bzw. entsprechende öffentliche Dienststellen 
Klein- und Handwerksbetriebe, soziale Einrichtungen oder andere kleinere Organisationseinheiten 
(bis ca. 50 Beschäftigte) sollten für Aktivitäten zur Suchtprävention und –hilfe entweder 
• auf die Unterstützung von Beratungsstellen zurückgreifen, 
• sich an ein bestehendes regionales Netzwerk anschließen,  
• mit anderen Betrieben kooperieren (z.B. bei der Durchführung von Seminaren für Personal-

verantwortliche) oder 
• einen Vertrag mit einem externen Dienstleister abschließen. 

 Kleinere Mittelbetriebe und entsprechende Dienststellen 
Kleineren Mittelbetrieben oder entsprechenden Dienststellen (bis ca. 200 Beschäftigte) steht der 
oben aufgezeigte Weg in gleicher Weise offen. Darüber hinaus sollten im Betrieb aber alternativ 
 ein oder mehrere Beauftragte benannt werden, die in engem Kontakt mit externen Beratungs-

einrichtungen stehen, 
 eine nebenamtliche Ansprechperson für Suchtfragen qualifiziert und eingesetzt werden, 
 eine hauptamtliche Sucht- und Sozialberatung stundenweise eingerichtet werden.  

 Größere Mittelbetriebe, Großbetriebe und entsprechende Dienststellen 
Bei größeren Mittelbetrieben und Großbetrieben sollte in jedem Fall eine interne Beratung einge-
richtet werden, die alternativ 
 hauptamtlich besetzt wird, 
 durch eine Kombination von Hauptamtlichen und Nebenamtlichen getragen wird, 
 durch einen externen Dienstleister oder 
 durch eine Kombination von nebenamtlichen Ansprechpersonen und externem Dienstleister 

bedient wird.  

 Für alle Modelle gilt, dass Grundlage des internen Beratungsangebots das vom Arbeits-
kreis/Steuerungsgremium erarbeitete Suchtpräventions- und Suchthilfekonzept sein sollte. Es be-
schreibt Ziele, Inhalte, Art und Aufgaben der internen Suchthilfe sowie Pflichten und Rechte der in 
der Suchtberatung tätigen Personen. Darin sollten auch die sächlichen Voraussetzungen (Anbin-
dung der Stelle, Räume, Ausstattung) sowie qualifikatorischen Voraussetzungen für die Bera-
tungstätigkeit beschrieben werden. 

 

Ehe sich Betriebe für ein Modell der internen Beratung für Suchtfragen entscheiden, sollten sie sich 
intensiv mit dem eigenen Bedarf an Beratungsangeboten generell, insbesondere auch zu psychischen 
Belastungen und anderen psychischen Erkrankungen auseinanderzusetzen. Dabei können die hier 
beschriebenen Standards Orientierung geben, ebenso wie für die Auswahl geeigneter Personen für 
die haupt- und/oder nebenamtliche Beratungstätigkeit. 

 

4.1.1 Hauptamtlich besetzte Einrichtungen  

Die Standards für hauptamtlich besetzte Einrichtungen variieren, je nach Art des Modells der internen 
Beratung für das man sich in Abhängigkeit von der Betriebsgröße und –struktur im Rahmen des 
Suchtpräventionsprogramms entschieden hat.  

Zu der Frage, ab welcher Beschäftigtenzahl sich der Einsatz professionellen Personals in der betrieb-
lichen Suchtprävention anbietet, finden sich in der Literatur einige Anhaltszahlen: 

 Die Einstellung einer qualifizierten hauptamtlichen Kraft rechnet sich aus gewerkschaftlicher 
Sicht schon bei einer Mitarbeiterzahl von 500 (Russland 1988). Zumindest lässt sich hierfür 
bereits eine hautamtliche Kraft mit Stundenkontingent einsetzen. 

 Zbrzezhy benennt eine Rentabilitätsgrenze von 2000 bis 3000 Mitarbeitern pro hauptamtli-
chen Berater (Zbrzezhy 1989). 

 Ziegler schreibt aufgrund der langjährigen Erfahrung als externer Anbieter in der betrieblichen 
Suchtprävention, dass es sich „…bei Betrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten lohnt, eine 
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qualifizierte Fachkraft, z.B. Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter, einzustellen“ (Ziegler/Brandl 
1999:86). 

 Im Ergebnispapier der 6.Bundesweiten Arbeitstagung „Betriebliche Suchtkrankenhilfe und 
Suchtprävention an Universitäten, Hochschulen und Universitätskliniken“ (Arbeitsgruppe 4) 
wird als Qualitätsstandard benannt, dass das Aufgabenfeld der betrieblichen Suchtberatung 
und Suchtprävention bei etwa 3000 MitarbeiterInnen eine Vollzeitstelle benötigt. 

Sicherlich kann der notwendige Stellenumfang nicht ausschließlich aus dem Faktor Anzahl der Mitar-
beiter/-innen geschlussfolgert werden, sondern es sind gleichzeitig Art und Umfang der Aufgaben der 
betrieblichen Suchtprävention sowie weitere Aufgaben der betrieblichen Sozialberatung, Gesundheits-
förderung, Konflikt- und Krisenberatung etc. zu berücksichtigen. Als Orientierungshilfe erscheint aber 
das Verhältnis von einer hauptamtlich in Vollzeit besetzten internen Beratung auf 2000 bis 3000 Be-
schäftigte als angemessen. In Verbindung mit dem besonderen Beratungsbedarf von Führungskräften 
im Umgang mit gesundheitlich, insbesondere psychisch beeinträchtigten Personen, kann schon ab 
1000 Beschäftigte ein Bedarf für eine interne hauptamtliche Einrichtung (in Teilzeit) bestehen. 
Als Standard definieren lässt sich die Gestaltung des Auftrags, die fachliche Qualifikation und die 
Fortbildung und Supervision der hauptamtlichen Beratungseinrichtung. 
 

Standard 
 

Auftrag und Aufgaben 
 Auftrag und Aufgaben der hauptamtlichen  Kräfte in der internen Beratung sollten im Steuerungs-

gremium/Arbeitskreis abgestimmt und in der Betriebs- oder Dienstvereinbarung und/oder in der 
Stellenbeschreibung festgelegt werden. 

 

Beispiel für die Festschreibung in der BV/DV 
 Hauptamtliche organisieren in Abstimmung mit dem Steuerungsgremium die präventiven Maß-

nahmen, unterbreiten Vorschläge zur Gesundheitsförderung, nutzen die verschiedenen Möglich-
keiten, die Ursachen eines riskanten Konsums zu ermitteln und zeigen Wege zur Beseitigung von 
(in der Arbeit liegenden) Ursachen eines erhöhten Suchtmittelkonsums auf. 

 Sie arbeiten im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit fachlich weisungsfrei. Dabei müssen sie die 
rechtlichen Bestimmungen berücksichtigen. Ihre Tätigkeit in der Beratung unterliegt der Schwei-
gepflicht. 

 Sie arbeiten für die Ziele dieser Vereinbarung eng mit den internen Stellen zusammen, die mit 
ihren Aktivitäten im betrieblichen Gesundheitsmanagement vertreten sind, insbesondere mit dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, der Gesund-
heitsförderung sowie der Personal- und Organisationsentwicklung. 

 Hauptamtliche Einrichtungen nehmen Aufgaben zur vorbeugenden Arbeit im Betrieb wahr und 
informieren die Beschäftigten, führen Seminare, insb. für Führungskräfte und Personalverantwort-
liche, durch, planen und realisieren Präventionsaktionen. 

 Sie bieten Beschäftigten Beratung an bei eigenen Problemen sowie bei Auffälligkeiten in ihrem 
Umfeld. Sie informieren Beschäftigte mit riskanten Konsummustern oder Verhaltensweisen über 
Sucht- und andere gesundheitliche Gefährdungen. Zur Beratung kooperieren sie mit den Bera-
tungs- und Fachstellen sowie therapeutischen Einrichtungen in der Region. 

 Sie beraten und unterstützen Vorgesetzte und sonstige Personalverantwortliche bei der Einleitung 
von Maßnahmen nach den Grundsätzen dieser Vereinbarung. 

 Sie übernehmen die Geschäftsführung bzw. Koordination des Steuerungsgremiums.  
 Sofern darüber hinaus nebenamtliche Ansprechpersonen eingesetzt werden, koordinieren sie 

deren Arbeit und unterstützen sie durch Fall- und Praxisbegleitung. 
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 Sie haben eine Auswertungs- und Berichtspflicht über die Tätigkeiten der Einrichtung, jedoch nicht 
über den Inhalt der Beratungen im Einzelfall, gegenüber dem Steuerungsgremium oder der Be-
triebs- bzw. Dienststellenleitung. Der Bericht erhält auch Angaben über die Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung des Beratungsangebots, eigene Weiterbildung und Supervision.  

 

Ausstattung hauptamtlicher Einrichtungen 

 Die hauptamtliche Beratung sollte personell so ausgestattet sein (zeitlicher Umfang der Stelle, 
Qualifikation und Kompetenzen des Beraters/der Beraterin), dass eine optimale Erfüllung der Auf-
gaben im Rahmen des Suchtpräventionsprogramms gewährleistet ist. 

 Hauptamtliche arbeiten in der Beratungstätigkeit unabhängig und weisungsfrei.  
 Die organisatorische Anbindung der internen Beratung sollte die Neutralität der Beratungseinrich-

tung sichtbar machen. Geeignet ist z.B. die Einrichtung einer Stabsstelle oder die Einbindung ins 
Gesundheitsmanagement. 

 Die Ausstattung mit Räumlichkeiten sowie sachlichen und finanziellen Mitteln sollte eine profes-
sionelle interne Beratung ermöglichen. 

 Die hauptamtliche Einrichtung sollte je nach Betriebsgröße und –struktur durch nebenamtliche 
betriebliche Ansprechpersonen ergänzt werden. Dies bietet sich vor allem in größeren oder de-
zentralen Organisationseinheiten an. 

 

Aufbildung und Qualifikation hauptamtlicher Ansprechpartner 
 Aufgrund der komplexen Anforderungen, die für Hauptamtliche im Rahmen der betrieblichen 

Suchtpräventionsprogramme und dem Gesundheitsmanagement anfallen, sollte eine Ausbildung 
mit Hochschulabschluss der Fachrichtung Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Sozialpädagogik, 
Sozialarbeit o.ä. bzw. eine vergleichbare Berufsqualifikation vorliegen. 

 Zur Grund legenden Qualifikation für das Arbeitsfeld betriebliche Suchtprävention und –hilfe soll-
ten die folgenden Kompetenzen gerechnet werden: 

Fachliche Qualifikationen 

 Kenntnis der aktuellen Konzepte der betrieblichen Suchtprävention und -hilfe, Kenntnis der prä-
ventiven Ansätze des Risikokonsums/Punktnüchternheit, Überblick über die Suchtkonzepte, Fä-
higkeit zur Erarbeitung von Präventionskonzepten, Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation, 
Kenntnis der aktuellen Versorgungsstrukturen und des Case Managements, Kenntnis der Ansätze 
der Qualitätssicherung der Arbeit im Suchtprävention; 

Beratungskompetenzen 

 Arbeit mit aktuellen Beratungsansätzen, ressourcenorientierte und lösungsorientierte Ansätze 
(z.B. Motivierende Gesprächsführung, MOVE), Kenntnis der Konzepte zur individuellen Konsum-
reduzierung (KT, SKOLL, Nichtraucherkurse), Erfahrung mit der Beratung im Rahmen betriebli-
cher Interventionskonzepte; 

Persönliche und soziale Kompetenzen 

 Fähigkeit zur Kommunikation und Kommunikationsbereitschaft, Empathiefähigkeit, Bewusstheit 
der eigenen Ressourcen und objektiven wie subjektiven Grenzen, Konfliktfähigkeit und mediative 
Kompetenz; Bereitschaft zu fachlichen und persönlichen Entwicklungsprozessen z.B. durch konti-
nuierliche Weiterbildung und Supervision; 
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Feldkompetenzen 
 Kenntnis der Strukturen von Wirtschafts- und Verwaltungsorganisationen, Überblick über die be-

trieblichen Leitlinien und Prozesse, Funktionsbereiche und Rollen, Akzeptanz der betrieblichen 
Ziele in der Suchtprävention und -hilfe, Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und be-
trieblichen Regelungen, Einblick in die formalen und informellen Strukturen einer Organisation, 
Nutzung der (regionalen) Netzwerke und Versorgungsstrukturen; 

Strategische Kompetenzen 

 Flexibilität in komplexen und sich schnell verändernden Systembedingungen, Verhandlungsfähig-
keit, Fähigkeit zur Förderung und Integration des Suchtpräventionsprogramms in die betrieblichen 
Strukturen, Prozesse und Politiken, Fähigkeit zum Perspektivwechsel und der Einbeziehung be-
trieblicher Interessen bei der Entwicklung und Verfolgung fachlicher und persönlicher Interessen. 

 

Weiterbildung und Supervision 
 Fort- und Weiterbildung sowie Supervision gehören zum Standard professioneller Arbeit in der 

betrieblichen Suchtprävention und -hilfe. 
 Hauptamtlichen sollte die Teilnahme an Coachings, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nach 

fachlichem Bedarf kontinuierlich ermöglicht werden. 
 Regelmäßige Supervision sollte in den Arbeitsgrundlagen für die hauptamtliche Einrichtung fest-

geschrieben und im Budget berücksichtigt werden. 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Die aktuellen Herausforderungen in der betrieblichen Suchtprävention erfordern zunehmend profes-
sionelle Strukturen. Dazu kommt auch die Integration der Suchtprävention in das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement mit den neuen Möglichkeiten und Aufgaben im Rahmen der Prävention ge-
sundheitlicher Gefährdungen am Arbeitsplatz vor allem durch verstärkte Einbeziehung der psychi-
scher Belastungen und des Umgangs mit Erkrankungen von Beschäftigten. Sie erfordern die Anwen-
dung lösungs- und ressourcenorientierten Ansätze in der Beratung, ein umfangreicheres Case Mana-
gement bei gesundheitlich bedingten Einschränkungen und fortgesetzten Auffälligkeiten im Arbeits- 
und Leistungsverhalten.  

Grundlage für die Arbeit der internen Beratung sollte das vom Steuerungsgremium erarbeitete Kon-
zept der Suchtprävention und Suchthilfe sein. Die Arbeit mit einem abgestimmten Konzept vermindert 
die Gefahr des Einzelkämpfertums und eines rein auf die eigene Person und nicht auf den Bedarf des 
Betriebes abgestellten Beratungsangebots. 

Zum Standard hauptamtlicher Beratung im Rahmen betrieblicher Suchtpräventionsprogramme gehört 
die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. Darüber hinaus erfordert eine verantwortungsvolle qualifi-
zierte Beratung die kontinuierliche Reflexion. Professionell gestützte Reflexion und Supervision der 
internen Beratungsarbeit sind deshalb wichtige Kriterien für die Prozess- und Ergebnisqualität in Ein-
richtungen der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe. Ein gutes Marketing mit Ermittlung des 
Bedarfs und Abstimmung der Ziele sowie die Qualitätssicherung des betrieblichen 
Suchtpräventionsprogramms sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben. 
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In: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.). Alkoholprobleme am Arbeitsplatz. Bd.31 
der Schriftenreihe zum Problem der Suchtgefahren. Hamm: Hoheneck Verlag. 
Ziegler, H./Brandl, G. (2005) Suchtprävention als Führungsaufgabe – Lösungsorientierte Strategien 
für den Betrieb. Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt. 

4.1.2 Nebenamtliche Ansprechpersonen für Suchtfragen 

Als "nebenamtlich" tätige Ansprechpersonen für Suchtfragen werden hier übergreifend die internen 
Berater/innen benannt, die ihre Aufgabe neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit im Rahmen eines be-
trieblichen Auftrags wahrnehmen und arbeits- bzw. dienstrechtlich damit als "Nebenamt" ausführen. 
Hinter der so bezeichneten Funktion verbergen sich unterschiedliche Konzepte. Sie sind häufig aus 
der ursprünglich als "ehrenamtlich" bezeichneten Arbeit betrieblicher Suchthelfer/-innen oder Sucht-
krankenhelfer/-innen oder aus der Funktion des/der nicht hauptamtlich tätigen "Suchtbeauftragten" 
hervorgegangen. Die Ausdifferenzierung zu verschiedenen Konzepten von Ansprechpersonen erfolgte 
im Zuge der Entwicklung betrieblicher Suchtpräventionsprogramme und sozialer Unterstützungskon-
zepte.  

In der Praxis gibt es verschiedene Bezeichnungen und Ausformungen nebenamtlicher Einrichtungen 
für Suchtprävention und Suchthilfe, die sich zu folgenden drei Gruppen zusammenfassen lassen: 

Kollegiale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
"Kollegiale Ansprechpartner/-innen" werden in erster Linie in Ergänzung zu hauptamtlichen Bera-
tungseinrichtungen eingesetzt. Während letztere die zentralen Aufgaben im Suchtpräventionspro-
gramm übernehmen, stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit der Kollegialen Ansprechpartner/-innen 
Beratungs- und Betreuungsaufgaben für sucht(mittel)auffällige Beschäftigte sowie Informationen 
im eigenen Arbeitsumfeld. Außerdem engagieren sie sich bei präventiven Aktionen im Betrieb. 
Dieses Modell bietet sich vor allem für größere und dezentrale Organisationseinheiten an. In klei-
neren Betrieben und Einrichtungen ohne Hauptamtliche übernehmen Kollegiale Ansprechperso-
nen allerdings auch breiter angelegte Aufgaben innerhalb der betrieblichen Suchtprävention. 

Soziale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
"Soziale Ansprechpartner/-innen“ sollen als erste Anlaufstelle für Beschäftigte mit gesundheitli-
chen, psychischen und/oder sozialen Problemen zur Verfügung stehen. Sie vertreten ein breites 
Unterstützungskonzept im Betrieb. In der Ausbildung, wie sie z.B. in Nordrhein-Westfalen das In-
nenministerium für seine Sozialen Ansprechpartner und -innen anbietet, werden dementspre-
chend Grundkenntnisse vermittelt, die über das Tätigwerden bei sucht(mittel)bedingten Auffällig-
keiten hinausgehen. Die Themen Stress und Gesundheitsförderung ergänzen die breite Fäche-
rung der Ausbildungsinhalte. An der Anlage und Intensität der Ausbildung sowie der begleitenden 
Supervision gemessen kann man hier von der Vorbereitung auf ein "semiprofessionell" ausgeführ-
tes Nebenamt sprechen. 
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Ansprechpersonen für Suchtfragen im Betrieb 
Eine Mischung aus den beiden vorgenannten Modellen stellt das Konzept der nebenamtlichen 
Ansprechpersonen für Suchtfragen dar. Zum einen werden sie für den Einsatz in einer ausschließ-
lich nebenamtlich getragenen Einrichtung für Suchtprävention und -hilfe vorbereitet, zum anderen 
arbeiten sie aber auch in größeren Organisationen mit hauptamtlichen Beratungskräften zusam-
men. Dieses Modell dürfte mit Modifikationen das am weitesten verbreitete sein. Für die Ausbil-
dung zur Ansprechperson für Suchtfragen im Betrieb liegt ein ausgearbeitetes Qualifizierungsmo-
dell vor, das den Standards der Expertise folgt (siehe unten). 

Nebenamtliche Ansprechpersonen verfügen entweder über feste Freistellungskontingente oder sie 
werden von ihrer beruflichen Tätigkeit (vom Hauptamt) nach Bedarf freigestellt. Für ihre Tätigkeit steht 
ihnen eine gewisse Grundausstattung, z.B. Telefon, Einzelbüro oder Zugriff auf einen Raum für unge-
störte Beratungen, zur Verfügung. 

 
Standard 

 

Auftrag, Aufgaben und Ausstattung für nebenamtliche Suchtarbeit im Betrieb 
 Der Aufgabenbereich für nebenamtlich tätige Ansprechpersonen sollte von dem Steuerungsgre-

mium/Arbeitskreis oder der Leitung des Betriebes eindeutig definiert und schriftlich festgelegt 
werden, möglichst im Rahmen der Betriebs- oder Dienstvereinbarung. 

 Die schriftliche Beauftragung sollte sich auf alle wesentlichen Aspekte der Tätigkeit der nebenamt-
lichen Ansprechpersonen beziehen. 

 Mit der Beauftragung sollte gesichert werden, dass aus der Wahrnehmung der Aufgaben als An-
sprechperson keine Nachteile im Hauptamt entstehen und sie jederzeit von ihrem Nebenamt zu-
rücktreten können. 

 

Beispiel einer Regelung in einer BV/D 
 Die nebenamtlich tätigen Ansprechpersonen wirken in der betrieblichen Suchtprävention zur Vor-

beugung gesundheitlicher Gefährdungen mit. Hierzu arbeiten sie eng mit den anderen Fachkräf-
ten des Gesundheitsmanagements zusammen. 

 Sie haben die Aufgabe, sowohl sucht(mittel)auffällige Beschäftigte zu beraten als auch den Per-
sonalverantwortlichen – vor allem Vorgesetzten – Unterstützung im Handeln gegenüber auffälli-
gen Beschäftigten zu geben. 

 Ziel der Beratungstätigkeit mit Beschäftigten ist die Annahme von Unterstützungsangeboten und 
Vermittlung in externe Facheinrichtungen.  

 Für die nebenamtlichen Ansprechpersonen wird eine Schweigepflicht vereinbart. Diese gilt für alle 
Beratungsgespräche, die im Rahmen des Nebenamtes geführt werden, es sei denn, die zu bera-
tenden Personen erklären im Einzelfall schriftlich ihr ausdrückliches Einverständnis mit der Wei-
tergabe der Information. 

 Die Ansprechperson arbeitet in Abstimmung mit dem Arbeitskreis/Steuerungsgremium fachlich 
weisungsfrei. Sofern außerdem hauptamtliche Berater/-innen in der internen Einrichtung arbeiten, 
sind die nebenamtlichen Ansprechpersonen diesen zugeordnet. 

 Die Ansprechperson bzw. ein/e Vertreter/in der nebenamtlichen Ansprechpersonen ist - sofern 
vorhanden - Mitglied im Steuerungsgremium. 

 Die Ansprechperson arbeitet in fachlichen Netzwerken mit. Sie hält insbesondere den Kontakt 
externen Beratungseinrichtungen und zum regionalen Versorgungssystem der Suchthilfe. 
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 Die Ansprechperson wird für die Tätigkeit in der Suchtprävention und Suchthilfe mit angemesse-
nem Zeitbudget freigestellt. Die Freistellung kann entweder über die Anspruchnahme von Zeit 
nach Bedarf oder über ein festgelegtes Freistellungskontingent geregelt werden. 

 Die Ansprechperson wird in der Arbeitsorganisation so eingesetzt, dass das Nebenamt störungs-
frei ausgeübt werden kann. Die Einsatzbereiche sind auf den Bedarf des Betriebes abzustimmen 
(z.B. im Schichtbetrieb). 

 In Absprache mit dem oder der Vorgesetzten kann die Ansprechperson zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben den Arbeitsplatz verlassen (um z.B. Beschäftigte zu externen Einrichtungen zu begleiten). 
Fahrten und Dienstgänge in der Ausübung des Nebenamtes werden erstattet. 

 Ist in Ausnahmefällen eine Tätigkeit außerhalb der Arbeitszeit erforderlich, wird ein entsprechen-
der Zeitausgleich gewährt. Dies gilt in Absprache mit dem  Arbeitskreis/Steuerungsgremium bzw. 
der Leitung auch für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, Fortbildung und Supervision. 

 Mit der Aufgabe der Ansprechperson für Suchtfragen sollen einschlägig ausgebildete, mit den 
aktuellen Standards vertraute Kräfte beauftragt werden. Sofern sie nicht über eine spezielle  Aus-
bildung für den betrieblichen Einsatz verfügen, ermöglicht ihnen der Betrieb die Grund legende  
Qualifizierung zur betrieblichen Ansprechperson für Suchtfragen. 

 Für die Beratung werden geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Für die Kontaktauf-
nahme mit der Ansprechperson für Suchtfragen wird eine telefonische Leitung zur Verfügung ge-
stellt, bei der die Zielrufnummer nicht in der Zentrale gespeichert wird. 

 
Standard 

 

Qualifikation und Eignung, Weiterbildung und Supervision nebenamtlicher Ansprech-
personen für Suchtfragen 

 Voraussetzung für die Tätigkeit als nebenamtliche Ansprechperson sollte eine einschlägige Quali-
fizierung für die betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe oder als soziale Ansprechperson im 
Betrieb sein. 

 Die Beauftragung sollte mit der Aufforderung zur kontinuierlichen Teilnahme an Fortbildungsmaß-
nahmen und Aktualisierung der fachlichen Kompetenzen verbunden werden.  

 Regelmäßige Supervision gehört zum fachlichen Standard nebenamtlicher betrieblicher Suchtar-
beit. Sie sollte für die Ansprechpersonen entweder durch eine interne hauptamtliche Kraft oder in 
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern oder Beratungsstellen bereitgestellt werden. 

 Sofern der Auftrag der nebenamtlichen Ansprechperson sich auf alle Aufgaben der internen Bera-
tung innerhalb des betrieblichen Suchtpräventionsprogramms bezieht, sollten folgende Eignungs-
kriterien bei der Auswahl berücksichtigt werden: 

 •  Die Ansprechperson sollte ein Präventionskonzept vertreten, das am risikoarmen bis  
  riskanten Konsum von Suchtmitteln ansetzt und nicht nur auf Suchtgefährdung und - 
  erkrankung abzielt. Sie sollte kompetent sein neben der Alkoholgefährdung auch andere 
  sucht(mittel)bedingte Gefährdungen aufzugreifen. 

 • Die Ansprechperson sollte über fachliche und kommunikative Fähigkeiten verfügen, damit sie 
  als Berater/-in akzeptiert wird. 

 • Sie sollte einer Arbeitsebene angehören, die es sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 
  auch Führungskräften erleichtert, sich Unterstützung zu holen; ggf. sind unter diesem Aspekt, 
  je nach Beschäftigtenstruktur, mehrere Ansprechpersonen in verschiedenen Bereichen des 
  Betriebes einzusetzen. 

 • Die Ansprechperson sollte die Fähigkeit und Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation 
  mitbringen, damit vernetztes Handeln mit anderen Fachkräften im Betrieb möglich wird. 
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 • Die Ansprechperson sollte den eigenen Ansatz sowie das eigene Verhalten reflektieren  
  können und sich in Supervision und Fortbildung mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung in 
  der Rolle als Ansprechperson auseinandersetzen. 

 • Eigene Erfahrungen mit Abhängigkeiten können nützlich sein. Die Ansprechperson sollte aber 
  für die Tätigkeit Abstand zu ihren eigenen Erfahrungen in der Krankheits- wie in der  
  Genesungs-Phase gewonnen haben. Für selbst Betroffene sollte eine mindestens zweijährige 
  Abstinenzzeit vor Übernahme der Tätigkeit als nebenamtliche Ansprechperson vorausgesetzt 
  werden. 

 
Beispiel für ein Qualifizierungskonzept  

für nebenamtliche Ansprechpersonen für Suchtfragen, 
 

Zeitlicher Rahmen 
 Die Ausbildung zur nebenamtlichen betrieblichen Ansprechperson für Suchtfragen hat einen zeitlichen Um-

fang von 140-200 Stunden. 
 Ein Praktikum oder eine Klinikhospitation kann die Ausbildung ergänzen. 

Absprachen vor Beginn der Ausbildung 
 Aufnahmegespräch mit der interessierten Person zur Klärung der Motivation und der Teilnahmebedingungen 

(Kontrakt) und der Bereitschaft zur anschließenden Praxisbegleitung bzw. Supervision und Weiterbildung. 
 Gespräch mit dem Arbeitgeber zur Klärung der Einsatzbedingungen, der Kostenübernahme und zur Freistel-

lung für die Ausbildungszeiten. 

Ausbildungsinhalte 

Sucht- und 
suchtmittelspezifische 

Informationen 
 

 Suchtmittel (Alkohol, Medi-
kamente, illegale Drogen,  
suchtbedingte Verhaltens-
weisen (Spielsucht, Ess-
Störungen u.a.) 
• Wirkungsweisen 
• Vorbeugung 
• Interventionsmöglichkeit 

 Auffälligkeiten am Arbeits-
platz 
• Merkmale riskanten Kon-
sums und suchbedingten 
Verhaltens 
• psychische Probleme und 
Krisen 

 Umgang mit riskantem 
Konsum/Verhalten 

 Sucht- und Abhängigkeits-
erkrankungen 
• Entstehung 
• Krankheitsverlauf 
• Behandlungsziele und - 
  möglichkeiten 
• Genesungsprozess  
• Wiederaufnahme des  
  Konsums/Rückfall 

Geschlechterspezifische 
Aspekte 
• des Suchtgeschehens 
• der Suchtprävention  
  und -hilfe 

Aufgaben und Rolle 
der betrieblichen An-

sprechperson 
 

 Rollenklärung  
• Aufgaben und offi- 
  zieller Auftrag 
• Möglichkeiten und  
  Grenzen in d. Rolle  
• Suchtprävention/  
  -hilfe im Span- 
  nungsfeld betriebli- 
  cher Interessen 
• Selbst- und Fremd- 
    wahrnehmung 

 Rahmenbedingun- 
 gen der Tätigkeit 
• Konzept betriebli- 
  cher Suchtpräven- 
  tion und –hilfe 
• Organisatorischer  
  Rahmen, Betriebs-/  
  Dienstvereinbarung 

 Rechtliche Aspekte 
• Grundrechte, BGB  
• sozial-, arbeits-  
  und dienstrechtli- 
  che Aspekte 

 Suchtprävention im 
betriebl. Gesundheits-
management 

 Zusammenarbeit mit   
 Externen  

 Selbstmanagement 
 Evaluation 

Beratungskompetenz 
und Arbeitsmethoden 

 
 
 Kompetenzen zur  

 Gesprächsführung 
 Information, Beratung 

und Begleitung von auf-
fällig gewordenen Per-
sonen  
• Erstkontakte 
• Beratungsgespräche 
• Begleitung von Stufen-
gesprächen, therapeuti-
schen Schritten und der 
Reintegration im betrieb-
lichen Umfeld 

 Kompetenzen zur Bera-
tung und Unterstützung 
des betrieblichen Umfel-
des 
• Beratung von Vorge- 
  setzten und Kolle-  
  gen/-innen 
• Gespräche mit Int- 
  ressenvertretungen,   
  Fach- und Führungs-  
  kräften 

 Methodisches Hand-
werkszeug für die be-
triebliche Tätigkeit als 
Ansprechperson 

 Kenntnis des regionalen 
Suchthilfesystems  

Präventionsarbeit und 
Medieneinsatz 

 
 
 Aufklärung und vorbeu-

gende Arbeit im Betrieb  
• Präventionsansätze  
• Seminarkonzepte 
• Kooperationspartner 
• Zielgruppenbezogene 
  Aktionen 

 Betriebliche Gesund-
heitsförderung und 
Suchtprävention 

 Medien für Informations-
veranstaltungen und 
Schulungen 
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Begründungszusammenhang 

Nach den ursprünglichen Vorstellungen betrieblicher Suchtkrankenhilfe standen Ansprechpersonen in 
erster Linie für Informationen zur Suchtkrankenhilfe sowie für die Beratung und Begleitung bei Sucht-
gefährdung und -krankheit zur Verfügung. Heute sind noch weitere Anforderungen, u.a organisatori-
sche Aufgaben zur internen Verankerung und Sicherung der Kontinuität der Suchtprävention und 
Suchthilfe im Betrieb, zu bewältigen. Nebenamtliche Ansprechpersonen sind an der Gestaltung und 
Umsetzung des betrieblichen Suchtpräventionsprogramms beteiligt, übernehmen Aufgaben im Rah-
men der Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung oder beraten Personalverantwortliche. 

Für nebenamtlich tätige Ansprechpersonen ist eine explizite Beauftragung noch wichtiger als für 
hauptamtliche Berater/-innen. Nur so können sie außerhalb des für das Hauptamt abgeschlossenen 
Arbeitsvertrages oder Dienstverhältnisses rechtlich geschützt im Nebenamt in der betrieblichen 
Suchtprävention und Suchthilfe tätig werden. 

Die interne Beratungsarbeit im Betrieb setzt die Kompetenz voraus, sich in komplexen, stark von In-
teressen geleiteten, an Effektivität ausgerichteten Strukturen bewegen zu können. Ein Überblick über 
die Funktionen und Rollen im Betrieb, die Kenntnis der formalen und informellen Kommunikations- 
und Entscheidungswege sind wichtige Voraussetzungen hierfür. Die früher stark betonte eigene Be-
troffenheit für die Eignung als Ansprechperson ist weder zwingend, noch für sich allein ausreichend, 
um die beschriebenen Anforderungen zu erfüllen. 

In der Praxis werden von den Nebenamtlichen also meist breitere Aufgaben wahrgenommen. Dies ist 
allerdings nur bei Zusicherung eines zeitlichen Rahmens und Freistellung für die Tätigkeit als An-
sprechperson möglich. Je nach Betriebsgröße und Aufgabenspektrum liegt der Bedarf - ohne Fort- 
und Weiterbildung - bei einer mittleren Betriebsgröße bei etwa 20 Arbeitsstunden im Monat. 
Für die nebenamtlichen Ansprechpersonen in der betrieblichen Suchtprävention ist es nicht nur wün-
schenswert, sondern zwingend erforderlich, sich regelmäßig für die betriebliche Beratungsarbeit fort-
zubilden. Darüber hinaus sollte eine verantwortungsvolle Beratungsarbeit die regelmäßige professio-
nelle Reflexion des eigenen Handelns und seiner Grenzen im Rahmen von Supervision und/oder kol-
legialer Praxisbegleitung unter Anleitung hauptamtlicher interner Kräfte oder externer Beratungsein-
richtungen stattfinden. 
 

Literatur und Materialien 
NORD AG Betriebliche Suchtprävention (NABS)(1999) Qualität in der betrieblichen Suchtprävention. 
Orientierungshilfen für die betriebliche Praxis. Hamburg. 
Pegel-Rimpl, U. (2004) Nebenamtliche Ansprechpersonen im Betrieb. Gutachten zur Expertise. Hannover. 
Rainer, L. (1998) "Nichts ist unmöglich"? Ein Diskussionsbeitrag zur kollegialen Suchtkrankenhilfe. In: 
Fuchs/Rainer/Rummel (Hrsg.): Betriebliche Suchtprävention. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle 
Rehwald, R., Reineke, G., Wienemann, E., Zinke, E. (2008) Betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe. Frank-
furt am Main. Bund-Verlag. 
Soziale Ansprechpartner. (o.J.) Brückenbauen = Kolleginnen und Kollegen helfen. Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. 
 

4.2 Betriebliches Unterstützungssystem und vernetzte Hilfe 

Mit steigenden Arbeitsanforderungen, der Veränderung des Belastungsspektrums und dem Verlust 
der Arbeitsplatzsicherheit, dem Anstieg der psychischen Belastungen und Erkrankungen in fast allen 
Arbeitsfeldern haben betriebliche Beratungsangebote in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Durch gesetzliche Regelungen (Arbeitsschutzgesetz, § 84,2 SBG IX Betriebliches Einglie-
derungsmanagement, AGG u.a.) sind sie auch verbindlicher geworden. Hatte die betriebliche Sucht-
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beratung früher oft einen eher randständigen Status, so ist sie heute Teil eines umfassenderen, auf 
verschiedene Problemlagen hin ausgerichtetes Beratungs- und Unterstützungssystem im Betrieb.  

Für die internen Berater/innen und Ansprechpersonen ergeben sich daraus neue Herausforderungen, 
aber auch gute Chancen für eine integrierte fachübergreifende Bearbeitung von Themen in der be-
trieblichen Suchtprävention und Suchthilfe. So können in Fürsorge und Klärungsgesprächen oder bei 
Interventionen nach dem Stufenplan erweiterte Beratungsangebote (z.B. beim Betriebsarzt) oder ein 
betriebliches Eingliederungsmanagement vorgeschlagen werden, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu 
stoppen und ihnen vorbeugend entgegenzuwirken. 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten setzt in der Regel voraus, dass alle bewusst aus 
ihrer Rolle heraus agieren und ihre Aufgaben und Angebote so transparent machen, dass sie für die 
Beschäftigten nachvollziehbar sind. 

 
Standard 

 

 Die interne Beratung zur Suchtprävention und Suchthilfe sollte sich nach innen und außen aktiv 
mit den anderen Anbietern von Beratungsangeboten und unterstützenden Hilfen vernetzen und 
eine kontinuierliche Kooperation anstreben. 

 Über die Vernetzung nach innen ist die interne Beratung Teil des betrieblichen Unterstützungssy-
stems. Sie sollte sich in Fragen der Beratung, Prävention, Intervention und Hilfeangebote mit den 
jeweils beteiligten betrieblichen Stellen abstimmen.  

 Das betriebliche Unterstützungssystem bietet den Beschäftigten Beratung und Begleitung bei 
gesundheitlichen, persönlichen und sozialen Problemen.  

 Es unterstützt die Personalverantwortlichen bei der Umsetzung der gesundheitsorientierten Füh-
rung insbesondere bei ihren Aufgaben im Rahmen des betrieblichen Suchtpräventionspro-
gramms. 

 Die interne Beratung sollte mit den externen Beratungs- und Behandlungsstellen eine kontinuierli-
che, vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln. Für eine effektive Zusammenarbeit -vor allem 
zur Etablierung eines Case Managements - ist es sinnvoll, Vereinbarungen zu treffen und Koope-
rationsroutinen zu etablieren. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Ein vernetztes Arbeiten, wie es im betrieblichen Gesundheitsmanagement immer selbstverständlicher 
wird, eröffnet auch für die Tätigkeit der Suchtberater/innen und Ansprechpersonen für Suchtfragen 
neue Chancen, vor allem im Bereich der Prävention und frühen Interventionen. Beschäftigte suchen 
z.B. früher Unterstützung für Konfliktsituationen am Arbeitsplatz, Vorgesetzte fragen um Hilfestellung 
beim Umgang mit psychischen Problemen von Mitarbeitern/innen und das betriebliche Eingliede-
rungsteam muss einbezogen werden, wenn es zu längerfristigen Ausfallzeiten durch Krankheit 
kommt. Die aktuellen Problemstellungen erfordern ein eng vernetztes Arbeiten der Beteiligten in dem 
jeweiligen betrieblichen Unterstützungssystem: Sozial- und Suchtberater/innen, Betriebsärzte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungs-beauftragte, Eingliede-
rungsteam, Personalvertretung, Personalabteilung, Gesundheitsförderung, Personalentwicklung 
u.a.m. Bei guter Zusammenarbeit lassen sich die Möglichkeiten Hilfe anzubieten erheblich erweitern 
und zugleich präzisieren. 

Für die Qualität der betrieblichen Suchtarbeit sind neben einer guten Verankerung im innerbetriebli-
chen Unterstützungssystem auch die Kontakte der betrieblichen Beratung in den externen Suchthilfe-
verbund von Bedeutung. Kooperationen mit externen Facheinrichtungen für die Suchtberatung und 
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Suchttherapie sind unerlässlich. Sie schaffen eine sichere Basis für die professionelle Begleitung von 
Beschäftigten während ambulanter und stationärer Behandlung sowie für die Dauer der Nachsorge-
phase und Wiedereingliederung nach stationären Maßnahmen Für das Angebot eines Case Mana-
gements sind diese Kontakte eine Voraussetzung. Von vielen Institutionen der Suchtkrankenhilfe und 
-therapie wird heute auf einen stärkeren Einbezug der Betriebe auch Wert gelegt. 

 

 
Arbeitsschritte 

Hinsichtlich der internen Vernetzung sollten die Beratungs- und Ansprechpersonen offensiv auf ande-
re betriebliche Stellen zugehen und ihre Wünsche zur Zusammenarbeit darlegen. Vorrangig notwen-
dig ist dieses bei den Themenbereichen, die im Rahmen des Suchtpräventionsprogramms aufgegrif-
fen werden sollen und Schnittstellen zu anderen betrieblichen Arbeitsfeldern aufweisen. So sollte die 
interne Beratung eine enge Kooperation und Vernetzung in den folgenden Bereichen anstreben: 

 Zur Durchführung des Interventionsverfahrens im Rahmen der Suchtprävention sollte mit Füh-
rungskräften, Betriebs-/Personalrat, Personalabteilung, Schwerbehindertenvertretung und mit an-
deren möglichen Beteiligten ein koordiniertes Vorgehen bei eindeutiger Zuständigkeitsabgrenzung 
und Rollenklarheit jederzeit möglich sein. Dabei sind andere Interventionskonzepte (Eingliede-
rungsmanagement, Fehlzeitengespräche) mit zu berücksichtigen. 

 Im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der betrieblichen Gesundheitsförderung 
sollte eine Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt oder dem arbeitsmedizinischen Dienst und den 
Fachkräften für Arbeitssicherheit sowie der Personal- und Organisationsentwicklung angestrebt 
werden. 

 Für den Bereich der psycho-sozialen Beratung, Krisenberatung, Schuldnerberatung etc. sollten im 
Sinne der Aufgaben- und Rollenklarheit die Zuständigkeiten der verschiedenen internen Bera-
tungsangebote geklärt und die Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit abgestimmt werden.  

 Mit den für Konfliktklärungen, Teamberatungen, Genderfragen usw. zuständigen Akteuren, vor 
allem der Organisations- und Personalentwicklung oder des Gleichstellungsbüros, sollten die 
Konzepte ausgetauscht und gemeinsame Aktionen abgestimmt werden. 

 Herstellung von Kontakten zu regionalen Beratungsstellen oder Verbänden und Verabredung 
eines kontinuierlichen Austausches. Zusammenarbeit mit den örtlichen Beratungs- und Behand-
lungsstellen im Bereich Beratung und Therapie. 

 
Literatur und Materialien 

Tielking K. / Kuß, G. (Hrsg.)(2003) Vernetzung von Behandlungsangeboten in der Rehabilitation Alkoholabhängi-
ger: theoretische Ansatzpunkte und praktische Erfahrungen; Abschlussbericht zum Modellprojekt Alkoholentwöh-
nung im Verbundsystem (EVS). Oldenburg: BIS Universität Oldenburg. 

Rehwald, R., Reineke, G., Wienemann, E., Zinke, E. (2008): Betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe. Frank-
furt am Main. Bund-Verlag. 

4.3 Kooperation und Vernetzung  

Eine wichtige Kooperationsebene für die betriebliche Suchtprävention mit den Unfallversicherungsträ-
gern und den Krankenkassen. Sie unterstützen die betrieblichen Initiativen zur Vorbeugung gesund-
heitlicher Gefährdungen und zur Reduzierung des riskanten Konsums auch mit finanziellen Ressour-
cen und stellen Präventionsmaterialien bereit und unterstützen Aktionen z.B. an Gesundheitstagen. 
Außerdem beraten sie bei der Entwicklung von Gesundheitsförderungskonzepten und geben Unter-
stützung bei dem Aufbau von Suchtpräventionsprogrammen und dem Gesundheitsmanagement. 
Teilweise arbeiten sie nicht nur in den Netzwerken z.B. den regionalen Arbeitskreisen zur Suchtprä-
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vention am Arbeitsplatz mit, sondern stellen auch finanzielle Mittel bereit, damit diese zur fachlichen 
Weiterqualifizierung genutzt werden können. 
Die Teilnahme an Netzwerken hat für die Entwicklung der betrieblichen Suchtprävention und Suchthil-
fe seit jeher eine zentrale Rolle gespielt. Für betriebliche Ansprechpersonen und Berater/-innen si-
chern Netzwerke den fachlichen Austausch und die Abstimmung von Konzepten und Projekten zwi-
schen den Einrichtungen verschiedener Branchen, den externen Facheinrichtungen und Dienstleistern 
sowie der Wissenschaft. 
Zunehmende Relevanz erhalten unternehmensinterne und externe Netzwerke, die nicht ausschließ-
lich suchtspezifische Aspekte verfolgen, sondern die betriebliche Gesundheitsförderung oder den 
präventiven Arbeitsschutz im Fokus haben (vgl. 5.1) oder auf andere Probleme der Mitarbeiterge-
sundheit fokussieren (Bündnis gegen Depression u.a.). Maßgeblich für die Kooperation und Vernet-
zung sind die betrieblichen Gegebenheiten sowie regionalen und überregionalen Netzwerkangebote. 
 

Standard 
 

 Das Steuerungsgremium und die interne Einrichtung planen die Aktivitäten zum betrieblichen 
Suchtpräventionsprogramm und zur Gesundheitsförderung. Sie nutzen dabei die Koopera-
tionsmöglichkeiten mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern und Krankenkassen oder an-
deren Leistungsanbietern.  

 Die interne Einrichtung zur Suchtprävention und Suchthilfe sollte das Ziel der Vernetzung nach 
innen und außen aktiv und systematisch verfolgen. 

 Regionale und überregionale, betriebsspezifische und betriebsübergreifende Netzwerke sollten 
die Akteure der betrieblichen Suchtprävention als wichtige Ressource für die betriebliche Arbeit, 
für die Ausweitung der eigenen Kompetenzen und für die fachliche Weiterentwicklung nutzen. 

 Die Netzwerkarbeit sollte als verbindliche Aufgabe der internen Einrichtung in der Betriebs-
/Dienstvereinbarung oder in der Aufgabenbeschreibung festgeschrieben werden. 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Netzwerke sind eine wichtige Plattform für die Herstellung effektiver Kooperationsbeziehungen, nicht 
nur für den schnellen Transfer von Expertenwissen und praktischen Erfahrungen, sondern auch zur 
personellen und materiellen Unterstützung von Aktionen und Angeboten. Interne wie externe Vernet-
zung ist im Bereich der betrieblichen Suchtprävention überlebenswichtig. Entsprechend sollte in den 
betrieblichen Suchtpräventionsprogrammen Wert darauf gelegt werden, Netzwerke aktiv mit zu gestal-
ten und Netzwerkkontakte zu pflegen.  

Für die Fachkräfte in der betrieblichen Suchtprävention bieten außerdem überbetriebliche, regionale 
oder fachliche Netzwerke die kompetente Unterstützung, die sie in ihrer Rolle - oftmals als "Einzel-
kämpfer/-in" vor Ort - sonst nicht vorfinden können. Sie ersetzten quasi das fehlende Team, mit dem 
man sich, wenn nötig, jederzeit rückkoppeln kann. Zugleich können Impulse aus der Netzwerkarbeit 
wieder in den Betrieb hineingetragen werden, um so die Weiterentwicklung des Suchtpräventionspro-
gramms zu befördern. Um die Potenziale von Vernetzungen nutzen zu können, sollte die Mitarbeit in 
Netzwerken zu einer festgeschriebenen Aufgabe der internen Beratung gehören. 

 
Arbeitsschritte 

 Kontaktaufnahme zu den unternehmensinternen und externen Kooperationspartnern und Netz-
werken; Klärung des Nutzens einer Kooperation für die Arbeit der internen Einrichtung, des Ar-
beitskreises /das Steuerungsgremiums und für den Betrieb. 

 Entscheidung für die Beteiligung an spezifischen Netzwerkverbünden. 
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 Aktive und systematische Gestaltung der Kooperation und Mitarbeit in den Netzwerken zur Stär-
kung der Arbeit in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe; Lernen von den Modellen gu-
ter Praxis in anderen Organisationen. 

 Berichterstattung aus der Netzwerkarbeit an das Steuerungsgremium bzw. die Leitung. 

 
Literatur und Materialien 

 
HochschulNetzwerk SuchtGesundheit. Betriebliche Suchtprävention und Gesundheitsförderung an Hochschulen 
und Universitätskliniken. www.bssb.uni-oldenburg.de/10890.html  
Betriebliche Suchtprävention. Angebote des Büros für Suchtprävention der Hamburger Landesstelle für Suchtfra-
gen e.V. /www.sucht-hamburg.de/wir/arbeitsbereiche/arbeitswelt 
Schumann, G. (Hrsg.) (2000) Stand und Perspektive betrieblicher Suchtprävention und Suchthilfe. Reader zur 
Fachtagung des Regionalen Arbeitskreises betriebliche Suchtprävention (RABS) Weser-Ems. 
Oldenburg: Universität Oldenburg. 
Rahmenvereinbarung (2009) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, des Spitzenverbandes der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung und der GKV-Spitzenverbände unter Beteiligung der Verbände der Kranken-
kassen auf Bundesebene zur Zusammenarbeit bei der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Verhütung 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. www.dguv.de/praevention-arbeitswelt/wir/gesetz/rahmen/index.jsp 

4.4 Externe Dienstleister in der betrieblichen Suchtprävention 
und Suchthilfe 

Die Entwicklung betrieblicher Suchtpräventionsprogramme hat zahlreiche Dienstleistungsanbieter in 
diesem Feld entstehen lassen. Als Anbieter treten Beratungsunternehmen, selbständige Berater/-
innen, Fachkliniken und Beratungsstellen ebenso an wie Selbsthilfeverbände und Einzelpersonen aus 
dem Suchthilfezusammenhang. Die Angebote differieren oft erheblich hinsichtlich der Zielstellung, der 
fachlichen Ausrichtung und Breite und vor allem der Qualität.  

Andererseits kann betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe nicht Flächen deckend realisiert wer-
den ohne den Einsatz externer Dienstleister. Gerade kleinere und mittlere Organisationen, die nicht 
auf eine interne Beratung zurückgreifen können, haben die Möglichkeit, sich Dienstleistungen für ihre 
Beschäftigten einzukaufen. Neben Informations- und Schulungsmaßnahmen sind dies vor allem Bera-
tungsangebote, die auf diesem Wege vorgehalten werden. 

Für die Sicherstellung innerbetrieblicher Präventions- und Beratungsdienstleistungen durch externe 
Dienstleister nutzen Betriebe unterschiedliche Modelle: 

 Vertragliche Verpflichtung einer professionellen Sucht- und/oder Sozialberatung aus Bera-
tungsstellen oder eines privaten Dienstleisters zur Übernahme des internen Beratungsangebots 
auf Stunden- oder Honorarbasis; 

 Sicherung eines Angebots psychosozialer Beratung als professionelle Dienstleistung im Rah-
men des extern eingekauften arbeitsmedizinischen Dienstes; 

 Kooperationsvereinbarungen für abrufbare Dienstleistungen  (z.B. Beratung von Beschäftigten, 
Seminare für Führungskräfte) mit Beratungsstellen oder einem privaten Dienstleister; 

 Zusammenarbeit mit einer regionalen Fachberatungsstelle in Einzelfällen auf der Basis von Ab-
rechnung oder social sponsoring. 

Entscheidet sich heute ein Betrieb, auf Angebote externer Dienstleister zurückzugreifen, so hat er 
zurzeit wenige Anhaltspunkte, um seine Entscheidung qualitativ zu treffen. Es erscheint also hilfreich, 
den Betrieben Kriterien an die Hand zu geben, um sich bei der Auswahl eines geeigneten Dienstlei-
sters fachlich orientieren zu können. 

Mögliche Ansatzpunkte für Qualitätsstandards lassen sich aus den eingangs beschriebenen Hand-
lungs- und Entwicklungsfeldern der betrieblichen Suchtprävention ableiten. Auch die Anforderungen, 
die im vorliegenden Leitfaden für hauptamtliche Kräfte in der internen Beratung beschrieben wurden 
(siehe 3.4), können herangezogen werden.  
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Standard 

 

Betrieblicher Rahmen für den Einsatz externer Dienstleister 
 Im Betrieb sollte vom Arbeitskreis/Steuerungsgremium vorab geklärt werden, welche Kompeten-

zen innerbetrieblich vorhanden sind und genutzt werden können, wo ergänzende  fachliche Un-
terstützung notwendig ist oder Kompetenzen gezielt eingekauft werden müssen.  

 Bei der Entscheidung, auf externe Anbieter zeitlich begrenzt oder dauerhaft zurückzugreifen, soll-
ten die fachlichen Aspekte und die Qualität der Dienstleistungen in der betrieblichen Suchtpräven-
tion und Beratung in den Vordergrund gerückt werden. 

 Bei einer längerfristig angelegten Kooperation sollte ein spezifizierter Anforderungs- und Kriterien-
katalog (sog. Pflichtenheft) zur Auswahl externer Dienstleister erstellt werden nach dem die Aus-
schreibung und die Auswahl erfolgen kann. 

 Externe Dienstleister sollten ihr Angebots- und Beratungsprofil schriftlich vorlegen und darin sicht-
bar machen, welche Elemente eines Suchtpräventionsprogramms sie professionell anbieten kön-
nen. 

 Betriebe sollten mit externen Dienstleistern auf der Basis eines Vertrages, in dem die zu über-
nehmenden Aufgaben festgeschrieben werden, zusammenarbeiten. 

 Bei Einführung eines betrieblichen Suchtpräventionsprogramms und der Entwicklung eines Ge-
samtkonzeptes sollten externe Dienstleister in der Lage sein, diesen Organisationsentwicklungs-
prozess fachlich und methodisch zu begleiten. 

 
 

Anforderungs- und Auswahlkriterien für externe Dienstleister 
Beratung zur Primärpävention 

Für diesen Bereich sollten einerseits breite interdisziplinäre Kompetenzen eingefordert werden, ande-
rerseits kann auch eine kreative Ausgestaltung des Handlungsfeldes die Wirkung primärpräventiver 
Maßnahmen sehr verstärken. Für Beratungen in diesem Bereich sollten vorhanden sein: 

 Kenntnisse der aktuellen primärpräventiven Konzepte, die in der betrieblichen Suchtprävention 
Anwendung finden, z.B. Punktnüchternheit, Risikokonsum; 

 Kenntnis der rechtlichen Grundlagen sowie der betrieblichen Konzepte zur Einschränkung des 
Suchtmittelkonsums (Modelle guter Praxis); 

 Möglichkeit der Arbeit mit Programmen zur individuellen Konsumreduzierung (Drink-Less-
Programme, SKOLL, Nichtrauchertraining); 

 Kenntnis der Stresskonzepte, des Ansatzes der Salutogenese, des Work-Life-Balance-Konzeptes 
sowie des Selbstwirksamkeitskonzepts in der betrieblichen Gesundheitsförderung;  

 Einbeziehung gesundheitsförderlicher Maßnahmen und der Instrumente des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in die präventive Arbeit; 

 Kenntnis des Konzepts 'Gesundheitsorientiertes Führen'; 

 Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien, visueller Gestaltung von Materialen, Entwicklung 
kreativer Zugangswege zu verschiedenen Zielgruppen. 
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Qualifizierung von Personalverantwortlichen 
 Externe Dienstleister sollten in Seminaren mit Personalverantwortlichen das Thema lösungsorien-

tierte Intervention bei Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten schon bei Risikokonsum in 
den Vordergrund stellen, nicht auf Symptome zur Diagnose von Suchtkrankheit fokussieren. 

 Seminaranbieter sollten gleichermaßen über Fachkompetenz im Bereich psychosoziale Störungen, 
Risikokonsum und Sucht verfügen wie über Trainingsmethoden und -erfahrung im Bereich Füh-
rung und Kommunikation. 

 Das Interventionstraining sollte abgestellt sein auf gesundheitsorientierte Führung im Sinne früh-
zeitiger Gespräche bei Auffälligkeiten und Hilfeangebote an die Beschäftigten, Kommunikation von 
Wertschätzung, konsequente und konstruktive Ansprache von kritikwürdigem Verhalten und Pro-
blemen am Arbeitsplatz. 

 Beratung und Unterstützung von Vorgesetzten in der Vorklärung von Interventionen und zum Vor-
gehen im Einzelfall sollten das Seminarangebot ergänzen. 

 Seminaranbieter sollten spezifische Arbeitseinheiten im Seminar vorsehen, in denen das interne 
Hilfesystem, d.h. eine haupt- oder nebenamtliche Ansprechperson, der Betriebsarzt etc., das inter-
ne Hilfeangebot und die Verfahrensabläufe bei Interventionen vorgestellt wird. 

 

Beratung für Beschäftigte 
Es sollten hinsichtlich der Beratung von Beschäftigten grundsätzlich vergleichbare Anforderungen an 
berufliche Ausbildung, fachliche Qualifikation, Beratungskompetenz, Weiterbildung und Supervision 
an externe Dienstleister gestellt werden wie an die hauptamtlichen Berater/-innen. 

 Externe Dienstleister sollten bedarfsorientiert mit einem ressourcen- und lösungsorientierten Fokus 
beraten können, um Beschäftigte auf dem Weg aus der bestehenden Problemsituation zu beglei-
ten. 

 Sie sollten, wenn es von der zu beratenden Person gewünscht wird, eine Fallbegleitung oder ein 
Case Management anbieten. 

 Sie sollten nicht auf einen spezifischen Ansatz der Suchthilfe festgelegt sein und mit verschiede-
nen Beratungs- und Facheinrichtungen kooperieren. 

 Sie sollten eine hohe Bereitschaft zur systemischen Vernetzung im Betrieb mitbringen bei gleich-
zeitiger Einhaltung der Regeln der Verschwiegenheit und des Datenschutzes. 

 

Beratung beim Aufbau eines betrieblichen Suchtpräventionsprogramms 
 Externe Dienstleister sollten über vertiefte Kenntnisse des Konzepts betrieblicher Suchtprävention 

und Suchthilfe verfügen und die Ziele in allen Präventionsbereichen teilen. 

 Sie sollten die Strukturen und Handlungsbereiche von betrieblichen Suchtpräventionsprogrammen 
kennen und die Faktoren für eine nachhaltige Verankerung des Programms in der Organisation 
vermitteln können. 

 Sie sollten die rechtlichen Grundlagen der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe vermitteln 
können und in der Lage sein, Betriebe bei der Erstellung einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
bzw. anderer betrieblicher Regelungen zur Suchtprävention, die den aktuellen Standards entspre-
chen, zu unterstützen. 

 Externe Dienstleister, die nur einzelne Bausteine im Bereich betrieblicher Suchtprävention und 
Suchthilfe anbieten können, sollten in der Lage sein, eine konzeptionelle Verbindung zu den ande-
ren Handlungsfeldern herzustellen und dazu beitragen, dass diese ebenfalls entwickelt werden. 

 Sie sollten die Verantwortungsbereiche und Aufgaben von Führungskräften, Interessenvertretun-
gen und der Fachkräfte im Gesundheitsmanagement überblicken und die verschiedenen Rollen 
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und Interessen der Beteiligten bei der Einführung eines Suchtpräventionsprogramms angemessen 
berücksichtigen können. 

 Externe Dienstleister sollten anregen können, wie die Vernetzung der Suchtprävention mit anderen 
betrieblichen Prozessen effektiv gestaltet werden kann, z.B. durch Verknüpfung der Präventions-
angebote mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung, der Personal- und Organisationsentwicklung 
und des Qualitätsmanagements. 

 Sie sollten die Bedeutung der Weiterentwicklung des Suchtpräventionsprogramms auf der Basis 
der Festlegung von Zielen, Bedarfsermittlung, Planung von Maßnahmen, Auswertung der Schritte 
im Hinblick auf die Zielerreichung vermitteln können. 

 

Kriterien für die persönliche Eignung 
 Externe Dienstleister sollten eine möglichst breite Grundqualifizierung mitbringen und einschlägige 

Beratungs-, Moderations- und Trainingsmethoden beherrschen. Grundlegende Kenntnisse des 
Projektmanagements sind von Vorteil. 

 Die Allparteilichkeit im Beratungsprozess sollte als professionelles Prinzip ebenso gelebt werden 
können wie die Einhaltung der Schweigepflicht.  

 Sie sollten für die betriebliche Arbeit über Feldkompetenz verfügen, d.h. über Kenntnis der Organi-
sationsstrukturen von Betrieben und Verwaltungen. 

 Sie sollten sich bewusst auf die Anforderungen des Systems Betrieb, nicht ausschließlich auf die 
Hilfe für Einzelpersonen, einstellen können. 

 Sie sollten in der Lage sein, in der Rolle als Berater/-in im betrieblichen System Klarheit herzustel-
len und ihren Auftrag immer wieder selbstkritisch zu reflektieren. 

 Die Durchführung und die Ergebnisse der Angebote zu evaluieren oder evaluieren zu lassen, soll-
ten zur professionellen Kompetenz gehören.  

 Die Fähigkeit zu Perspektivwechseln sollte als wichtige Voraussetzung für eine breite Akzeptanz 
gegeben sein. 

 Ein externer Dienstleister sollte in der Lage sein, nach einer Bedarfs- und Auftragsklärung im Be-
trieb ein angepasstes Angebot abzugeben und nicht einfach fertige Produkte zu verkaufen. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Der gewünschte Rahmen und das Qualitätsniveau für die von externen Dienstleistern einzukaufenden 
Angebote im Rahmen des betrieblichen Suchtpräventionsprogramms sollten vom Steuerungsgremium 
in Abhängigkeit zu dem zur Verfügung stehenden Finanzierungsvolumen geklärt werden. 

Externe Anbieter, die von sich beanspruchen, das Arbeitsfeld betriebliche Suchtprävention in seiner 
ganzen Breite adäquat abzudecken, sind extrem selten. Die meisten Dienstleister haben Schwerpunk-
te gesetzt oder sind häufig sogar nur für einen Handlungsbereich qualifiziert. Der Blick verengt sich 
häufig noch sehr schnell auf eine Qualifizierung zum Thema 'Erkennen von Sucht oder Suchterkran-
kung'. Die wichtige Ausweitung des präventiven Blicks auf das betriebliche Geschehen zur Vorbeu-
gung von gesundheitlichen Gefährdungen verbleibt dann. 

Die Verengung verstellt aber auch den Blick darauf, dass Suchtprävention und -hilfe immer ein Orga-
nisationsentwicklungsprozess ist, in dem Impulse zur Veränderung auf sehr verschiedenen Ebenen 
gegeben oder verstärkt werden müssen. Deshalb sollten die Verantwortlichen sehr genau prüfen, 
welche Anforderungen ein externer Dienstleister in ihrer Organisation erfüllen soll und welche Voraus-
setzungen er dafür mitbringt. Einen professionellen Rahmen für einen Einsatz von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Suchtberatungs- und Präventionsfachstellen in der betrieblichen Suchtprävention 
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und Suchthilfe wurde z.B. in dem Curriculum "Sucht in der Arbeitswelt" der Hessischen Landesstelle 
für Suchtfragen (HLS) gesteckt. 

Für die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister ist im Betrieb vorab der Bedarf an Präventi-
ons- und Beratungsdienstleistungen festzustellen. Vor einer längerfristigen Kooperation sollten die 
konkreten Anforderungen außerdem schriftlich, z.B. in einem so genannten Pflichtenheft, festgehalten 
werden, das zum einen für die Ausschreibung eines Angebots, zum anderen auch für die spätere 
Evaluation der Dienstleistungsaktivitäten herangezogen werden kann. Ein schriftlich gefasster Anfor-
derungskatalog hat darüber hinaus den großen Vorteil, dass es eine Verständigung nach innen geben 
muss, welche Angebote im Suchtpräventionsprogramm zukünftig bereitgestellt werden sollen und 
durch wen. Spätestens in dieser Phase sollte darauf geachtet werden, die Zusammenarbeit mit inner-
betrieblichen Akteuren in der Suchtprävention und -hilfe, z.B. Ansprechpersonen für Suchtfragen, 
abzustimmen, um sich möglichst in den Angeboten zu ergänzen und weiteren Verlauf konkurrenzfrei 
zu kooperieren. 

Vor Aufnahme der Tätigkeit des Anbieters werden die genauen Bedingungen der Kooperation geklärt 
und welche Dienstleistungen der Externe für den Betrieb übernimmt. In dem Beratervertrag oder Kon-
trakt werden schließlich die Konditionen der Zusammenarbeit beschrieben, z.B. auch der Rahmen und 
die Zeitpunkte für die Evaluation der Angebote.  

Es ist davon auszugehen, dass ein entscheidender Aspekt die Frage nach dem zur Verfügung ste-
henden Budget ist. Gute Anbieter, die im breiten Maße die genannten Kriterien erfüllen, erwarten eine 
marktgerechte Vergütung und liegen erfahrungsgemäß eher im  mittleren bis höheren Preissegment 
für betriebliche Beratungen. So stellt sich letztlich die Frage, in wie weit der Auftraggeber auch bereit 
ist, in entsprechende Qualität zu investieren. 

 
Arbeitsschritte 

Es wird in der Praxis kaum möglich sein, bei einem Dienstleister die Erfüllung aller Kriterien zu erwar-
ten. Von daher scheinen folgende Verfahrensschritte sinnvoll: 
 Bestandserhebung der bisherigen betrieblichen Aktivitäten im Bereich Suchtprävention und 

Suchthilfe und der Ergänzungs- und Weiterentwicklungsbedarfe. 
 Bestandserhebung der genutzten und bisher nicht genutzten betrieblichen Ressourcen. 
 Abstimmung der gewünschten einzuholenden Dienstleistungen und Verhandlung des zur Verfü-

gung stehenden Budgets für den Einsatz externer Anbieter. 
 Formulierung der spezifischen Anforderungen an externe Dienstleister, Anlage eines Anforde-

rungskatalogs/Pflichtenhefts. 
 Einholung von Angeboten und Durchführung von Angebotsgesprächen mit den Interessenten. 
 Auswahl geeigneter Anbieter, Abgleich der betrieblichen Anforderungen mit den Angebotsprofilen 

der Dienstleister. 
 Klärungs- und Kontraktgespräche mit dem ausgewählten Anbieter, schriftliche Abfassung der 

Absprachen für die Kooperation. 
 Planung und Durchführung von regelmäßigen Auswertungsgesprächen in der Zusammenarbeit. 

 
Literatur und Materialien 

Fuchs, Reinhard (2004) Gutachten: Externe Anbieter in der Betrieblichen Suchtprävention. Orientierungshilfe für 
den betrieblichen Auswahl- und Entscheidungsprozess. IBS Berlin. 
Wienemann, E. / Müller, P. (2005) Standards der Alkohol-, Tabak-, Drogen- und Medikamentenprävention in 
deutschen Unternehmen und Verwaltungen. Expertise für die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS). 
Hannover. www.dhs.de  > Arbeitsfelder  > Arbeitsplatz  > Expertise  
Wienemann, E. (2003): Curriculum "Sucht in der Arbeitswelt". Hessische Landestelle für Suchtfragen e.V. Frank-
furt.  ebenso: Wienemann, E. (2005) Qualifizierung zum Curriculum "Sucht in der Arbeitswelt". Kooperationspro-
jekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. und des Weiterbildungsstudiums Arbeitswissenschaft (WA) 
der Universität Hannover. Auswertung der Pilotphase. 
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5 Strukturelle Einbindung der betrieblichen Sucht-
prävention und Suchthilfe, Qualitätssicherung, Eva-
luation  

5.1 Betriebliches Gesamtkonzept zur Suchtprävention 

‚Betriebliches Suchtpräventionsprogramm’ wird hier - wie in Kapitel 1 ausgeführt - übergreifend 
für alle betrieblichen Aktivitäten im Bereich der Suchtprävention und/oder Suchthilfe verwendet. 
Es basiert auf einem so genannten Gesamtkonzept, das seit den 80er-Jahren als grundlegen-
der Standard der betrieblichen Suchtprävention und -hilfe gilt (vgl. Kap. 1, Abb. 1). Welche Ele-
mente des Gesamtkonzeptes in einer Organisation umgesetzt werden ist z.B. abhängig von 
ihrer Art und Größe, von der spezifischen Beschäftigtenstruktur, von der betrieblichen Personal- 
und Gesundheitspolitik und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Was schließlich reali-
siert wird, hängt nicht zuletzt auch ganz entscheidend von den Vorstellungen der Personen ab, 
die sich im Betrieb für die Suchtprävention und -hilfe engagieren. So bewegen sich betriebliche 
Suchtpräventionsprogramme zwischen der Hilfe für suchtkranke Beschäftigte im Einzelfall bis 
hin zu ausdifferenzierten professionell ausgestatteten und mit vielfältigen Angeboten im Betrieb 
vertretenen, gut vernetzten Einrichtungen der Suchtprävention und Suchtberatung.  

In der Regel steckt ein Steuerungsgremium, z.B. der Arbeitskreis Suchtprävention oder Ge-
sundheit, den konkreten Rahmen für das betriebliche Suchtpräventionsprogramm. In vielen 
Fällen wird es in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung mit den Zielen und Aufgaben sowie 
den Maßnahmen und Vorgehensweisen festgeschrieben. 

 
Standard 

 

Betriebliches Suchtpräventionsprogramm 
 Das betriebliche Suchtpräventionsprogramm sollte, auch wenn es z.B. in kleineren Be-

triebs- oder Verwaltungseinheiten nur wenige Elemente umfasst, immer schriftlich fixiert 
werden.Die wesentlichen Ziele, Inhalte, Strukturen und Maßnahmen sollten als Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. 

 Als Ziele des Programms sollten angestrebt werden, die Gesunderhaltung und Gesund-
heitsförderung aller Beschäftigten, die Abwendung von Gefährdungen durch riskante Kon-
summuster und Verhaltensweisen, die Hilfe bei Suchtgefährdung und Suchterkrankung, die 
Erhöhung der Arbeitssicherheit sowie die Verbesserung der Qualität von Produkten, Pro-
zessen und Dienstleistungen. 

 Es sollte im Konzept vorgesehen werden das betriebliche Suchtpräventionsprogramm re-
gelmäßig an die sich verändernden betrieblichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen anzupassen. 

 Das Suchtpräventionsprogramm sollte in die betrieblichen Prozesse integriert werden und 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement eng mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
der Gesundheitsförderung, dem betrieblichen Eingliederungsmanagement sowie der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung vernetzt sein. 
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Arbeitskreis / Steuerungsgremium 
 Verantwortlich für das Suchtpräventionsprogramm sollte ein Gremium sein, z.B. der Ar-

beitskreis Suchtprävention, in dem die Leitung, der Betriebs- oder Personalrat sowie weite-
re für die betriebliche Suchtprävention zuständige Stellen und die interne Beratung vertre-
ten sind. Es handelt sich um ein Steuerungsgremium, das nicht die Beratung im Einzelfall 
übernimmt. 

 Folgende Aufgaben sollten vom Steuerungsgremium wahrgenommen werden  
 Abstimmung der Ziele, Ausrichtung und Auswahl der Elemente des betrieblichen 

Suchtpräventionsprogramms; 
 Vorbereitung der Entscheidungen und Vereinbarungen zur Einrichtung, Umsetzung und 

Weiterentwicklung des Programms; 
 Auswahl und Entwicklung der Maßnahmen zur Suchtprävention und Suchthilfe; 
 Koordination und Begleitung der Arbeit der internen Beratung; 
 Integration der Suchtprävention in das betriebliche Gesundheitsmanagement und Ver-

knüpfung mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, der Gesundheitsförderung, dem be-
trieblichen Eingliederungsmanagement, der Personal- und Organisationsentwicklung 
und anderen betrieblichen Prozessen; 

 Einbindung des Programms in betriebliche, fachliche und regionale Netzwerke u.a.m.  
 Evaluation, Qualitätssicherung. 

 
 

Begründungs- 
zusammenhang 

Betriebliche Suchtpräventionsprogramme nehmen einen festen Platz im modernen Personal-
management ein. Trotzdem müssen sie in vielen Bereichen noch eingeführt oder weiter entwic-
kelt werden. Im Betriebsalltag werden sie oftmals nur als Anleitung zum Vorgehen im Einzelfall 
genutzt und ihre wichtige vorbeugende Wirkung im Hinblick auf die Abwendung gesundheitli-
cher Gefährdungen zu wenig wahrgenommen. Die Suchtprävention sollte daher in die betriebli-
chen Strategien und Leitorientierungen für gesunde und motivierte Mitarbeiter/innen eingebun-
den werden. Deshalb ist es wichtig das Suchtpräventionsprogramm hochrangig in der Organisa-
tion zu verankern. Mit einem entsprechend zusammengesetzten Steuerungsgremium (Abb. 10) 
lässt sich dies am besten gewährleisten. Das Gremium ist Träger des Suchtpräventionspro-
gramms und für seine Umsetzung, Qualität und Weiterentwicklung verantwortlich. 
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Abb. 11 Zusammensetzung und Aufgaben des Steuerungsgremiums in kleinen und größe-
ren betrieblichen Organisationen 

 

Dieses Steuerungsgremium sollte nicht verwechselt werden mit einem Arbeitskreis, in dem sich 
die internen Ansprechpersonen, Suchtberater/innen oder Suchtbeauftragten zu einem Helfer-
kreis zusammenfinden. Ein betriebliches Suchtpräventionsprogramm benötigt Steuerung und 
muss erfolgreich - auch unbequeme - Entscheidungen im Betrieb durchsetzen können. Das 
setzt in jedem Fall voraus, dass die betriebliche Leitung und der Betriebs- oder Personalrat als 
Entscheidungsinstanzen im Gremium vertreten sind. 

 

Das betriebliche Steuerungsgremium sollte dem Standard der Leitlinie des International Labor 
Organization (ILO) folgen und unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen des 
Betriebes u.a. festlegen, 

 an wen sich vorbeugende Maßnahmen richten sollen, 
 wer für Interventionen geschult werden muss, 
 wer die Personalverantwortlichen, wer die suchtgefährdeten Personen berät, 
 ob es ein internes Beratungsangebot geben soll, 
 wie die internen Berater qualifiziert und ausgestattet sein sollen, 
 wann und wie mit externen Stellen kooperiert werden soll, 
 welche Hilfeangebote gemacht werden, 

Beteiligte (Groß- und Mittelbetriebe / große 
Einrichtungen) 

• Geschäftsführung / Leitung der Einrichtung 

• Personalabteilung 

• Betriebs- / Personalrat 

• Sozial- / Suchtberater/innen 

• Betriebsarzt / ärztlicher Dienst 

• Schwerbehindertenvertretung 

• Sicherheitsfachkraft 

• Andere Beteiligte (z.B. Gleichstellungs-
beauftragte) 

• ggf. externer Dienstleister 

Aufgaben 

• Konzeption eines Suchtpräventionsprogramms 

• Abstimmen der Ziele, Ausrichtung und Elemen-
te des Suchtpräventionsprogramms 

• Vereinbarungen und Entscheidungen vorberei-
ten 

• Entscheidung über die Maßnahmen zur Sucht-
prävention und –hilfe (Prioritäten) 

• Kommunikation und Promotion des Suchtprä-
ventionsprogramms 

Angebote zur individuellen Konsumreduzierung 

• Kontrolliertes Trinken / SKOLL 

• Nichtraucher-Kurse 

Steuerungsgremium: Arbeitskreis Sucht / Gesundheit 

Beteiligte (Kleinbetriebe / kleinere 
Einrichtungen) 

• Leitung / Inhaber 

• ggf. Betriebs- / Personalrat 

• externer Dienstleister 

Aufgaben 

• Abstimmen der Ziele und Maßnahmen 

• Vereinbarung zum Suchtprogramm 

• Auswertung der Kooperation 
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 in welcher Art und Weise betrieblich interveniert werden soll (Interventionsleitfaden, 
Handlungsanleitung, Stufenplan).  

 

Die effektive Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben setzt voraus, dass das Gremium in der 
Aufbauphase eines Suchtpräventionsprogramms in kürzeren Abständen tagt. Später kann es 
sich seltener treffen, sollte aber weiter kontinuierlich mindestens einmal im Jahr zusammen-
kommen, um eine Auswertung der zurückliegenden Aktivitäten vorzunehmen sowie sich über 
die Weiterentwicklung und den Programmausbau zu beraten. 

Suchtpräventionsprogramme werden in größeren Betrieben immer häufiger über das betriebli-
che Gesundheitsmanagement mit anderen Programmen und Einrichtungen verknüpft. Eine 
Verknüpfung mit der Personalentwicklung bietet sich für die Integration der Präventions- und 
Suchtthemen in die Führungskräfteentwicklung und in die Angebote zur Erweiterung der Ge-
sundheitskompetenzen von Beschäftigten an. Maßnahmen der Suchtprävention lassen sich 
z.B. mit dem Auftrag des Arbeitsschutzes zum Abbau und zur Vorbeugung gesundheitlicher 
Gefährdungen oder mit der Organisationsentwicklung verbinden, wo es um Leitbildgestaltung, 
Teamentwicklung oder um die Verbesserung des Betriebsklimas geht. Mit der Zunahme der 
Bedeutung der Faktoren Qualifikation, Motivation und Mitarbeitergesundheit im Human Resour-
ce Management sowie der erhöhten Sensibilisierung gegenüber psychischen Problemen am 
Arbeitsplatz kann und sollte sich die Suchtprävention im Betrieb deutlich positionieren. Damit 
stellen sich aber auch neue Herausforderungen, vor allem zur Kooperation und Vernetzung mit 
anderen Fachdiensten (siehe Abb. 11). 
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Abb. 12  Kooperationsfelder im Betrieblichen Gesundheitsmanagement  

 

Arbeitsschritte 
 Einrichtung eines neuen oder Beauftragung eines bestehen Steuerungsgremiums.  

 Das Steuerungsgremium macht sich zum Thema Suchtprävention im Betrieb sachkundig 
und informiert sich über Modelle betrieblicher Suchtpräventionsprogramme.  

 Der Aufbau eines Suchtpräventionsprogramms sollte mit einer Bestandsaufnahme begin-
nen. Das Steuerungsgremium verschafft sich einen Überblick darüber,  
 welche Aktivitäten es in der Organisation gibt und von wem sie eingebracht werden; 
 welche einschlägigen Regelungen im Betrieb bereits bestehen; 
 wie die Konsumkultur(en) bezogen auf Tabak, Alkohol, illegale Drogen und Medikamen-

te aussehen und welche Folgen diese für die Gesundheit, die Arbeitssicherheit und das 
Betriebsklima haben; 

 wie der Umgang mit suchtmittelbedingten Auffälligkeiten und gesundheitsriskantem 
Verhalten im Betrieb ist; 

 welche Arbeitsbedingungen den problematischen Umgang mit Suchtmitteln begünsti-
gen. 

 Entwicklung der Ziele, Strukturen und Maßnahmen durch das Steuerungsgremium und 
deren Umsetzung in Abstimmung mit der Leitung und den Betriebsrat oder Personalrat. 

Unternehmensleitung 

• Strategische Positionierung 
• Leitbild Gesunde Mitarbeiter  
• Bereitstellung von Ressourcen 
• Führungsleitlinien, Gesundheitsori-

entiertes Führen 
• Gesundheitsmanagement  
• Zielvereinbarung: Gespräche 

Gesundheitsförderung 

• Gesundheitszirkel 
• Stress-/Selbstmanagement 
• Gesundheitstag 
• Belastungsabbau 

Kantine 

• Gesunde Ernährung 

Betriebsräte und 
 Interessenvertretungen 

• Mitbestimmung / Beteiligung 
• BV Suchtprävention, Ge-

sundheitsmanagement 
• BV Gesundheitsorientiertes 

Führen 
• Initiativen / Arbeitsgruppen 

Qualitätsmanagement 

• KVP 
• Qualitätssicherung in 

Projekten 

Mitarbeiter- und Sozialberatung 

• Mitarbeiterberatung 
• Konfliktmoderation 
• Coaching 

Suchtprävention 

• Information und Aufklärung 
• Schulung und Beratung 
• Intervention bei Auffälligkeiten 

am Arbeitsplatz, Hilfeangebote 

Betriebssport 

• u.a. Fitnessangebote 
• Yoga, Entspannung 
• Mannschaftssport 

Arbeitsschutz- und Gesund-
heitsschutz 

• Arbeitsschutzausschuss 
• Ergonomische Beratung am 

Arbeitsplatz 
• Gefährdungsanalyse, - beur-

teilung 
• Nichtraucherschutz 

Personalentwicklung 

• Führungskräfte-Entwicklung 
• Teamentwicklung 
• Stress-/Selbstmanagement 
• Gesund Führen 
• Mitarbeiter- / Entwicklungsge-

spräche 

Organisationsentwicklung 

• Mitarbeiterbefragungen 
• Leitbildentwicklung 
• "Klima-"/Beteiligungsgruppen 

Kooperation mit Kran-
kenkassen 

• Gesundheitstage 
• Nichtrauchertraining 

Schwerbehindertenvertretung 
• Eingliederungsmanagement 

Frauen- / Gleichstellungsbeauftragte 

• Beratung Vereinbarkeit Familie/Beruf 
• Flexible Arbeitszeitmodelle  
• Netzwerke für Frauen 

 

Suchtprävention im Rahmen gesundheitsbezogener Aktivitäten im Betrieb 
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 Regelmäßige Auswertung des betrieblichen Suchtpräventionsprogramms mit der Prüfung, 
ob und wie die Ziele, Strukturen und Maßnahmen weiter zu entwickeln und den gewandel-
ten Bedingungen anzupassen sind. 

Literatur und Materialien 
 
ILO – International Labour Organization (1995) Management of Alcohol- and Drug-related Issues in the 
Workplace. Genf. 
Leuchter, K. (2000) Betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe im Rahmen von Klein- und Mittelbetrieben 
am Beispiel des Handwerker-Fonds Suchtkrankheit e.V. In: Schumann, Günter (Hrsg.). Stand und Per-
spektive betrieblicher Suchtprävention und Suchthilfe. Oldenburg: Universität Oldenburg. 
Wienemann, E. (2003) Standards der Alkohol-, Tabak-, Drogen- und Medikamentenprävention in deut-
schen Unternehmen und Verwaltungen. Exposé zu einer Expertise, Hannover. www.dhs.de  > Arbeitsfel-
der  > Arbeitsplatz  > Expertise 
Ziegler, H. / Brandl, G. (2005) Suchtprävention als Führungsaufgabe – Lösungsorientierte Strategien für 
den Betrieb. Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt. 

5.1.1 Betriebliches Gesundheitsmanagement und Suchtprävention 

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) kann definiert werden als die bewusste Steue-
rung und Integration aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten. Es umfasst die betrieblichen Aktivitäten 
zum Schutz des Menschen bei der Arbeit und zur gesundheitsförderlichen Gestaltung von Ar-
beitsinhalten, Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation sowie die verhaltensbezogene Maß-
nahmen zur besseren Bewältigung des Arbeitsalltags. Das BGM zielt auf Erweiterung der Ge-
sundheitskompetenz und gibt Orientierung für ein gesundheitsorientiertes Führungsverhalten 
sowie für ein Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden förderndes Verhalten der Beschäftigten. 
Aufgabe des BGM ist u.a. eine zielgerichtete Maßnahmenentwicklung zur Verbesserung der 
Gesundheitssituation der Beschäftigten. Anregungen dafür findet man in einer Reihe überbe-
trieblicher, nationaler und internationaler Netzwerke zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
und zum Gesundheitsmanagement. 

Das Konzept des integrierten Gesundheitsmanagements sieht die verbindliche organisatorische 
und praktische Einbeziehung der Suchtprävention als ein wesentliches Element vor (Abb. 12) 
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Abb. 13  Suchtprävention im integrierten betrieblichen Gesundheitsmanagement (Quelle:  

Wienemann 2010)  

 
Standard 

 
 Sofern im Betrieb ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement existiert sollte 

die Suchtprävention integriert sein. Die Arbeit sollte möglichst über ein gemeinsames 
Steuerungsgremium koordiniert werden. 

 Die Akteure der betrieblichen Suchtprävention sollten an der Entwicklung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, insbesondere zur Erweiterung der Gesund-
heitskompetenz von Beschäftigten, beteiligt werden. 

 Ein wichtiger Baustein des Gesundheitsmanagements bildet das Konzept des gesundheits-
orientierten Führens, das Führungskräfte dafür sensibilisieren soll, welchen Beitrag sie lei-
sten können, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern. Dabei sollte 
das Thema des riskanten Suchtmittelkonsums von Beschäftigten und der Möglichkeiten zur 
Intervention nach dem Interventionsleitfaden einbezogen werden.  

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Die Entstehung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements lässt sich auf drei Entwicklungen 
zurückführen, a) auf den gestiegenen Stellenwert der Faktoren Qualifikation, Motivation und 
Mitarbeitergesundheit in neuen Managementstrategien, vor allem im Human Resource Mana-
gement, b) auf die Entwicklungen im präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz und der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und nicht zuletzt c) auf den Bedeutungszuwachs von Sucht-
prävention, psycho-sozialer Beratung und Gesundheitsförderung in den Betrieben. Gesund-
heitsmanagement wird in Verbindung mit der Zunahme psychischer Belastungen und Erkran-
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kungen im Arbeitsprozess einerseits und dem Problem alternder Belegschaften andererseits 
immer bedeutsamer. 
Die Anforderungen des präventiven Arbeitsschutzes, die beteiligungsorientierten Ansätze zur 
Gefährdungsermittlung und Lösungsentwicklung, der Ausbau gesundheitsförderlicher Arbeits-
bedingungen, das Konzept des gesundheitsorientierten Führens und die Maßnahmen zur Er-
weiterung der Gesundheitskompetenz von Führungskräften und Mitarbeitern bieten hervorra-
gende Anknüpfungspunkte für (sucht)präventive Aktivitäten und ihren Beitrag zur Verbesserung 
der Gesundheitskompetenz der Organisation. 
Dies gilt ebenso für die Entwicklung der persönlichen Gesundheitskompetenz der Beschäftig-
ten. Zu dieser Schlüsselkompetenz gehört u.a.: 
 die Entwicklung der persönlichen Potenziale zum Aufbau eines körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlbefindens.die Kenntnis über das Stressgeschehen und den Einsatz von Ta-
bak, Alkohol, illegalen Drogen und Medikamenten zur Bewältigung von Stresssituationen 
und Stressfolgen; 

 die Fähigkeit zum Selbstmanagement und die Entwicklung der Überzeugung, die Heraus-
forderungen des (Arbeits-)Alltags bewältigen zu können; 

 das Wissen über die krank machenden und gesund erhaltenden Faktoren in Arbeits- und 
Lebenssituationen u.a. über die Gefährdungen durch riskanten Suchtmittel- und Medika-
mentengebrauch und exzessive Verhaltensweisen; 

 die Fähigkeit und Bereitschaft, sich für die Veränderung Gesundheit gefährdender Bedin-
gungen und Verhaltensweisen einzusetzen, insbesondere auch für einen verantwortungs-
vollen und risikoarmen Gebrauch von Suchtmitteln; 

 die aktive Beteiligung am Aufbau eines stabilen sozialen Umfeldes, das Unterstützung bei 
persönlichen gesundheitlichen und sozialen Problemen bietet. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement bietet also ein Dach, unter dem die Suchtprävention 
ihre Themen viel breiter einbringen und ihre Aktivitäten im Zusammenwirken mit anderen be-
trieblichen Einrichtungen noch deutlich erweitern kann.  

Seit 2008 ist es dem Arbeitgeber möglich, anerkannte Maßnahmen der Prävention und Ge-
sundheitsförderung bis zur Höhe von 500 Euro pro Beschäftigten jährlich Steuer mindernd gel-
ten zu machen. Hierunter fallen auch anerkannte Maßnahmen der betrieblichen Suchtpräventi-
on und Suchthilfe wie z.B. die Qualifizierung von nebenamtlichen Ansprechpersonen für Sucht-
fragen, Informations- und Schulungsveranstaltungen. 

 

 
Arbeitsschritte 

 Anregung einer stärkeren Verknüpfung der Aktivitäten im Bereich Prävention gesundheitli-
cher Gefährdungen am Arbeitsplatz und in der betrieblichen Gesundheitsförderung in Zu-
sammenarbeit mit den hierfür zuständigen Akteuren des Managements, des Personalwe-
sens, der Personal- und Organisationsentwicklung, des Arbeitsschutzes, der Arbeitsmedi-
zin, der betrieblichen Interessenvertretungen u.a.  

 Mitarbeit an einem gemeinsamen Konzept eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, 
Entwicklung einer gemeinsamen Plattform zur systematischen Kooperation bei Prävention, 
Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung unter Nutzung der unterschiedlichen fachli-
chen Kompetenzen und Einflussbereiche der jeweiligen Arbeitsfelder. 

 Verankerung der Elemente des Suchtpräventionsprogramms in die Aktivitäten und Struktu-
ren eines integrierten betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

 
Literatur und Materialien 

Faller, G. (Hrsg.) (2010) Lehrbuch betriebliche Gesundheitsförderung. Bern. Hans Huber Verlag 
Kromm, W. / Frank, G. (Hrsg.)(2009) Unternehmensressource Gesundheit. Weshalb die Folgen schlechter 
Führung kein Arzt heilen kann. Düsseldorf. Symposion Publishing. 
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Leitfaden Niedersachen (2008) Leitfaden zur Umsetzung von Gesundheitsmanagement in den Dienststel-
len des Landes Niedersachsen. Erster Teil. Niedersächsisches Innenministerium. Hannover. 
www.mi.niedersachsen.de  > Gesundheitsmanagement 
Rudow, B. (2004) Das gesunde Unternehmen. Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Personalpflege. 
Oldenbourg 
Wienemann, E. (2010) Betriebliches Gesundheitsmanagement. In: Hensen, G. und Hensen, P. (Hrsg.)  
Gesundheits- und Sozialmanagement - Leitbegriffe und Grundlagen modernen Managements. Stuttgart: 
Kohlhammer. 
 

5.1.2 Suchtprävention und Suchthilfe im erweiterten Arbeitsschutz 

Aufgrund der Erweiterung des Arbeitsschutzes (ArbSchG 1996) ist die betriebliche Suchtprä-
vention und Suchthilfe als ein integraler Bestandteil der Vorbeugung und der Abwendung ar-
beitsbedingter Gesundheitsgefährdungen anzusehen. Suchtpräventionsprogramme haben da-
mit über die Betriebs- oder Dienstvereinbarung und die Regelung zur Unfallverhütung hinaus 
eine breitere - präventiv ausgerichtete – Rechtsgrundlage erhalten. Dieser Standpunkt ist in 
zwei Rechtsgutachten zur Expertise untersucht und grundsätzlich bejaht worden.  

In § 3 (1) Arbeitsschutzgesetz heißt es zu den Grundpflichten des Arbeitgebers: 

"Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Be-
rücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei 
der Arbeit beeinflussen (...) Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten anzustreben." 

Er hat dabei nach § 4 Arbeitsschutzgesetz von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszuge-
hen, die auszugsweise dargestellt werden: 

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit 
möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird;  

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 
3. bei Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie 

sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen; 
4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige 

Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den 
Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen; 

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;  
6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu 

berücksichtigen; 
7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen; (...). 

Betriebliche Suchtpräventionsprogramme mit systematischen Informationen zur Gefährdung 
durch Suchtmittel- und Medikamentengebrauch, Aufklärung über die sicherheitsrelevanten Wir-
kungen von Substanzen und suchtbedingten Verhaltensweisen, mit den Regelungen zur Ein-
schränkung des Konsums bzw. zur Punktnüchternheit, dem Interventionskonzept bei Verstößen 
gegen die Arbeitssicherheit und bei Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten sowie mit dem Stufen-
plan sind geeignet zur Abwendung gesundheitlicher Gefährdungen im Betrieb beizutragen. Die 
Ergebnisse sind ausreichend belegt. Die Wirksamkeit der Suchtprävention und Suchthilfe kann 
als gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis angesehen werden. 

Im Hinblick auf die verstärkte Einbeziehung der Suchtprävention in den betrieblichen Arbeits-
schutz sollten die Beteiligten aus beiden betrieblichen Handlungsfeldern eng kooperieren. Es 
gibt zum einen große Überschneidungsbereiche hinsichtlich der Ziele, in der Auswahl der Maß-
nahmen jedoch häufig unterschiedliche Gewichtungen und Umsetzungsstrategien, die sich 
gelegentlich auch behindern können, z.B. Lösung von Alkoholproblemen durch Konsumverbote 
und Kontrolle anstelle von Suchtprävention und Suchthilfe. Die Sozial- oder Suchtberatung bzw. 
die betriebliche Ansprechperson für Suchtfragen sollte bei der (Erst-)Einweisung der (neuen) 
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Mitarbeiter über die Angebote zur Suchtprävention und die Regelungen zum Alkohol- und ille-
galen Drogenkonsum sowie zum Rauchen, über die Verfahren zur Intervention bei akuter Be-
einflussung durch berauschende Mittel und bei anderen suchtmittelbedingten Auffälligkeiten am 
Arbeitsplatz informieren. Sie sollte zu dem Abbau Sucht fördernder Arbeitsbedingungen beitra-
gen (siehe Kap. 2.1) und auf die Einbeziehung entsprechender Fragen in die Instrumente zur 
Gefährdungsermittlung Wert legen. 

Bei gemeinsamen, von den Akteuren aus dem Arbeitsschutz und der Suchtprävention getrage-
nen betrieblichen Aktionen sollten die jeweiligen Zuständigkeiten und Rollen der Beteiligten 
beachtet und geklärt werden. Bei der Umsetzung des Nichtraucherschutzes z.B. ist es die Auf-
gabe des Arbeitgebers, d.h. der Vorgesetzten bzw. der Fachkraft für Arbeitssicherheit dieses zu 
kontrollieren. Der Betriebsarzt kann die Beschäftigten über die gesundheitlichen Folgen des 
Rauchens aufklären. Und die interne Beratung hat die Aufgabe, den Prozess durch Informatio-
nen, Aufklärungsaktionen und Beratung, ggf. auch mit dem Angebot eines Nichtrauchertrai-
nings, zu begleiten. 

 
Standard 

 

 Es sollte ein regelmäßiger Austausch zwischen den Fachkräften für Arbeitssicherheit, den 
Betriebsärzten, der Gesundheitsförderung und den in der Suchtarbeit tätigen Ansprechper-
sonen stattfinden. 

 Zwischen den Gremien der betrieblichen Suchtprävention, des Arbeitsschutzes und des 
Gesundheitsmanagements sollten gemeinsame Aktivitäten abgestimmt werden. 

 Bei Präventionsveranstaltungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes oder im Rahmen 
der Gesundheitsförderung bzw. der Suchtprävention sollte darauf geachtet werden, dass 
die anderen Handlungsfelder beteiligt werden. 

 Bei gemeinsamen betrieblichen Aktionen sollten die jeweiligen Zuständigkeiten und Rollen 
der Beteiligten geklärt und für die Beschäftigten sichtbar werden, damit Beratungs- und 
Kontrollfunktionen nicht verwechselt werden. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
 

Die nicht zu unterschätzende Bedeutung des § 4 Nr. 1 ArbSchG liegt darin, dass sich der Ar-
beitgeber und mit ihm die übrigen Akteure des betrieblichen Arbeitsschutzes, vor allem Füh-
rungskräfte, Betriebs- und Personalräte, Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und Sicherheits-
beauftragte, zwingend mit den Aspekten der Gesundheitsgefährdung durch im Betrieb in Er-
scheinung tretende riskante Konsummuster sowie Suchtgefährdungen befassen und geeignete 
Maßnahmen zu ihrer Abwendung ergreifen müssen. Verbote allein sind im Sinne des erweiter-
ten Arbeitsschutzes dazu nicht geeignet. Suchtpräventionsprogramme sollten deshalb in der 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzstrategie einbezogen werden (Abb. 13). 

 

Aus dem erweiterten Arbeitsschutz lässt sich die Notwendigkeit für eine interne Beratung ablei-
ten. Denn wenn Betriebe nach dem erweiterten Arbeitsschutz verpflichtet sind, sich mit den 
Risiken des Arbeitens unter Substanzeinfluss und mit Suchtgefährdungen am Arbeitsplatz so-
wie den Fragen zu ihren betrieblichen Ursachen und ihrer Vorbeugung zu befassen, so liegt es 
nahe, hierfür auch die geeigneten Fachkräfte vorzusehen. So formulierte die EU-Kommission in 
ihrer Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bereits für die Jah-
re 2002 – 2006 die Forderung nach multidisziplinären Präventionsdiensten, die in ihrer Struktur 
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sowohl die sozialen und psychologischen Risiken als auch die Geschlechterperspektive berück-
sichtigen. 

 

Bereiche präventiver Arbeit 

Verbind-  
lichkeit Freiwillige Angebote Pflichten des Arbeitgebers 

Maßnahmen-
bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung Arbeitsschutz Unfallschutz 

Rechtliche 

Grundlage 

Krankenkassen und 
Unfallversicherungs-
träger 

§ 20 SGB V 

§ 14 SGB VII 

Betriebsinterne 
Angebote 

Betriebs- und 
Dienstverein-
barungen 

Europäische Arbeitsschutzrahmen-
richtlinie 89/391/EEC 
und Arbeitsschutzgesetz 1996 
(ArbschG.) 

BVG A1 / UVV 

§ 7 (neu) 

§ 38 (alt) 

Ziel 
Verbesserung der Gesundheitssituation 

Stärkung des Gesundheitsverhaltens 

Prävention von Gefährdungen, 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefah-
ren, Vorbeugung einer potentiellen 
Verstärkung nichtberuflich erworbe-
ner Erkrankungen 

Abwehr von Gefahren 
(wahrscheinlichen 
gesundheitlichen 
Schäden) 

Maßnahmen Verhältnis- und Verhaltensorientiert 

1. Verhältnisorientiert  
(Ursachenbeseitigung) 

2. Ergänzend verhaltensorientiert 
(wenn 1 nicht möglich oder aus-
reichend) 

Verhaltensorientiert 

Maßnahmen 
zur Sucht- 
prävention 

und Suchthilfe 

• Angebote zur Konsumreduzierung 

• Information und Aufklärung 

• Angebote zur Erweiterung der Gesund-
heitskompetenz 

• Gesundheitszirkel 

• Abbau von belastenden Suchtmittelkon-
sum fördernden Arbeitsbedingungen 

• Gefährdungsbeurteilung 

• Ermittlung u. Abbau von arbeits-
bedingten Ursachen des riskan-
ten Suchtmittelgebrauchs 

• Anwendung des Interventions-
leitfadens und Stufenplans 

• Aufklärung über Gefährdungen 

• Unterweisung zur 
Arbeitssicherheit 

• Regelungen des 
Konsums 

• Intervention bei 
Verstoß gegen die 
Arbeitssicherheit 

 

Abb.: 14 Bereiche präventiver Arbeit mit freiwilligen und verpflichtenden Angeboten im Be-
trieb 

 
Arbeitsschritte 

 Gemeinsame Bestandserhebung zu den Aktivitäten im Bereich der Suchtprävention und 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Gesundheitsförderung und zu der Mög-
lichkeit verstärkter Kooperationen. 

 Ermittlung aktueller und zukünftiger Bedarfe im Überschneidungsbereich von betrieblicher 
Suchtprävention und Arbeitssicherheit. 

 Erarbeitung gemeinsamer Ziele, inhaltlicher Themen und Aktivitäten sowie Durchführung 
von Präventionsveranstaltungen zur Vorbeugung gesundheitlicher Gefährdungen. 

 Wechselseitige Einbindung der Fachkräfte der betrieblichen Suchtprävention und des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes in die jeweilig zuständigen Gremien. 

 Förderung der Zusammenarbeit im integrierten betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
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5.2 Betriebs- und Dienstvereinbarungen 

Für das Suchtpräventionsprogramm kann auf betrieblicher Ebene durch eine Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarung (BV/DV), die zwischen der Unternehmens- bzw. Dienststellenleitung und 
der jeweiligen Personalvertretung ausgehandelt wird, ein eindeutiger rechtlichen Rahmen ge-
schaffen werden. Zur Rechtsgültigkeit bedarf die Vereinbarung zwingend einer schriftlichen 
Form. Der Abschluss einer BV/DV wird als gegenwärtig verbindlichste Festlegung des Gesamt-
konzepts als Standard der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe empfohlen.  

Die BV/DV legt das konkrete betriebliche Modell des Präventionsprogramms fest. Das setzt 
voraus, dass sich die Betriebsparteien über die Ziele und den Rahmen des Programms ver-
ständigt haben und die Abstimmung darüber, welche Elemente angeboten werden sollen und 
welche Maßnahmen im Betrieb umgesetzt werden können, im Ergebnis vorliegt. Die Ausformu-
lierung bestimmter Regelungen in der BV/DV sollte immer mit Blick auf den Bedarf und die Be-
dingungen vor Ort erfolgen. Bei Übernahme von Mustervorlagen oder Modellen aus anderen 
Betrieben sollte dringend überprüft werden, ob diese rechtlich und fachlich tatsächlich den ak-
tuellen Standards entsprechen.  

Eine BV/DV bietet zugleich die Möglichkeit, eine verbindliche Arbeitsgrundlage für die Akteure 
in der betrieblichen Suchtprävention und vor allem für die interne Beratung zu schaffen. Damit 
garantiert sie den haupt- und nebenamtlichen Kräften auch den notwendigen arbeits- und versi-
cherungsrechtlichen Schutz für ihre Einsätze im Rahmen ihrer Aufgaben im Suchtpräventions-
programm.  

 
Standard 

 

 Das betriebliche Suchtpräventionsprogramm, seine wesentlichen Ziele, Elemente, Inhalte, 
Strukturen und Maßnahmen sollten in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (BV/DV) 
festgelegt werden. 

 Bei der Abfassung einer BV/DV sollten die Elemente eines betrieblichen Suchtpräventions-
programms in Abhängigkeit zu den betriebsspezifischen Strukturen und Anforderungen 
gründlich geprüft werden. Dabei sollte man sich an der Leitlinie des International Labor Or-
ganization (ILO) orientieren (siehe Punkt 4.1). 

 In der BV/DV sollten die Grund legenden Absprachen und Regelungen zum Auftrag zum 
Einsatz und zur Qualifizierung der haupt- und nebenamtlichen Kräfte in der betrieblichen-
Suchtprävention, vor allem die Schweigepflicht für die interne Beratung sowie die Daten-
schutzregelungen festgehalten werden. 
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 Übergeordnete rechtliche Normen, arbeits- und dienstrechtliche Grundsätze sowie die ak-
tuelle Rechtsprechung sind bei der Abfassung einer BV/DV zu berücksichtigen. 

 Die BV/DV sollte alle Beschäftigte des Betriebes einbeziehen und sinngemäß auch auf die 
Personengruppen angewandt werden, die aufgrund ihrer Funktion nicht unter die Regelun-
gen des Betriebsverfassungsgesetztes oder der jeweils geltenden Personalvertretungsge-
setze fallen. 

  Nach ihrer Verabschiedung sollte die Vereinbarung allen Beschäftigten bekannt gemacht 
und den Führungskräften ausgehändigt werden. 

 

Im Folgenden werden die möglichen Regelungsbereiche einer BV/DV beschrieben. Dabei gibt 
es solche Bereiche, die in der Vereinbarung zwingend enthalten sein müssen oder aufgrund der 
sachlichen Notwendigkeiten dringend vereinbart sein sollten. Sie werden kursiv dargestellt. Die 
anderen Bereiche können in Abhängigkeit von den jeweiligen betrieblichen Bedingungen und 
dem Rahmen des Suchtpräventionsprogramms ausgeführt werden. Die inhaltlichen Ausformu-
lierungen sind entsprechend der in Kapitel 2-4 beschriebenen Standards zu wählen: 

 

 Titel der Vereinbarung 
Der Titel der BV/DV sollte auf 'Vorbeugung von riskantem Suchtmittelgebrauch, Umgang 
mit Auffälligkeiten und Hilfe bei Suchtgefährdung' gerichtet sein. Das Gesamtkonzept sollte 
übergreifend als 'Suchtpräventionsprogramm‘ tituliert werden. Im Titel soll die programmati-
sche Richtung hin zur Prävention, Intervention und Hilfe erkennbar sein. 

 Präambel 
Bietet eine Zusammenfassung der Philosophie, der Leitgedanken und -ziele der BV/DV und 
des Suchtpräventionsprogramms; stellt den Zusammenhang zu übergeordneten Strategien 
und Konzepten her (z.B. Einbindung ins BGM). 

 Geltungsbereich 
Konkrete Aussage notwendig, da nicht alle Beschäftigten von BV/DV erfasst werden. Da 
das Programm möglichst an alle Beschäftigtengruppen gerichtet werden sollte und in allen 
Hierarchiestufen Anwendung finden sollte, ist eine Erklärung anzufügen, dass sie - unter 
Berücksichtigung ggf. abweichender gesetzlicher Regelungen auf alle Beschäftigten sinn-
gemäß angewandt werden soll. 

 Ziele der Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
Die Ziele haben programmatischen Charakter und liefern Orientierung für das praktische 
Handeln. Sie sollten einerseits möglichst konkret formuliert werden und erreichbar sein, 
aber auch nicht zu eng gefasst werden, um längerfristige Entwicklungen einbeziehen zu 
können. 

 Arbeitskreis / Steuerungsgremium 
Festzulegen sind Zusammensetzung, Aufgaben und Tagungsintervalle des Gremiums und 
die Regelung, dass die Bearbeitung einzelner Fälle nicht in den Arbeitskreis gehört. 

 Umgang mit Suchtmitteln – Regelungen zum Konsum 
z.B. Regelungen des Suchtmittelgebrauchs bzw. der Arbeit unter dem Einfluss von Wahr-
nehmung und Reaktion verändernden Mitteln, eingeschränkte oder generelle Verbote, Ein-
schränkungen der Griffnähe, Gestaltung der Konsumkultur, Postulierung der Punktnüch-
ternheit. 

 Rolle und Bedeutung der Vorgesetzten 
Die besondere Bedeutung der Haltung und des Handelns von Führungskräften bei der 
betrieblichen Suchtprävention im Rahmen der BV/DV ist zu verdeutlichen. Zugleich sollte 
ihnen Unterstützung und Beratung für ihre Aufgaben im Suchtpräventionsprogramm zuge-
sichert werden. 

 Information der Beschäftigten, Aufklärung und Schulung 
Regelmäßige Angebote an Informationen und Aufklärungsaktionen sowie Qualifizierung 
und Weiterbildung für alle Beschäftigten sollten vereinbart, spezifische Schulungen für Per-
sonalverantwortliche und Coaching für Führungskräfte sollten als verbindlich festgeschrie-
ben werden. 
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 Riskanter Suchtmittelkonsum und salutogene Arbeitsgestaltung 
In Arbeitsbereichen mit hohen Arbeitsanforderungen und Stressbelastungen sollten spezifi-
sche Präventionsmaßnahmen vorgesehen werden, um riskanten Bewältigungsstrategien 
durch Einsatz von Suchtmitteln und Medikamenten vorzubeugen. 
Bei auffälligem Suchtmittelgebrauch in bestimmten Betriebs- oder Beschäftigtenbereichen 
sollte gemeinsam mit den Beschäftigten eine Analyse der Arbeitssituation erfolgen, um u.a. 
Fehlbelastungen abzubauen und das Arbeitsklima zu verbessern. Dies sollte im Zusam-
menwirken mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der betrieblichen Gesundheits-
förderung geschehen. 

 Vorgehen bei Gefährdung der Arbeitssicherheit  
Es sollte ein Verfahren zum Vorgehen bei Gefährdung der Arbeitssicherheit und Nichteig-
nung für die Tätigkeit unter akuter Beeinflussung durch Alkohol, illegale Dogen oder andere 
berauschende Mittel sowie durch Medikamente, die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähig-
keit beeinträchtigen können, auf der Grundlage der BGV A1 / GUV V A1 (ehem, § 38 UVV) 
festgelegt werden.  

 Ansprache von Auffälligkeiten und Hilfe bei Suchtgefährdung 
Alle Beschäftigten sollten in der BV/DV angesprochen werden, bei Auffälligkeiten im Rah-
men ihrer Möglichkeiten tätig zu werden. Es sollte geregelt werden, dass Vorgesetzte und 
ggf. weitere Personalverantwortliche frühzeitig mit auffällig gewordenen Beschäftigten ein 
Gespräch zu führen haben. Grundlage dafür sind die im Interventionsleitfaden aufgeführten 
Fürsorge-, Klärungs- und Stufenplangespräche. Bei diesen Interventionen ist das jeweilig 
vorgesehene Hilfeangebot zu erläutern. 

 Interventionsleitfaden und Stufenplan 
In der BV/DV sollte festgeschrieben werden, dass bei Auffälligkeiten von Beschäftigten 
nach dem Interventionsleitfaden mit Fürsorge- und Klärungsgesprächen oder bei 
sucht(mittel)bedingten Auffälligkeiten verbindlich nach Stufenplan verfahren werden sollte, 
sofern rechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.  
Der Interventionsleitfaden selbst sollte eher als Anhang zur BV/DV festgeschrieben werden, 
um notwendige Anpassungen und Aktualisierungen leichter zu erleichtern. 

 Case Management – Fallbegleitung im Stufenverfahren 
Wenn im Zuge des Stufenplans  ein Case Management eingerichtet werden soll, ist der 
rahmen dafür in der BV/DV festzuschreiben. 

 Einrichtung der internen Suchtprävention und Suchthilfe 
Die BV/DV ist für neben- oder hauptamtlich in der betrieblichen Suchtprävention und Sucht-
beratung tätige Personen die wichtigste, weil rechtlich verbindliche Arbeitsgrundlage. Es 
sollten darin festgeschrieben werden, was ihr Auftrag und ihre Zuständigkeiten sind und 
welche Rahmenbedingungen hinsichtlich räumlicher sowie materielle Ausstattung, 
organisatorischer Anbindung, fachlicher Weisungsfreiheit, Weiterbildung und Supervision 
gewährleistet sind. Ihre Schweigepflicht als Basis professioneller Beratung muss an dieser 
Stelle explizit festgeschrieben werden. 

 Hauptamtliche Suchtberatung 
Beschreibung der Aufgaben, Rechte und Pflichten der internen Einrichtung als Fundament 
für die Arbeitsplatzbeschreibung der hauptamtlichen Beratungskräfte und den Arbeitsver-
trag. 

 Nebenamtlich tätige Ansprechpersonen - Helferkreis 
Festschreibung des Auftrags, der erforderlichen Qualifizierung für die betriebliche Arbeit, 
der Aufgaben und Einsatzbedingungen (u.a. Umfang der Freistellung für die Tätigkeit). Es 
sollte eine offizielle Beauftragung der Ansprechpersonen als unverzichtbare Voraussetzung, 
um rechtlich abgesichert nebenamtlich tätig zu sein, vereinbart werden. Soweit mehrere 
Ansprechpersonen im Betrieb beauftragt werden, ist ihre Zusammenarbeit und der Umgang 
mit der Schweigepflicht für diesen Helferkreis zu regeln. 

 Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungsanbietern 
Festlegung des Auftrags sowie der Rahmenbedingungen für die Kooperation sowie der 
konkret im Betrieb zu leistenden Aufgaben als Grundlage für die vertragliche Beauftragung. 

 Betriebliche Selbsthilfegruppen 
Bei internen Selbsthilfegruppen sind die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit und die 
Möglichkeiten der Beschäftigten zur Teilnahme festzulegen. Es gilt das Prinzip der 
Freiwilligkeit. Eine Verpflichtung kann nur bei Beamten ausgesprochen werden. 

 Besondere Beschäftigtengruppen 
Abweichende, ergänzende oder einschränkende Regelungen oder besondere Angebote für 
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spezifische Beschäftigtengruppen (z.B. Auszubildende, Beschäftigte mit Probezeit oder 
Zeitverträgen) sind in der BV/DV zu erläutern. 

 Wiedereingliederung  
Für die Rückkehr aus einer längeren krankheitsbedingten Abwesenheit (z.B. aus stationärer 
Therapie) sind geeignete Maßnahmen zur Wiedereingliederung am Arbeitsplatz vorzusehen 
und in der BV/DV zu verankern. Nur auf diesem Wege kann eine verbindliche Form der 
Wiedereingliederung hergestellt werden. 
Daneben sind die rechtlichen Ansprüche nach § 84,2 SGB IX Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement sowie § 74 SGB V Stufenweise Wiedereingliederung (Hamburger Mo-
dell) zu berücksichtigen. Sie setzen das Einverständnis des Beschäftigten voraus. 

 Wiedereinstellung 
Sofern es sich realisieren lässt, können in der BV/DV auch nach einer Kündigung Wieder-
einstellungsmöglichkeiten nach erfolgreicher Therapie in Aussicht gestellt werden. 

 Fortgesetzte oder erneute Auffälligkeiten nach einer Therapie 
Für den Fall fortgesetzter oder erneuter Auffälligkeiten nach längerer Therapie sollten Re-
gelungen getroffen werden, speziell hinsichtlich der Frage, in welcher Form das Stufenver-
fahren fortgesetzt werden soll bzw. wer darüber entscheidet. Der Begriff ‚Rückfall‘ sollte 
vermieden werden, da er sachlich nicht immer vorliegt und besonders dienstrechtlich nega-
tive Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

 Datenschutz • Vertraulichkeit • Tilgung 
• Sofern die Schweigepflicht für die Beratungs- und Ansprechpersonen nicht an anderer 
Stelle der Vereinbarung geregelt wurde, ist sie hier zu vereinbaren. 
• Die Vertraulichkeit aller Gespräche, Notizen und Protokolle im Rahmen von Interventionen 
sollten ebenso wie die Tilgungsfrist in der BV/DV festgelegt werden. 
• Die bei der Umsetzung der Vereinbarung anfallenden personenbezogenen Daten sind 
sensible Daten im Sinne des Datenschutzrechts. Die besonderen Anforderungen der Siche-
rung und Ablage (z: nur im geschlossenen Umschlag in die Personalakte) sind zu beachten. 
• Für die Weitergabe gesundheitsbezogener Daten an Dritte, ist in jedem Einzelfall die 
schriftliche Einwilligung der/des betroffenen Beschäftigten einzuholen. 

 Evaluation und Bericht 
Es sollte die Evaluation und Weiterentwicklung des Suchtpräventionsprogramms sowie die 
Intervalle und Zuständigkeit hierfür vereinbart werden. 

 Geltungsdauer 
Die Geltungsdauer der BV/DV, Kündigungsfristen sowie Nachwirkung sind festzulegen. 

Beispiele und Mustervereinbarungen, die auf der Grundlage der vorliegenden Standards ent-
wickelt wurden, finden sich im Anhang zu diesem Leitfaden, in der Rahmenempfehlung (2006), 
in Rehwald et al. (2008) und den Beispielen für Betriebsvereinbarungen (2010). 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Die Erarbeitung und Überarbeitung einer BV/DV ist ein wichtiger Prozess bei der Entwicklung 
eines betrieblichen Suchtpräventionsprogramms. Da dieses nur im Konsens erarbeitet werden 
kann, wenn es erfolgreich gelebt werden soll, müssen die verschiedenen Interessen und Posi-
tionen zum Thema Suchtprävention und -hilfe unter den beteiligten Parteien ausgetauscht wer-
den. Eine intensive Vorbereitung und Begleitung der Erstellung einer BV/DV ist immer ein Or-
ganisationsentwicklungsschritt. Dieser trägt nicht nur viel zur Klärung der Standpunkte bei, son-
dern ist auch ein gemeinsamer Lernprozess in Sachen betrieblicher Suchtprävention, der be-
reits erheblich zur Veränderung von Betriebskulturen beitragen kann. 

Bei der Bearbeitung einer BV/DV werden häufig Vereinbarungen aus dem Internet oder anderer 
Betriebe herangezogen. Diese entsprechen jedoch oftmals nicht den aktuellen fachlichen und 
rechtlichen Standards der Suchtprävention und die notwendigen Schritte zur Anpassung der 
Vereinbarung auf die eigenen betrieblichen Bedingungen kommen dabei zu kurz. Deshalb wird 
empfohlen, sich bevorzugt auf die im Anhang oder hier in der Literatur angegebenen Quellen 
und den dort beschriebenen Modellen und Beispielen zu stützen. 
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Arbeitsschritte 

 Erarbeitung oder Überarbeitung der Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung (BV/DV) durch die 
Steuerungsgruppe/ den Arbeitskreis. Soweit nicht alle wesentlichen Entscheidungsträger 
sowie Fachkräfte vertreten sind, müssen folgende Beteiligungen sichergestellt werden: 
 Betriebsleitung  
 Betriebsrat/Personalrat 
 Fachkraft für Arbeitssicherheit  
 Vertretung der Führungskräfte, Personalverantwortlicher 
 Interessenvertretungen (Schwerbehindertenvertretung, Frauen-/ Gleichstellungsbeauf-

tragte, Jugendvertretung usw. soweit die Interessen der entsprechenden Beschäftig-
tengruppen berührt sind) 

 Information des Kreises über die aktuellen fachlichen und rechtlichen Standards entspre-
chend den hier vorliegenden Ausführungen der Qualitätsstandards der DHS. 

 Hinzuziehung externer Beratung, die mit diesen Qualitätsstandards vertraut sind, sofern die 
fachliche Unterstützung nicht im Betrieb selbst vorhanden ist. 

 Abstimmung der BV/DV in den Gremien und Unterzeichnung der Vereinbarung durch die 
Betriebsparteien. 

 Nutzung aller geeigneten betrieblichen Kommunikationswege, um die BV/DV unter den 
Beschäftigten und insbesondere bei den Führungskräften bekannt zu machen. 

 Regelmäßige Überprüfung der BV/DV auf die betriebsbezogenen, inhaltlichen, fachlichen 
oder rechtlichen Anpassungsbedarfe. 

 
Literatur und Materialien 

Beispiele für Betriebsvereinbarungen (2010) Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft.  
www.wa.uni-hannover.de > Betriebliche Suchtprävention: Aktuelles und Archiv > Modelle und Beispiele 
Rahmenempfehlung (2006) Suchtprävention und Suchthilfe in der niedersächsischen Landesverwaltung. 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Hannover. 
www.ms.niedersachsen.de  > Themen > Gesundheit > Drogen & Sucht   
Rehwald, R., Reineke, G., Wienemann, E., Zinke, E. (2008) Betriebliche Suchtprävention und Suchthilfe. 
Frankfurt am Main. Bund-Verlag. 

5.3 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit wird in der betrieblichen Praxis häufig noch sehr eng, beschränkt auf die 
Bekanntmachung des Suchtpräventionsprogramms gesehen. Selbstvermarktung im positiven 
Sinne des Mottos 'Tue Gutes und rede darüber' wird allzu oft vernachlässigt. Ebenso gerät der 
Marketinggedanke, sich intensiv mit den Kundenwünschen zu beschäftigen und daran das ei-
gene Angebot auszurichten und es aktiv zu bewerben, den Akteuren in der betrieblichen Sucht-
prävention oft noch zu wenig in den Blick.  

Für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit kommt es auf den Inhalt, aber auch ganz wesentlich auf 
die Verpackung an. Informationen, Broschüren, Flyer, Poster und Internetseiten werden von 
den betrieblichen Akteuren oft ‚selbst gestrickt’. Hier ist es angeraten, sich der Kompetenzen 
von Marketing- oder Werbeexperten und technischen Fachleuten zu bedienen, wenn sie im 
Betrieb vorhanden sind oder Personen anzusprechen, die aus anderen Zusammenhängen Er-
fahrung damit haben und im oder vom Betrieb beauftragt werden können. 

In der Öffentlichkeitsarbeit zur betrieblichen Suchtprävention geht es zum einen darum die Er-
folge sichtbar zu machen. Es sollte z.B. darauf geachtet werden, dass die Ressourcen stärken-
den Effekte der betrieblichen Suchtprävention stärker herausgestellt werden. Was stärkt Ge-
sundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit? Welche Unterstützung bekommen die Beschäftigten 
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im Betrieb, um Belastungen entgegen zu wirken oder besser bewältigen zu können? Welche 
Informationen und Hilfen gibt es zur Veränderung eines riskanten Suchtmittelgebrauchs? Posi-
tive Erfahrungen mit den Angeboten der Suchtprävention, die Beschäftigte, Führungskräfte, 
Teams oder die Organisation gemacht haben, können modellhaft präsentiert werden. Der Zu-
sammenhang zu den Angeboten der Gesundheitsförderung und die Zusammenarbeit im Be-
reich des betrieblichen Gesundheitsmanagements können herausgestellt werden. 

 
Standard 

 

 Es sollte eine Ermittlung des „Kundenbedarfs“ erfolgen, um gezielte Angebote in der be-
trieblichen Suchtprävention machen zu können. Als Orientierung können dabei folgende 
Fragen dienen: 
 Wer ist Kunde für die Dienstleistungen der Suchtprävention und Suchthilfe? 
 Wie kann man die verschiedenen Zielgruppen erreichen? 
 Welche Dienstleistungen, welche Unterstützung erwarten sie? 
 Wie wird das Angebot der Einrichtung  von den Kundengruppen wahrgenommen? 
 Wie wird es angenommen? 
 Was wissen wir darüber, wie zufrieden die Kunden mit dem Angebot der Einrichtung 

sind? 
 Auf der Basis der Ermittlung des Kundenbedarfs sollten die Angebote und Dienstleistungen 

der betrieblichen Suchtprävention professionell sichtbar gemacht werden. Wenn möglich 
sollten sich die Akteure der betrieblichen Suchtprävention hierfür der Unterstützung durch 
Fachleute und/oder erfahrener Personen aus dem Umfeld bedienen. 

 Die Angebote der Suchtprävention und -hilfe sollten regelmäßig betriebsöffentlich darge-
stellt und in den relevanten Gremien professionell präsentiert werden. Die Präsentation soll-
te zeitgemäß und attraktiv sein. 

 

 
Begründungs- 

zusammenhang 
Ein gezieltes Marketing sowie eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit unterstreichen die Be-
deutung der betrieblichen Aktivitäten in der vorbeugenden Arbeit und Beratung. Sie gehört zu 
den Aufgaben des Steuerungsgremiums und der internen Einrichtung für Suchtprävention und 
Suchthilfe. 

Marketing hilft dabei, sich mit den angebotenen Dienstleistungen auf die Bedarfe und Erwartun-
gen der internen Kunden und anderer Interessengruppen auszurichten, Ziele dafür festzulegen, 
diese mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen und schließlich eine Erfolgskontrolle vorzu-
nehmen. Besonders der Bedarf der Führungskräfte an Unterstützung sollte im Rahmen des 
Suchtpräventionsprogramms, z.B. in kurzen Interviews, sorgsam erhoben werden. 

Schon immer war es wichtig, dass das betriebliche Suchtpräventionsprogramm innerbetrieblich 
beworben wurde. Insbesondere die interne Einrichtung muss ihre Angebote zur Suchtpräventi-
on und Suchthilfe im gesamten Betrieb bekannt machen. Dies geschieht häufig über schriftliche 
Informationen und persönliche Auftritte vor Betriebsversammlungen sowie in Gremien oder 
Abteilungen. Aber auch größere Informationsveranstaltungen wie Gesundheits- oder Aktionsta-
ge sind hierfür zu nutzen. Anregungen für kreative und hintersinnige Präsentationen finden sich 
u.a. in den verschiedenen Alkohol- und Drogen-Präventionskampagnen. 

 

Eine immer stärkere Bedeutung bekommt die Präsenz des Programms und der Einrichtung im 
Intra- oder Internet. Hierüber können den Beschäftigten auch nützliche Informationen zu den 
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häufig gestellten Fragen zur Prävention von riskantem Konsum und Verhalten oder zu den in-
ternen und externen Beratungsangeboten bei Suchtgefährdung bereitgestellt werden. 

Im machen Betrieben muss die Öffentlichkeitsarbeit auch noch immer einen Beitrag zur Entta-
buisierung des Themas riskanter Konsum und Suchtgefährdung leisten und die Akzeptanz für 
Hilfeangebote erhöhen sowie den Vorteil präventiver Maßnahmen vermitteln.  

 
Arbeitsschritte 

 Erhebung des Bedarfs an Angeboten und Maßnahmen zur betrieblichen Suchtprävention 
und Suchthilfe durch das Steuerungsgremium und/oder die interne Einrichtung, z.B. in In-
terviews mit Führungskräften, Interessenvertretungen. Die Ergebnisse fließen in die Zielset-
zung, Angebots- und Maßnahmenplanung für die Suchtarbeit ein. 

 Abstimmung eines Konzepts für die Öffentlichkeitsarbeit zum betrieblichen Suchtpräventi-
onsprogramm und zu den Angeboten der internen Einrichtung bzw. der externen Beratung 
• Inter- bzw. Intranetauftritt 
• Präsentation auf Veranstaltungen, in Abteilungen und Gremien 
• Bereitstellung von Informationsmaterialien 

 Inhaltliche Ausformulierung der Informationen 
 Klärung der Ressourcen für fachliche Unterstützung für die technische Umsetzung 
 Organisation von Informationsveranstaltungen und Aktionstage ggf. in Zusammenarbeit mit 

anderen Einrichtungen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 
 

 
Literatur und Materialien 

 
Speldrich, M. (2003) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit in der betrieblichen Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung. Arbeitsgruppe auf der 8. Arbeitstagung "Betriebliche Suchtprävention und Ge-
sundheitsförderung in Hochschulen und Universitätskliniken" am 11. September 2003 in Würzburg 

 

5.4  Qualitätsentwicklung, Evaluation und Berichtslegung 
in der betrieblichen Suchtprävention 

Evaluation und Qualitätssicherung des Suchtpräventionsprogramms ist ein nicht unbedeutender 
Teil Der Aufgaben des Steuerungsgremiums und der internen Einrichtung. Wie für andere Ar-
beitsfelder sozialer Dienstleistungen sollten sie auch im Betrieb als professioneller Standard 
gelten. Die Überprüfung der Ausrichtung und Wirksamkeit suchtpräventiver Angebote und die 
Dokumentation der Aktivitäten der Beteiligten gewinnt unter den Aspekten Akzeptanz und Mit-
telbereitstellung an Bedeutung. 

Qualitätssicherung beinhaltet dabei hauptsächlich die drei folgenden Aufgaben:  

1. Festlegung der Kriterien und Indikatoren, die für die Qualität des betrieblichen Suchtpräventi-
onsprogramms unter Berücksichtigung der betriebsspezifischen Eigenheiten stehen.  

2. Auswahl bzw. Erstellung der Instrumente mit denen diese Kriterien bzw. Indikatoren erfasst 
und überprüft werden können (Evaluation und Controlling).  

3. Weiterentwicklung der Dienstleistungen auf der Basis der Evaluationsergebnisse im Hinblick 
auf die Zielsetzungen bzw. Aktualisierung der Ziele.  

Indem diese Schritte in zyklischen (jährlich/zweijährlich) wiederholt werden, kann es zu einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess kommen. 
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Der Prozess der Qualitätssicherung, der Evaluation und Berichtslegung, sollte nicht lediglich als 
eine lästige Pflicht angesehen werden. Er dient zwar auch der Legitimation des Suchtpräventi-
onsprogramms und der darin eingeflossenen Ressourcen gegenüber den betrieblichen Ent-
scheidern, aber er regt auch die notwendige Reflexion des eigenen Handelns im Hinblick auf 
die gestellten Ziele an. Es dient damit auch der eigenen Orientierung und ist Basis dafür, sich 
mit eigenen Ansprüchen und den Rollenerwartungen anderer auseinanderzusetzen. 

Das Modell der Selbstevaluation entlang der für das betriebliche Programm gesetzten Ziele und 
Qualitätsstandards gibt den Akteuren einen maximalen Spielraum. Die dafür eingesetzten Ver-
fahren schaffen Transparenz, die für die Weiterentwicklung des Angebots und für den Fortbe-
stand der internen Suchtprävention und Suchthilfe ein entscheidender Faktor sind (Abb. 14). 
Die Evaluation kann von einer Einzelperson, einer Arbeitsgruppe oder als Workshop mit allen 
Beteiligten gemeinsam durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden dem Steuerungsgremium 
oder -wo ein solches nicht existiert - der Leitung bzw. den Betriebsparteien vorgelegt. 

 
Standard 

 

 Qualitätssicherung im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sollte einen 
zentralen Stellenwert im betrieblichen Suchtpräventionsprogramm haben. Rahmenbedin-
gungen für die Evaluation, z.B. Umfang, Indikatoren, zeitlicher Turnus, verantwortliche Per-
sonen sollten vom Steuerungsgremium konkret festgelegt werden 

 Die Evaluation sollte im Rahmen einer Selbstevaluation im Hinblick auf die vom Steue-
rungsgremium abgestimmten Ziele erfolgen. 

 Im Sinne eines Mindeststandards der Qualitätssicherung sollten im Verfahren der Selbst-
evaluation von dem Steuerungsgremium und/oder der internen Einrichtung für Suchtprä-
vention und Suchthilfe bzw. externen Dienstleistern (jährliche) Berichte erstellt werden. Der 
Arbeitsbericht kann je nach Struktur der Einrichtung enthalten: 

 • Ziele der betrieblichen Suchtprävention und Suchhilfe für den Berichtszeitraum 

 • Auftrag der internen Einrichtung für Suchtprävention oder des externen Anbieters 

 • Beratungsarbeit 
  - Art und Anzahl der Beratungsfelder 
  - Art und Anzahl der innerbetrieblichen Kontakte 
  - Auswertung der  Schwerpunktthemen der Beratung und der Wirksamkeit 

 • Vorbeugende Aktivitäten 
  - Informationstätigkeit, Präventionsarbeit, eingesetzte Materialien 
  - Art und Anzahl Informations- und Schulungsveranstaltungen 
  - Aktionen 
  - Auswertung der Akzeptanz und Wirkungen der vorbeugenden Aktivitäten 

 • Beteiligung in Netzwerken 

 • Qualifizierung / Weiterbildung / Supervision der haupt- und nebenamtlichen Beratung 

 • Aktivitäten zur Qualitätsentwicklung des Programms  
  - Erhebungen zur Nutzung und Wirkung der Angebote durch die Kunden  
    (z.B. Fragebögen / Interviews) 
  - Bewertung der eigenen Tätigkeit im Hinblick auf die Ziele 

 • Auswertung und Aufzeigen des Weiterentwicklungsbedarfs 

 

  Für einen professionellen Standard der Qualitätsentwicklung sollten in der Evaluation dar-
über hinaus qualitative Aussagen gemacht werden u.a. zu 
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• den Standards der Dienstleistung und Angebote, 
• den Ansatz in der Beratung bzw. das Beratungskonzept, 
• den Ergebnissen, die in der Suchtprävention und Suchthilfe im Zeitraum erreicht wurden, 
• dem Grad der Zielerreichung, dem Verhältnis von Aufwand und erreichtem Ergebnis, 
• der Einschätzung der Stärken und Schwächen des Suchtpräventionsprogramms, 
• der Kooperation mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem BEM-Team, der Gesund-
heitsförderung, der Personal- und Organisationsentwicklung, den Interessenvertretungen, 
• dem Beitrag, den die Suchtprävention und Suchthilfe zum Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement leistet, 
• den Ansatzpunkten für die Weiterentwicklung des Programms und 
• den dafür notwendigen Ressourcen. 

 Dokumentation und Evaluation sollten dem Umfang und den Aufgaben der Einrichtung zur 
betrieblichen Suchtprävention angemessen und wirtschaftlich plausibel sein. 

 Die Ergebnisse der Evaluation sollten im Sinne eines kontinuierlichen Qualitätsverbesse-
rungsprozesses neue Ziele und Maßnahmen der betrieblichen Suchtprävention und Sucht-
hilfe einfließen. Aufgabe des Arbeitskreises / Steuerungsgremiums ist es, die entsprechen-
den Entscheidungen zu treffen zur 
• Weiterentwicklung der Präventions- und Hilfekonzepte und die Einbindung in das BGM 
• Aktualisierung des Suchtpräventionsprogramms, ggf. auch der BV/DV 
• Festlegung der Ziele für den nächsten Zeitraum und die dafür erforderlichen Schritte und 
Ressourcen.  

 

Begründungs- 
zusammenhang 

Evaluation, Qualitätssicherung und Controlling sind in der betrieblichen Praxis eingeführte In-
strumente für den Prozess der Steuerung und Entwicklung von Organisationen. Die betriebli-
chen Akteure sollten deshalb ihre Arbeit und das Suchtpräventionsprogramm evaluieren. Die 
eigene Arbeit transparent zu machen und immer wieder auf ihre Wirkung zu überprüfen, Stär-
ken und Schwächen wahrzunehmen und für die Weiterarbeit zu berücksichtigen, gehört zu ei-
nem professionellen Grundstandard in allen - insbesondere auch in sozialen und gesundheits-
bezogenen - Handlungsfeldern. 

Evaluation und Berichtslegung ist für die Beteiligten zunächst eine zusätzliche Arbeit. Die Erhe-
bung, die Reflexion der Ergebnisse und der Bericht können aber als wertvolle Arbeitsgrundlage 
betrachtet werden. Das Vorgehen ermöglicht es, den Fortgang der Arbeit zu dokumentieren, die 
Ziele der Suchtprävention anzupassen oder zu präzisieren, sich aber auch z.B. von lieb gewon-
nen Dingen, die mit viel Aufwand nur wenig Effekt erbringen, rechtzeitig zu verabschieden und 
die dafür aufgebrachte Energie an anderer Stelle zielführender einzusetzen. 

Als Vorgehensweise wird das Konzept der Selbstevaluation empfohlen, dass in vergleichbaren 
Arbeitsfeldern häufig Anwendung findet. Selbstevaluation bietet den Beteiligten auf der Basis 
der im Betrieb vereinbarten Qualitätsstandards einen maximalen Spielraum bei der Festlegung 
von Schwerpunkten der Evaluation (Umfang, Methode, Instrumente, Dokumentation) und sowie 
von Ausrichtung und Inhalten der Berichterstattung.  

Einige grundlegenden Aspekte sollten bei der Evaluation der betrieblichen Suchtprävention und 
Suchthilfe jedoch beachtet werden: 

 Bei der Dokumentation der Beratungsarbeit sind die Grundsätze des Persönlichkeits- und 
Datenschutzes zu beachten; die Anonymität muss gewährleistet sein. 

 Der ‚Output’ der Beratungsarbeit (z.B. Anzahl Beratungsfälle, Erfolgsquote), kann zwar - 
soweit dokumentierbar - ein Indikator für die Ergebnisqualität sein. Mindestens so be-
deutsam, wenn nicht wichtiger ist die - meist nicht objektivierbare - Leistung im Bera-
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tungsprozess selbst, die sich in der so genannten Prozessqualität, also in Beratungsqua-
lität (z.B. Angebot wird als soziale Unterstützung, als Impuls zur Verhaltensänderung und 
zum Ressourcenaufbau erlebt) niederschlägt. 

 Die Vielgestaltigkeit der Dienstleistungen im Arbeitsfeld betrieblicher Suchtprävention und 
–hilfe erfordert z.B. unterschiedliches methodisches Vorgehen mit stark variierenden zeit-
lichen Anteilen. Auch der Schwierigkeitsgrad, die Beratungsintensität sowie die Belastung 
für die haupt- oder nebenamtlichen bzw. externen Kräfte sollten berücksichtigt werden. 
Exemplarische Beschreibungen der Tätigkeiten mit erforderlichen Zeitbudgets sagen 
häufig mehr aus, als reine Zahlenangaben. 

 Die Breite der möglichen Evaluationsmethoden erfordert eine Auswahl für den betriebli-
chen Einsatz geeigneter Erhebungsinstrumente. Dokumentationsverfahren im laufenden 
Prozess sollten auf das Nötigste beschränkt sein (‚Mut zur Lücke!’). Es sollte das doku-
mentiert und evaluiert werden, was eine aussagekräftige Rückmeldung ergibt. 

 Ziel der Berichterstattung sollte u.a. sein, dem Steuerungsgremium bzw. der Leitung zu 
verdeutlichen, welche strukturellen Anforderungen erfüllt sein müssen, um so präventiv 
und beratend tätig sein zu können, wie es ein professioneller Standard für dieses Hand-
lungsfeld erfordert. 

 
Arbeitsschritte 

 Festlegung der Ziele und des Rahmens für die Evaluation und Berichtslegung im Arbeits-
kreis / Steuerungsgremium.  

 Definition von quantitativen und qualitativen Indikatoren zur Überprüfung des Grads der 
Zielerreichung in der Suchtprävention und Suchthilfe im zurückliegenden Zeitraum.  

 Erhebung der 
• Daten zur Arbeit des Steuerungsgremiums 
• Daten zur internen und/oder externen Beratungsarbeit; 
• Daten zur vorbeugenden Arbeit, u.a. Informationsveranstaltungen/Schulungen; 
• Daten zu Kooperationen und Netzwerkarbeit; 

• Daten zu Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 

 Auswertung der Ergebnisse der Evaluation. Die Daten sollten einmal jährlich ausgewertet 
werden. 

 Abstimmung des Weiterentwicklungs- und Aktualisierungsbedarfs für das betriebliche 
Suchtpräventionsprogramm. 

 Festlegung der Ziele für den kommenden Berichtszeitraum und Beauftragung mit der Um-
setzung. 

 
Literatur und Materialien 

 
Kliche, Thomas (2006) Qualitätssichernde Maßnahmen für die Suchtprävention – Konzeption, Instrumente 
und Anwendungserfahrungen am Beispiel QS-Prävention. Vortrag auf der NLS-Jahrestagung „Effektivität 
und Qualität von Suchtprävention“, Wirksamkeitsnachweis und Qualitätssicherung als Zukunftsaufgaben, 
am 13.07.2006 in Hannover. www.nls-online.de/downloads/d-loads.html 
Schumann, G. (2005) Handbuch zu Qualitätsstandards in der betrieblichen Suchtprävention. Oldenburg 
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Anlage 1 
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Anlage 1 

 

 Beispiel einer Betriebsvereinbarung 
 

die sich an die DHS-Qualitätsstandards für die betriebliche Suchtprävention und 
Suchthilfe (2011) anlehnt. 

 

Zwischen der 

Firma 

- vertreten durch die Geschäftsführung - 

und dem 

Betriebsrat 

wird gemäß § 87 Abs. 1 Ziffer 1 und 7 Betriebsverfassungsgesetz eine 

Betriebsvereinbarung zur Vorbeugung von riskantem Konsum  
und zum Umgang mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz 

vereinbart. 

 

Präambel 

Suchtprävention und Suchthilfe werden als Teil des Gesundheitsmanagements der GmbH 
zur Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes (Pflichten des Arbeitsgebers und der Beschäftig-
ten) sowie als Beitrag zur Gesundheitsförderung verstanden. 

Durch riskanten Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz 
können Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter/innen erheblich beeinträchtig werden. Die 
Vorbeugung von Gefährdungen und die sachgerechte Hilfe zur konstruktiven Lösung von 
Suchtproblemen sind zentrale Ziele dieser Vereinbarung. 

Die frühzeitige und konsequente Intervention bei Auffälligkeiten gehört zu den wirksamsten 
Maßnahmen der Vorbeugung von Suchtproblemen am Arbeitsplatz. Mit zunehmender Dauer 
des riskanten und gefährdenden Konsums und Verhaltens zeigen sich negative Auswirkun-
gen in allen Lebensbereichen. Bei Suchtgefährdung und -erkrankung werden die Beschäftig-
ten unterstützt fachkundige Beratung und Behandlung aufzunehmen. 

Grundsätzlich sind bei Anzeichen von riskantem Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem 
Verhalten im kollegialen Umfeld alle Beschäftigten auf jeder Hierarchiestufe aufgerufen, die 
von wahrgenommenen Auffälligkeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten anzusprechen und 
frühzeitig auf die Möglichkeiten interner oder externer Unterstützung hinzuweisen. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Geschäftsführung und Betriebsrat sind sich einig, dass die Verfahren und Angebote dieser 
Betriebsvereinbarung für alle Beschäftigten der GmbH entsprechend Anwendung finden.  

 

§ 2 Ziel der Betriebsvereinbarung 

Ziel ist es, 
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• Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu fördern, zu erhalten oder wieder-
herzustellen, 

• durch Information und Aufklärung riskanten Suchtmittelkonsum und Suchtgefährdung zu 
vermeiden, 

• die Arbeitssicherheit zu erhöhen und den Arbeitsschutz zu erweitern, 

• Personalverantwortlichen Handlungsleitlinien zur Prävention und Intervention an die Hand 
zu geben, 

 bei Suchtproblemen frühzeitig Hilfe anzubieten und Suchtgefährdete im Gesundungspro-
zess zu unterstützen und die Verantwortungsstruktur hierfür festzulegen, 

• allen Beschäftigten ein transparentes Vorgehen bei Auffälligkeiten und ein verbindliches 
Hilfeangebot zu gewährleisten,  

•  den Einsatz interner Beratungskräfte und/oder kollegialer Ansprechpartner für Suchtfra-
gen zu regeln und die Vernetzung von internen und externen Hilfeangeboten zu fördern. 

 

§ 3 Steuerung des Suchtpräventionsprogramms  

(1) Für die Umsetzung dieser BV und die Weiterentwicklung des Suchtpräventions- und -
hilfeprogramms wird ein Steuerkreis Suchtprävention/Gesundheit eingerichtet. Er setzt 
sich wie folgt zusammen: 

 • ein/e Vertreter/in der Geschäftsführung bzw. der Personalleitung, 
• ein Mitglied des Betriebsrats, 
• die zentrale Ansprechperson für Suchtfragen sowie eine nebenamtliche Ansprechper-
son, 
• weitere interne Fachkräfte bzw. Interessenvertretungen (nach Betriebstruktur), 
• externe Experten/Expertinnen (bei Bedarf). 

 Er tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Kalenderjahr. 

(2) Der Steuerkreis hat die Aufgabe, das Suchtprogramm auf der Basis dieser BV umzuset-
zen, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Er stimmt die Ziele des Suchtpräventions-
programms ab, richtet die interne Einrichtung für Suchtfragen ein, erstellt die Aufgaben-
beschreibung für die darin tätigen Ansprechperson(en), und beschließt die Rahmenbe-
dingungen für ihre Arbeit einschließlich des Budgets. Der Steuerkreis erstellt einen jähr-
lichen Bericht.  

(3) Die Mitglieder des Steuerkreises qualifizieren sich für die Aufgaben zur Umsetzung die-
ser BV. 

 

§ 4  Zuständigkeit und Qualifizierung der Personalverantwortlichen 

(1) Personalverantwortlichen, insbesondere Vorgesetzten, kommt eine zentrale Rolle im 
Suchtpräventionsprogramm zu. Sie tragen sowohl die Verantwortung für den Arbeits-
schutz, als auch für eine sachgerechte Intervention bei sucht(mittel)bedingten Auffällig-
keiten. Sie unterstützen auffällig gewordene Beschäftigte auf dem Weg zur Veränderung 
bei der Übernahme von Eigenverantwortung sowie der Annahme fachgerechter Hilfe. 
Die internen Ansprechpersonen können sie dabei beraten. 

(2) Die Interventionen bei Auffälligkeiten auf der Basis dieser BV obliegen den Vorgesetzten. 
Sie führen nach vorheriger Beratung mit der Ansprechperson für Suchtfragen die Ge-
spräche entsprechend der BV. Ab der zweiten Stufe des Stufenplans beziehen sie die 
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Personalabteilung und den Betriebsrat - bei Schwerbehinderten auch die Schwerbehin-
dertenvertretung - mit ein.  

(3) Sachgerechtes Handeln bei Auffälligkeiten und lösungsorientierte Interventionen bei psy-
chosozialen Problemen von Beschäftigten sind eine anspruchsvolle Führungsaufgabe. 
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden den Personalverantwortlichen verbindliche 
Seminare angeboten. Sie erhalten für diese Aufgabe außerdem Unterstützung durch Be-
ratung und Coaching.  

(4) Bei Wiederaufnahme der Arbeit nach einer Therapie sind die Vorgesetzten in Zusam-
menarbeit mit der internen Ansprechperson für die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz 
zuständig. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 84 (2) SGB IX wird das Vorgehen 
mit dem Eingliederungsteam abgestimmt. 

 

§ 5 Information und Aufklärung 

(1) Alle Beschäftigten werden über die Wirkungen von Suchtmitteln und die gesundheitlichen 
und sozialen Folgen riskanten oder gefährdenden Konsums sowie suchtbedingten Ver-
haltens informiert.  

(2) Für Auszubildende werden speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Präventionsmaß-
nahmen angeboten. Ergänzend können auch für weitere Mitarbeitergruppen spezifische 
Angebote vorgesehen werden. 

 

§ 6 Verantwortlicher Umgang mit Alkohol und anderen berauschenden Mitteln 

(1) Aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes ist für die Arbeit nicht 
geeignet, wer unter Einwirkung von Alkohol, illegalen Drogen und anderen berauschen-
den Mitteln steht. Bei der Einnahme von Medikamenten sind die entsprechenden Hin-
weise auf Einschränkungen, die für die Arbeit und die Teilnahme am Straßenverkehr be-
deutsam sind, zu beachten. 

(2) Über Ausnahmen von der Regelung für Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit oder 
bei bestimmten betrieblichen Anlässen entscheidet die Leitung. Diese Ausnahmege-
nehmigung ist ausnahmslos auf den jeweiligen Anlass zu beschränken und schriftlich zu 
erteilen. 

(3) Alle Beschäftigten – insbesondere Führungskräfte – sind verpflichtet, auf die Einhaltung 
der vorstehenden Bestimmungen zu achten. 

 

§ 7 Beseitigung von Ursachen für riskanten Suchtmittelkonsum 

Ursache für einen riskanten Suchtmittelkonsum können u.a. besondere Belastungen in be-
stimmten Arbeitssituationen oder Fehlbeanspruchungen sein. In Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsmanagement bzw. dem Arbeits- und Gesundheitsschutz werden gesundheitli-
che Gefährdungen durch die Arbeit geprüft und geeignete Maßnahmen ergriffen, um sie 
möglichst zu beseitigen. Zugleich wird geprüft, ob Beschäftigte durch spezifische Angebote 
der Gesundheitsförderung ihre Möglichkeiten zur Belastungsbewältigung erweitern können. 

 

§ 8 Gefährdung der Arbeitssicherheit 

 (1) Sind Beschäftigte durch Alkohol, illegale Drogen, Medikamente oder andere berau-
schende oder Wahrnehmung verändernde Mittel nicht in der Lage, die ihnen übertrage-
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nen Arbeiten ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, dürfen sie nach § 7 BGV A 
1 nicht beschäftigt werden. 

(2) Folgendes Verfahren wird bei akuter Beeinträchtigung sicheren Arbeitens vereinbart: 

a) Besteht aufgrund äußerer Anzeichen der Eindruck, dass ein/e Mitarbeiter/in unter Ein-
fluss von berauschenden Mitteln steht, ist der/die Vorgesetzte aufgefordert einzugreifen. 
Auch Hinweisen aus dem Kreis der Beschäftigten ist mit der gebotenen Sorgfalt nachzu-
gehen. 

b) Die Entscheidung, die/den betreffende/n Mitarbeiter/in vom Arbeitsplatz zu entfernen, 
orientiert sich an den konkreten Auffälligkeiten im Auftreten und Verhalten. Ein Test ist 
hierfür nicht erforderlich. 

c) Der/die Vorgesetzte zieht eine weitere Person als Beweishilfe hinzu und informiert 
möglichst unverzüglich den Betriebsrat. 

d) Entscheidungen die betroffene Person vom Arbeitsplatz zu entfernen orientieren sich 
an den Beobachtungen des Verhaltens der betroffenen Person. Eine nachvollziehbare 
Einschätzung der Vorgesetzten über die Arbeitsfähigkeit des/der Beschäftigten wird vor-
ausgesetzt. Die Durchführung eines Tests ist hierfür nicht erforderlich. 

e) Der/die Vorgesetzte hat die betroffene Person jedoch auf die Möglichkeit hinzuwei-
sen, dass sie sich zum Gegenbeweis einem Test auf Suchtmittelkonsum unterziehen 
oder bei Medikamenteneinnahme die Eignung für die Tätigkeit (betriebs-)ärztlich bestäti-
gen lassen kann. Der Gegenbeweis ist unmittelbar, längstens innerhalb von zwei Stun-
den nach Ansprache anzutreten. Die Ergebnisse des Tests werden schriftlich vorgelegt. 

f) Bestehen die Auffälligkeiten und die Gefährdung für sich oder andere fort, so darf die 
betroffene Person auch bei negativem Testergebnis nicht wieder eingesetzt werden. In 
diesem Fall dürfen ihr daraus keine Nachteile entstehen. 

g) Wird die betroffene Person nach Hause entlassen, ist der Vorgesetzte verpflichtet, für 
einen sicheren Heimweg - ggf. durch einen begleiteten Heimtransport bis zur Wohnungs-
tür - zu sorgen.  

h) Ist die betroffene Person durch eigenes Verschulden an ihrer Arbeitsleistung verhin-
dert, besteht für die ausgefallene Arbeitszeit kein Anspruch auf Entgelt. Die Kosten für 
den Heimtransport hat sie in diesem Fall selbst zu tragen. 

i) Eine Beeinträchtigung der Arbeitssicherheit kann auch durch suchtbedingtes Verhalten 
verursacht sein (z.B. Übermüdung bei Medienabhängigkeit). Hierbei ist das Verfahren 
nach Ziffer 2 entsprechend anzuwenden. 

 (4) Konnte ein/e Mitarbeiter/in durch eigenes Verschulden ihre Arbeit aus Gründender Si-
cherheit nicht antreten bzw. fortsetzen, führt der/die Vorgesetzte zeitnah das erste Stu-
fengespräch nach dem Stufenplan (siehe Interventionsleitfäden im Anhang zu dieser 
Broschüre). Die Durchführung dieses Gesprächs gehört zu den Pflichten des Vorgesetz-
ten. 

 

§ 9 Ansprache von Auffälligkeiten - frühzeitige Intervention 

Im Rahmen gesundheitsorientierter Führung sind Auffälligkeiten am Arbeitsplatz möglichst 
frühzeitig anzusprechen, um der Verfestigung von Problemsituationen und riskanten Bewäl-
tigungsmustern durch Suchtmittel- und Medikamentengebrauch sowie suchtbedingtem Ver-
halten vorzubeugen. (Siehe Interventionsleitfaden im Anhang dieser Broschüre) 
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(1)  Fürsorgegespräch 
Bei Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten von Beschäftigten, die in Verbin-
dung mit gesundheitlichen oder sozialen Problemen der Person gesehen werden, führt 
der/die Vorgesetzte ein Fürsorgegespräch. Es werden darin die wahrgenommenen Ver-
änderungen angesprochen und es wird soziale Unterstützung angeboten, damit die aku-
ten Probleme überwunden und weitere Auffälligkeiten vermieden werden können.  

(2)  Klärungsgespräch 
Bei wiederholter Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten, die nicht oder nicht 
eindeutig im Zusammenhang zu einem Suchtmittelkonsum oder Suchtverhalten gesehen 
werden, führt der/die Vorgesetzte ein Klärungsgespräch. Steht das beanstandete Verhal-
ten in Verbindung mit gesundheitlichen oder sozialen Problemen, gibt der/die Vorgesetz-
te Hinweise auf das interne Unterstützungssystem mit seinen Hilfeangeboten.  
Durch Aufzeigen, welches Verhalten zukünftig konkret erwartetet wird, lässt sich weite-
ren Fehlentwicklungen entgegen steuern. Die Ergebnisse des Gesprächs werden schrift-
lich festgehalten und der betroffenen Person ausgehändigt. Ein Rückmeldegespräch 
wird in etwa sechs bis acht Wochen festgelegt. 

(3)  Bestehen die Auffälligkeiten fort, ohne dass ein Zusammenhang zu einem Suchtmittel-
gebrauch oder suchbedingtem Verhalten erkennbar ist, entscheidet der/die Vorgesetzte 
im Zusammenwirken mit der internen Beratung bzw. Ansprechperson und der Personal-
abteilung sowie ggf. weiteren Fachkräften über die nächsten Schritte. 

 (4) Sofern die Voraussetzungen des § 84 (2) SGB IX vorliegen, ist im Gespräch das Verfah-
ren zum betrieblichen Eingliederungsmanagement anzubieten. Hierzu ist der Kontakt 
zum Eingliederungsteam herzustellen. 

 

§ 10 Ansprache von Auffälligkeiten in Verbindung mit Suchtmittelgebrauch  
oder bei suchtbedingtem Verhalten - Einstieg in den Stufenplan 

Der Einstieg in den Stufenplan erfolgt immer dann, wenn die Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten mit Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten einhergeht oder dadurch 
Störungen am Arbeitsplatz entstehen. Beim Stufenplan handelt es sich um eine systemati-
sche Folge von lösungsorientierten Interventionsgesprächen mit dem Ziel, bei dem/der  auf-
fällig gewordenen Mitarbeiter/n eine eigenverantwortliche Verhaltensänderung anzustoßen 
und die Bereitschaft zu verstärken, sich gegenüber Unterstützungsangeboten zu öffnen.  

Im oben genannten Fällen ist nach dem Stufenplan aus dem Interventionsleitfaden, der der 
BV beigefügt wird, zu verfahren (siehe Anhang 2 und 3 dieser Broschüre). Der/die unmittel-
bare Vorgesetzte ist verpflichtet, den formellen Weg einzuleiten: 

(1)  Stehen die Auffälligkeiten am Arbeitsplatz oder die Vernachlässigung arbeitsvertraglicher 
Pflichten eine /einer Beschäftigten im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Suchtmit-
teln und Medikamenten oder suchtbedingtem Verhalten, so führt der/die verantwortliche 
Vorgesetzte mit ihm/ihr das 1. Stufengespräch. Sie/er leitet bei fortgesetzten Auffälligkei-
ten auch die weiteren Gespräche nach dem Stufenplan ein. 

 (2) Den Personalverantwortlichen wird für die Vorbereitung und Durchführung von Interven-
tionsgesprächen eine Handlungsanleitung zur Verfügung gestellt. Vor jedem Interventi-
onsgespräch sollten sie sich mit einer der internen Ansprechpersonen in Verbindung 
setzen, um sich über die fallbezogen einzubringenden Hilfeangebote zu beraten.  

(3) Die weiteren Stufengespräche werden vom jeweils beteiligten Personenkreis ohne die 
betroffene Person vorbereitet. Die interne Ansprechperson kann dazu hinzugezogen 
werden. Es wird insbesondere abgestimmt, wie die Auffälligkeiten zu bewerten sind, 
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welche Konsequenzen gezogen, welche Hilfeangebote und weiteren Auflagen gemacht 
und welche Sanktionen ggf. ausgesprochen werden sollen. Es wird außerdem die Rol-
lenverteilung für die Gesprächsführung festgelegt.  

(4) Als Unterstützungsangebote werden der betroffenen Person zunächst empfohlen, sich 
durch die internen Ansprechpartner für Suchtfragen über Beratungsangebote informieren 
zu lassen. Im Weiteren erfolgt die Aufforderung, sich intern oder extern beraten zu las-
sen.  
Die Aufforderung im Stufenplan, sich in Beratung und Behandlung zu begeben, weil eine 
Suchtgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, ist ausschließlich ein Hilfeangebot. 
Dem betroffenen Mitarbeiter steht es frei, dieses anzunehmen.  

(5) Bei Vorliegen der arbeitsrechtlichen Voraussetzungen sind in den fortgeschrittenen Stu-
fen des Stufenplans als Reaktion auf die Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten Er-
mahnungen und/oder Abmahnungen vorgesehen. Damit diese konstruktiv wirken kön-
nen, sind sie jeweils mit einem konkreten Hilfeangebot zu verbinden. Der/die Mitarbei-
ter/in wird erneut nachdrücklich aufgefordert, sich in Beratung und/oder Therapie zu be-
geben. Dafür wird ihm/ihr Unterstützung zugesichert.  

(6)  Räumt der/die angesprochene Mitarbeiter/in in oder nach einem solchen Stufengespräch 
ein Suchtproblem ein, so ändert dies zunächst nichts an den Voraussetzungen für die 
Ermahnung oder Abmahnung, da im Betrieb nicht festgestellt werden kann, ob eine 
Suchtgefährdung oder Abhängigkeitserkrankung vorliegt. Er/sie erhält nun auch schrift-
lich eine Aufforderung, sich angesichts des eingeräumten Suchtproblems umgehend in 
Beratung und Behandlung zu begeben. Zugleich wird noch einmal festgestellt, dass es 
sich bei den beanstandeten Auffälligkeiten um Pflichtverletzungen handelt, die, wenn sie 
fortgesetzt auftreten das Arbeitsverhältnis gefährden können. 

 

§ 11 Präventives Eingliederungsmanagement und Fallbegleitung 

(1) Im 2. Stufengespräch wird dem/der Beschäftigten ein betriebliches Eingliederungsmana-
gement als zusätzliche Hilfe angeboten - unabhängig davon, ob die Voraussetzungen 
nach § 84 (2) bereits vorliegen.  

(2) Für den Fall, dass der/die Beschäftigte die Möglichkeit annimmt, zieht das Eingliede-
rungsteam die interne  Beratung bzw. eine Ansprechperson hinzu, die sich für die Betei-
ligung am Verfahren des Eingliederungsmanagements qualifiziert hat. 

 (3) Zur Erhöhung der Verbindlichkeit des Hilfeangebots, spätestens ab der 3. Stufe des Stu-
fenplans wird eine kontinuierliche Fallbegleitung (Case Management) eingerichtet. Die 
Gesprächsführenden des 3. Stufengesprächs legen in Abstimmung mit der internen An-
sprechperson für Suchtfragen fest, wer im Einzelfall als "Fallmanager" infrage kommt.  
Dieser Fallmanager unterstützt den/die Beschäftigte/n mit dessen Einverständnis bei der 
Aufnahme der Beratung und begleitet sie/ihn während ambulanter und stationärer Be-
handlung, als auch bei der Wiedereingliederung und in der Stabilisierungsphase.  

 

§ 12 Wiedereingliederung 

(1)  Unmittelbar vor oder nach Abschluss einer Therapie führt der/die Vorgesetzte zusam-
men mit der internen Beratung bzw. der Fallmanager/in mit der betroffenen Person ein 
Gespräch, in dem es um die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Wiedereingliederung am 
Arbeitsplatz geht. Ein Vertreter des Betriebsrats oder eine andere Person des Vertrau-
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ens können am Gespräch teilnehmen. Gegebenenfalls sind für die Wiedereingliederung 
noch weitere Fachkräfte oder Mitglieder des Eingliederungsteams hinzuzuziehen. 

(2)  Über die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz hinaus kann ein Anspruch auf ein Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement nach § 84 (2) SGB IX  bestehen und/oder dieses von 
dem/der Beschäftigten gewünscht werden. 

(3) Der/die Vorgesetzte führt in den folgenden zwei Jahren mindestens halbjährlich Bilanz-
gespräche mit dem/der Mitarbeiter/in. 

(4)  Bewerben sich wegen Suchtproblemen entlassene Beschäftigte, die eine erfolgreich 
abgeschlossene Therapie erneut bei der GmbH, so wird die Bewerbung wohlwollend 
geprüft. Bei Neueinstellung sollte analog zum Wiedereingliederungsverfahren vorgegan-
gen werden. 

 

§ 13 Vorgehen bei erneutem Konsum nach einer Therapie 

 (1)  Kommt es nach einer Intervention im Rahmen des Stufenplans lediglich zu einer vorü-
bergehenden Änderung des Verhaltens des/der Beschäftigten und kommt es in der Fol-
ge erneut zur Vernachlässigung der arbeitsvertraglichen Pflichten, so wird der Stufen-
plan in der nächsten Stufe fortgesetzt. 

(2)  Treten nach einer erfolgreich abgeschlossenen Entwöhnungstherapie erneute Auffällig-
keiten bei dem betroffenen Mitarbeiter auf, so kommen unverzüglich diejenigen zusam-
men, die das letzte Stufenplangespräch geführt haben sowie der "Fallmanager" oder ei-
ne (andere) interne Ansprechperson und beraten unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalles über das weitere Vorgehen und darüber, welches Gespräch des Stufen-
plans ansteht. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein kurzzeitiges Wiederaufleben eines Suchtmittel-
konsums nach einer Entwöhnungstherapie oder sonstigen Hilfemaßnahmen im Verlauf 
des Genesungsprozesses bei Abhängigkeitserkrankungen nicht untypisch ist. Eine 
schnelle Unterbrechung des gefährdenden Verhaltens ist in diesen Fällen jedoch ange-
sagt, damit daraus kein Rückfall wird. 

 

§ 14 Interne Einrichtung für Suchtberatung - Ansprechpersonen für Suchtfragen 

(1) Es wird eine interne Suchtberatung eingerichtet. Die Beschäftigten haben das Recht, 
jederzeit Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Wahrnehmung einer Beratung kann 
während der Arbeitszeit erfolgen. 

(2) Die interne Suchtberatung am Standort X wird von der Sozialberatung übernommen. Die-
se nimmt die Aufgabe als zentrale Ansprechperson für Suchtfragen wahr. Daneben wer-
den in den Niederlassungen der GmbH weitere Ansprechpersonen nebenamtlich tätig. 

(3) Die internen Ansprechpersonen arbeiten auf der Grundlage dieser BV. Ihre Aufgaben 
umfassen  

a) die Prävention, vor allem die 
Information der Beschäftigten, Vorbeugung des riskanten Konsums, Bereitstellung 
von Medien und Materialien, Beteiligung an Aktions- und Gesundheitstagen, 

b) die Information, Beratung und Unterstützung der 
Mitarbeiter/innen und deren Angehörige, Vorgesetzten und anderen Personalverant-
wortlichen, Führungskräfte, betrieblichen Interessenvertretungen, 
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 c) die Beratung der Beschäftigten, die ihren Konsum und/oder Suchtverhalten verändern 
wollen, zu Angeboten der Konsumreduzierung, 

 d) die Erörterung der im Interventionsablauf anstehenden Schritte und die begleitenden 
Hilfeangebote des Betriebes mit den auffällig gewordenen Personen, 

e) die Zusammenarbeit in einem gut funktionierenden Unterstützungssystem mit 
internen Fachkräften aus dem Gesundheitsmanagement (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, 
Gesundheitsförderung) und aus dem Personalmanagement,  
externen Beratungsstellen und therapeutischen Einrichtungen in der Region, 

f) die Begleitung von suchtgefährdeten Beschäftigten in der Interventionsphase, während 
und nach ambulanter und/oder stationärer Therapie sowie in der Zeit der Wiederein-
gliederung und Stabilisierung, 

g) die Beteiligung an fachlichen Netzwerken zur betrieblichen Suchtprävention und Ge-
sundheitsförderung. 

(4) Die individuelle Beratung erfolgt fachlich weisungsfrei. Die betriebliche Unterstützung wird 
nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Therapeutische Maßnahmen und 
die Anfertigung von Sozialberichten für die Einleitung einer Therapie gehören nicht zu 
den Aufgaben der internen Suchtberatung. 

(5) Für alle im Rahmen des Suchtpräventionsprogramms tätig werdenden Ansprechperso-
nen gelten die folgenden Standards: 

a) Sie haben die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten, auch gegenüber 
dem Steuerkreis. 

b) Sie gewährleisten die Anforderungen des Datenschutzes für sensible Daten. Es wird 
sichergestellt, dass bei Telefonaten, die im Beratungszusammenhang geführt wer-
den, die Zielrufnummern nicht erfasst werden. 

c) Für Beratungen steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. 

(6) Die internen Ansprechpersonen halten ihr Wissen zum Suchtgeschehen und zu den Me-
thoden der Beratung auf dem aktuellen Stand. Sie nutzen die Möglichkeit zur fachbezo-
genen Qualifizierung, Fortbildung und Supervision und beteiligen sich an der Weiterent-
wicklung des Suchtpräventionsprogramms. 

(7) Die internen Ansprechpartner übernehmen keine Aufgaben, die in den Verantwortungs-
bereich der in § 4 genannten Funktionsträger fallen. Mitarbeitergespräche, das Ein-
schreiten bei Gefährdung der Arbeitssicherheit oder andere Formen der Wahrnehmung 
von Führungsverantwortung bleiben in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Vor-
gesetzten. 

 

§ 15 Hauptamtliche Suchtberatung 

(1) Die Sozialberatung organisiert neben ihren Aufgaben nach § 14 in Abstimmung mit dem 
Steuerkreis die Maßnahmen im Rahmen des Suchtpräventionsprogramms. Sie unter-
breitet Vorschläge zur Beseitigung von im Betrieb liegenden Ursachen eines erhöhten 
Suchtmittelkonsums und liefert Beiträge zur die Gesundheitsförderung sowie zur Perso-
nal- und Organisationsentwicklung. 

(2) Sie übernimmt die Geschäftsführung bzw. Koordination des Steuerkreises. In Abstim-
mung mit dem Steuerkreis wird ein Budget für die Arbeit zur Umsetzung dieser BV fest-
gelegt. 
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(3) Sie vertritt die Suchtprävention und Suchthilfe im betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
Sie ist zuständig für das interne Marketing des Suchtpräventionsprogramms und die in-
nerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit. 

(4).Die Sozialberatung koordiniert die Arbeit der nebenamtlichen Ansprechpersonen und 
steht ihnen beratend zur Seite. Bei entsprechender Ausbildung übernimmt sie auch de-
ren Supervision. 

(5) Sie legt dem Steuerkreis einmal jährlich einen anonymisierten Bericht über ihre Tätigkei-
ten, den Stand der Zielerreichung in der Suchtprävention und Suchthilfe im Betrieb und 
den Zielen für die weitere Arbeit vor. 

(6) Die Tätigkeit als zentrale Ansprechperson erfordert einschlägige fachliche Qualifikationen 
(Beratungskompetenzen, vertiefte Kenntnisse zu den Qualitätsstandards der betriebli-
chen Suchtprävention, soziale und strategische Kompetenzen sowie die Übersicht über 
die Strukturen des Betriebes. 

 

§ 16 Nebenamtlich tätige Ansprechpersonen für Suchtfragen (AfS) 

(1) Die AfS nehmen in Absprache mit dem Steuerkreis und der Sozialberatung die Aufgaben 
nach § 14 der vorliegenden BV wahr oder beteiligen sich daran. 

(2) Ihre Tätigkeit in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe ist Arbeitszeit. Ist in 
Ausnahmefällen ein Tätigwerden außerhalb der Arbeitszeit erforderlich, wird ein ent-
sprechender Zeitausgleich gewährt. Dies gilt auch für die Teilnahme an Schulungs- und 
Informationsveranstaltungen sowie für die eigene Fortbildung und Supervision.  

(3) Die AfS werden für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Abstimmung mit ihren Vorge-
setzten von ihrer Arbeit freigestellt. Der Umfang richtet sich nach dem vom Steuerkreis 
festgesetzten Bedarf. Ihre Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind auf die besonde-
ren Anforderungen aus der nebenamtlichen Tätigkeit abzustimmen. Den kollegialen An-
sprechpartnern dürfen aus ihrer Tätigkeit keine beruflichen Nachteile (z.B. Verdienstmin-
derung, Nichtberücksichtigung beim Aufstieg) entstehen. 

(3) Mit den Aufgaben der AfS sollen einschlägig ausgebildete, mit dem aktuellen Stand be-
trieblicher Suchtpräventionsprogramme vertraute Kräfte beauftragt werden. Sofern sie 
noch nicht speziell für den betrieblichen Einsatz ausgebildet sind, ermöglicht die GmbH 
ihnen eine grundlegende Qualifizierung zur betrieblichen Ansprechperson für Suchtfra-
gen. 

(4) Persönliche Erfahrungen mit einer Abhängigkeitserkrankung sind keine Voraussetzung 
für die Tätigkeit als AfS, können aber nützlich sein. Zwischen erfolgreich abgeschlosse-
ner Therapie und dem Einsatz als AfS sollten jedoch mindestens 2 Jahre liegen. 

 (5) Die AfS können jederzeit die die betriebliche Funktion durch schriftliche Mitteilung an den 
Steuerkreis niederlegen.  
Liegen Gründe vor, die aus Sicht des Arbeitgebers, des Betriebsrats oder des Kreises 
der internen Ansprechpartner die Entbindung von der Tätigkeit als AfS erfordern, so wird 
diese Entscheidung vom Steuerkreis einvernehmlich getroffen. Bei Nichteinigung ent-
scheidet der Steuerkreis unter Einbezug eines externen Experten.  

 (6) AfS legen gemeinsam mit der Sozialberatung dem Steuerkreis einmal jährlich einen an-
onymisierten Bericht ihrer Tätigkeit vor. 
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§ 17 Schweigepflicht, Personen- und Datenschutz 

(1) Die internen Ansprechpersonen sowie die an den Interventionsverfahren beteiligten 
Funktionsträger unterliegen der Schweigepflicht. Sie unterzeichnen vor Beginn der Tä-
tigkeit eine entsprechende Erklärung. Personenbezogene Auskünfte insbesondere über 
Inanspruchnahme oder Inhalt der Beratung ist nur im Einzelfall und nur mit darauf be-
schränktem schriftlich festgelegtem Einverständnis der beratenen Person erlaubt.  

(2) Für schriftliche Aufzeichnungen, die in Interventions- und Beratungsprozessen im Rah-
men dieser BV entstehen und die personenbezogene Daten enthalten, sind die beson-
deren Anforderungen des Datenschutzes für sensible Daten zu beachten, d.h. sie sind 
innerhalb der Personalakte in geschlossenen Umschlägen zu verwahren oder in einer 
Nebenakte zu führen.  
Die Verarbeitung der Angaben zur Gesundheit des Mitarbeiters und die Übermittlung von 
Daten an Dritte erfordert in jedem Einzelfall die schriftliche Einwilligung des betroffenen 
Mitarbeiters. 

(3) Aufzeichnungen von Interventionen bei riskantem Suchtmittelkonsum, die in die Perso-
nalakte aufgenommen werden, sind nach drei Jahren zu tilgen, sofern in diesem Zeit-
raum keine erneuten Auffälligkeiten aufgetreten sind. 

 

§ 15 Geltungsdauer und salvatorische Klausel 

(1) Die Betriebsvereinbarung tritt mit Wirkung vom XX in Kraft. Die Kündigungsfrist beträgt 
drei Monate zum Schluss eines Kalenderjahres. Sie wirkt bis zum Abschluss einer neuen 
Betriebsvereinbarung nach. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Betriebsvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder ganz oder teilweise undurchführbar sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung und des Interventionsleitfadens im Anhang 
nicht berührt werden. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine unwirksame Vorschrift 
durch eine ihr inhaltlich möglichst entsprechende wirksame Vorschrift zu ersetzen. 

 

 

 

 

Anhang 
zur Betriebsvereinbarung zur Vorbeugung von riskantem Konsum und zum Umgang 
mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz vom XX 

Der folgende Interventionsleitfaden dient den Personalverantwortlichen als Handlungsleitfa-
den und den Beschäftigten als Orientierung. Wenn eine Intervention bei 
sucht(mittel)bedingten Auffälligkeiten erfolgt, wird der Leitfaden für den Stufenplan im ersten 
Stufengespräch von der/dem Vorgesetzten an die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter ausge-
händigt. 

Interventionsleitfaden  
Frühzeitige Interventionen bei Auffälligkeiten haben sich nachweislich bewährt, um bei Be-
schäftigten die Bereitschaft zu verstärken, riskantes Verhalten zu verändern und sich gegen-
über professioneller Beratung und fachgerechter Hilfe zu öffnen. Sie selbst können auf die-
sem Weg eine weitere Gefährdung ihrer Gesundheit vermeiden und Problemen am Arbeits-
platz vorbeugen. Die gestufte Intervention bei riskantem Suchtmittelgebrauch und suchtbe-
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dingten Verhaltensweisen ist der beste Weg, um gesundheitlichen Gefährdungen am Ar-
beitsplatz systematisch und nachhaltig vorzubeugen.  

Ziel dieses Interventionsleitfadens ist es, 

• durch frühzeitige Intervention dem riskanten Konsum von Suchtmitteln und der Entwick-
lung von Suchtverhalten vorzubeugen, 

• Vorgesetzte zu befähigen, bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz und speziell bei Suchtpro-
blemen von Beschäftigten sachgerecht zu reagieren, 

• den suchtgefährdeten Mitarbeitern Hilfe anzubieten und ihnen Unterstützung zum eigen-
verantwortlichen Handeln zu geben, 

• die betroffenen Personen zu motivieren, sich in Beratung und Behandlung zu begeben, 
um ihren Arbeitsplatz möglichst zu erhalten, 

• ein für alle Beschäftigten nachvollziehbares und die Gleichbehandlung wahrendes Verfah-
ren einzurichten. 

Der Interventionsleitfaden umfasst vier Arten von Gesprächen, Fürsorge und Klärungs-
gespräche (vgl. § 9) für frühe Interventionen bei gesundheitlichen und sozialen Auffälligkei-
ten sowie Stufengespräche und Rückmeldegespräche (§10) bei Auffälligkeiten in Verbindung 
mit Suchtmittelgebrauch und suchtbedingten Verhaltensweisen. 

Fürsorgegespräche gehören zur gesundheitsorientierten Führung und sollen der Verfesti-
gung einer Situation vorbeugen. Bei persönlichen, gesundheitlichen oder sozialen Proble-
men, die am Arbeitsplatz sichtbar werden und bei Fortsetzung des Verhaltens die Vernach-
lässigung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten erwarten lassen, führt der un-
mittelbare Vorgesetzte mit der betroffenen Person ein vertrauliches Gespräch. Ziel des Ge-
sprächs ist es, der betroffenen Person frühzeitig zu signalisieren, dass sie Unterstützung von 
Seiten des Arbeitgebers bzw. von der Führungskraft erwarten kann, wenn sie dies wünscht.  

Das Klärungsgespräch setzt an, wenn schon eine Vernachlässigung arbeitsvertraglicher 
oder dienstlicher Pflichten sichtbar wird. Ziel des Klärungsgesprächs ist es, eine Rückmel-
dung zu den Auffälligkeiten zu geben, die Erwartungen an das zukünftige Verhalten zu be-
nennen und konkrete Schritte zu vereinbaren sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote 
aufzuzeigen. Das Klärungsgespräch ist aber nicht Bestandteil des Stufenplans. 

Stufengespräche werden in einer systematischen Folge (Stufenplan) als  Interventionsge-
spräche geführt, bei denen die Auffälligkeiten am Arbeitsplatz ausdrücklich mit Suchtmittel-
gebrauch und suchtbedingten Verhaltensweisen in Verbindung gebracht werden. Jedes Ge-
spräch enthält ein verbindliches Hilfeangebot. Die Gespräche werden immer offizieller, mit 
mehr Beteiligten und verstärkten Konsequenzen. 
Das Rückmeldegespräch findet statt, sofern nach einem Stufengespräch eine positive Ver-
änderung eingetreten ist und keine weiteren Auffälligkeiten sichtbar geworden sind. Je nach 
Lage des Einzelfalls wird es ca. 6-12 bzw. 4-8 Wochen nach dem Interventionsgespräch 
angesetzt und ggf. in regelmäßigen Abständen über einen gewissen Zeitraum wiederholt. 
Ziel des Rückmeldegesprächs ist es, Beschäftigten eine Rückmeldung über beobachtbare 
positive Veränderungen sowie über die Einhaltung von Absprachen zu geben und ggf. weite-
re Entwicklungsschritte abzustimmen. 

Bei erneuten Auffälligkeiten wird dagegen zeitnah das nächste Stufengespräch angesetzt.  

(Hier folgt der entsprechende Interventionsleitfaden aus der Anlage 2 oder 3 zu dieser Bro-
schüre.) 
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Anlage 2 



S
tufe I

S
tufe II

Frühzeitige Intervention bei Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten
 im Sinne gesundheitsorientierter Führung

Interventionskette (Stufenplan)
 bei suchtmittel- oder suchtbedingten Auffälligkeiten

1. Gespräch:  Einstieg in den Stufenplan

Beteiligte: Beschäftigte/r, unmittelbare/r Vorgesetzte/r

Bei Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Suchtmitteln oder mit suchtbedingtem
Verhalten stehen, hat die/der unmittelbare Vorgesetzte - ggf. nach vorheriger fachlicher Beratung - mit der betroffenen Person ein Gespräch
zu führen. Das Gespräch umfasst folgende Inhalte:

• Benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall;
• Besorgnis ausdrücken, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das Arbeits- und Leistungsverhalten auswirken und/oder

Störungen am Arbeitsplatz verursachen;
• Ansprechen des riskanten Suchtmittelkonsums oder des suchtbedingten Verhaltens und dass ein Zusammenhang zu den Problemen am

Arbeitsplatz gesehen wird und dass deshalb dieses Gespräch im Rahmen des Stufenplans stattfindet;
• Hinweis auf den Stufenplan und das Vorgehen bei weiteren Auffälligkeiten (aushändigen  eines Exemplars des Stufenplans an die/den

Beschäftigte/n);
• Aufzeigen der Erwartungen des/der Vorgesetzten an das zukünftige Arbeitsverhalten;
• Empfehlung, sich über die Möglichkeiten weiteren Risiken vorzubeugen oder einer gesundheitlichen Gefährdung entgegen zu wirken

innerbetrieblich von der Ansprechperson für Suchtfragen und/oder von einer  externen Fachberatung informieren und beraten zu lassen
(Adressen von einschlägigen Fachberatungen);

• Konkrete Vereinbarung der weiteren Schritte;
• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen und Hinweis auf die Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens

in nächster Zeit.

Das Gespräch bleibt vertraulich und hat keine personellen Konsequenzen. Der/die Vorgesetzte notiert sich Datum und Ergebnis des Gesprächs.

2. Gespräch:

Beteiligte: • Beschäftigte/r
• Unmittelbare/r Vorgesetzte/r, nächst höhere/r Vorgesetzte/r bzw. Personalabteilung
• Personalvertretung, bei Schwerbehinderten zusätzlich die Schwerbehindertenvertretung
  (sollten zum Gespräch geladen werden, jedoch ist vor Gesprächsbeginn die Zustimmung der betroffenen Person einzuholen),
• Auf Wunsch der/des Beschäftigten auch die Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung.

Kommt es erneut zu Vernachlässigung der arbeitsvertraglichen Pflichten und/oder zu Störungen am Arbeitsplatz, verbunden mit Auffälligkeiten,
die in Zusammenhang gesehen werden mit Suchtmittelkonsum oder suchtbedingtem Verhalten, so ist von den zuständigen Vorgesetzten -
nach vorheriger fachlicher Beratung - ein Personalgespräch mit folgendem Inhalt zu führen:

• Benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des vorangegangenen Gesprächs;
• Zusammenhang zu Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten erneut aufzeigen;
• Hinweis auf innerbetriebliche Hilfeangebote (Name/Telefon Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung - sofern vorhanden) und

externe Beratungsmöglichkeiten aufzeigen (Adressen von Suchtberatungsstellen, suchtmedizinisch ausgebildeten Ärzten);
• Aufforderung, sich von einer internen Ansprechperson über mögliche Gefährdungen informieren zu lassen und eine Beratung aufzusuchen;((1)

• Ankündigung von Konsequenzen bei weiteren Auffälligkeiten; Hinweis auf Stufenplan;
• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in 6-8 Wochen und Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens.
Das Gespräch wird schriftlich festgehalten und die Gesprächsnotiz der Personalabteilung zugeleitet.

Entwurf eines Interventionsleitfadens bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz
(Privatwirtschaft)

Bei positiver
Verhaltensänderung:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Durchführung des Rück-
meldegesprächs nach
6-8 Wochen

Bei positiver
Verhaltensänderung:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Durchführung des Rück-
meldegesprächs nach
6-8 Wochen

Bei erneuter
oder fortge-

setzter
Auffälligkeit

Stufenplangespräche setzen dort an, wo gegen arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Pflichten verstoßen wird oder diese in Verbindung mit dem Gebrauch von Suchtmitteln oder suchtbedingtem
Verhalten vernachlässigt werden. Ziel der betrieblichen Intervention ist eine Korrektur des Arbeits- und Leistungsverhaltens. Die angesprochenen Beschäftigten erhalten ein Hilfeangebot, um sich frühzeitig
intern oder extern über Gefährdungen informieren und beraten zu lassen. Ihnen wir empfohlen therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Veränderung ihres Verhaltens aus eigener Kraft nicht
gelingt, z.B. bei Suchtgefährdung oder einer Abhängigkeitserkrankung. Hierfür wird ihnen betriebliche Unterstützung zugesagt. Die Nichtannahme der Beratungs- und Hilfeangebote ist bei Arbeitnehmern/innen
disziplinarisch nicht zu beanstanden, es sei denn, sie seien als Zusatz zum bestehenden Arbeitsvertrag vereinbart worden. Sanktioniert werden können im weiteren Verlauf bei ihnen nur die erneuten oder
fortgesetzten Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten.

und /oder

Fürsorgegespräch

Das Fürsorgegespräch ist ein Mitarbeitergespräch bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz,
die zu Störungen im Arbeitsablauf und -umfeld führen (können). Ziel ist es, den
einzelnen Beschäftigten frühzeitig zu signalisieren, dass sie Unterstützung vonseiten des
Arbeitgebers bzw. des/der Vorgesetzten erwarten können, wenn sie dies wünschen. Das
 Gespräch beugt der Verfestigung einer Problemsituation und einer unpassenden
Bewältigung durch Suchtmittelgebrauch vor.Es ist nicht Bestandteil des Stufenplans und
hat keinen disziplinierenden Charakter, sondern dient ausschließlich der Rückspiegelung
der wahrgenommenen Veränderungen und der Übermittung eines sachgerechten
Hilfeangebots.

Beteiligte: Beschäftigte/r, unmittelbare/r Vorgesetzte/r

Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter persönliche, gesundheitliche oder soziale
Probleme, die am Arbeitsplatz sichtbar werden und bei Fortsetzung des Verhaltens
die Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten erwarten lassen, führt der/die
unmittelbare Vorgesetzte mit der betroffenen Person ein vertrauliches Gespräch. Im
Gespräch wird allein die Fürsorge zum Ausdruck gebracht und soziale Unterstützung
angeboten.

Inhalt des Gesprächs:

• Persönlichen Eindruck ansprechen, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die
auch am Arbeitsplatz sichtbar werden;

• Wahrgenommene Veränderungen/Auffälligkeiten konkret benennen;
• Frage danach, ob der/die Beschäftigte Unterstützung wünscht und wenn ja, in welcher

Form;
• Hinweis auf

a) innerbetriebliche Hilfeangebot: z.B soziale Ansprechpersonen, Mitarbeiterberatung,
betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungsmanagement u.a.
b) externe Hilfemöglichkeiten: Fachberatung, Coaching, Therapieangebote, Arzt u.a.

Klärungsgespräch

Das Klärungsgespräch setzt die (wiederholte) Vernachlässigung arbeitsvertraglicher
Pflichten oder Störungen im Arbeitsablauf und -umfeld voraus. Diese werden in
Zusammenhang mit gesundheitlichen oder sozialen Problemen des/der Beschäftigten
gebracht, bei denen Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtes Verhalten nicht
ausgeschlossen ist, dieses aber von der Führungskraft nicht eindeutig zugeordnet werden
kann. Ziel des Klärungsgesprächs ist es, eine Rückmeldung zu den Auffälligkeiten zu
geben, die Erwartungen an das zukünftige Verhalten zu benennen und konkrete Schritte
zu vereinbaren sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Das
Klärungsgespräch ist nicht Bestandteil des Stufenplans, kann diesem aber vorausgehen.

Beteiligte: Beschäftigte/r, unmittelbare/r Vorgesetzte/r
Bei Vernachlässigung arbeitsvertraglicher Pflichten in Verbindung mit persönlichen,
gesundheitlichen oder sozialen Problemen eines/einer Beschäftigten hat die/der
unmittelbare Vorgesetzte mit diesem/dieser ein Gespräch zu führen.
Inhalt des Gesprächs:
• Benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall;
• Besorgnis ausdrücken, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das

Arbeitsverhalten auswirken und/oder Störungen am Arbeitsplatz verursachen;
• Wahrgenommene Veränderungen/Auffälligkeiten konkret benennen;
• Aufzeigen der Erwartungen des/der Vorgesetzten an das weitere Arbeitsverhalten;

zukünftiges Verhalten präzise beschreiben;
• Hinweis auf

a) innerbetriebliche Hilfeangebot: z.B soziale Ansprechpersonen, Mitarbeiterberatung,
betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungsmanagement u.a.
b) externe Hilfemöglichkeiten: Fachberatung, Coaching, Therapieangebote, Arzt u.a.;

• Konkrete Vereinbarung  weiterer Schritte;
• Festlegen eines weiteren Gesprächs, um über die weitere Entwicklung des Verhaltens

Rückmeldung zu geben (Rückmeldegespräch) in ca. 6-8 Wochen.
Der/die Vorgesetzte fertigt eine Gesprächsnotiz zu dem Gespräch an, die dem/der
Beschäftigten ausgehändigt wird.



S
tufe IV

S
tufe V

3. Gespräch:

Beteiligte:  wie im zweiten Gespräch, obligatorisch die Personalabteilung

Kommt es erneut zu Verletzungen der arbeitsvertraglichen Pflichten und/oder Störungen am Arbeitsplatz durch Suchtmittelkonsum oder
suchtbedingtes Verhalten, findet - nach Abstimmung mit der Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung - ein Gespräch mit folgenden
Inhalten statt:

• Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt der vorangegangenen Gespräche;
• Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten herstellen;
• Hinweis auf interne Hilfeangebote durch Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung, (sofern noch nicht erfolgt) Kontaktaufnahme
   vereinbaren, um sich über Gefährdungen informieren zu lassen;
• Dringende Empfehlung, eine Beratungsstelle aufzusuchen (Adressen von Psychosozialen Beratungsstellen, Suchtberatungen);(1)( 2)

• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in 6-8 Wochen. Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens durch den/die Vorgesetzte.

Sofern arbeitsrechtlich die Voraussetzungen dafür vorliegen, wird bei Tarifbeschäftigten eine Abmahnung aus verhaltensbedingten Gründen
ausgesprochen. Die schriftliche Abmahnung wird aufgrund des Fehlverhaltens bzw. der Schlechtleistung erteilt.
Personelle Konsequenzen können darüber hinaus sein: Individuelles Alkoholverbot zur Vermeidung von Gefährdungen u.a..
Liegt aus Sicht der/des Beschäftigten weder eine Suchtgefährdungoder -krankheit nicht vor, so wird deutlich gemacht, dass weitere Verletzungen
arbeitsvertraglicher Pflichten oder Störungen am Arbeitsplatz zur Kündigung bzw. disziplinarischen Konsequenzen führen können. Die weiteren
Schritte des Stufenplans werden aufgezeigt.
Wenn die/der Beschäftigte darlegt, dass das Fehlverhalten bzw. die Schlechtleistung auf einer Suchtproblematik beruhen könnte, wird sie/er
aufgefordert, sich in eine Suchtberatung bzw. -therapie zu begeben. Hierfür wird ihr Unterstützung zugesichert. Die Ansprechperson für
Suchtfragen bzw. ein Personalverantwortlicher bekommt den Auftrag, mit Einverständnis der/des Beschäftigten den Kontakt zur Beratungsstelle
bzw. zur Therapieeinrichtung zu halten. Nach Möglichkeit wird ein Case Management eingerichtet. Es erfolgt ein Hinweis auf die weiteren
Schritte des Stufenplans im Falle weiterhin bestehender oder neuer Auffälligkeiten.

5. Gespräch:

Beteiligte:  wie im vorangegangenen Gespräch

Ändert die/der Beschäftigte ihr/sein auffälliges Verhalten nicht, werden weiterhin Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten sichtbar und
ist keine Besserung zu erwarten, dann kommt es - nach Abstimmung mit der Ansprechperson für Suchtfragen / Mitarbeiterberatung -  zum
letzten Gespräch des Stufenplans. Werden die angebotenen Hilfen nicht in Anspruch genommen

•     leitet die Personalabteilung das Kündigungsverfahren ein.
• Absprachen zur Wiedereinstellung nach erfolgreicher Therapie können im Einzelfall getroffen werden.

S
tufe III

4. Gespräch:

Beteiligte: wie im dritten Gespräch

Kommt es erneut zu Verletzungen der arbeitsvertraglichen Pflichten und/oder Störungen am Arbeitsplatz durch Suchtmittelkonsum oder
suchtbedingtes Verhalten, findet - nach Abstimmung mit der Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung - ein Gespräch mit folgenden
Inhalten statt:
• Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des dritten Stufengesprächs;
• Nachdrücklich den Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten herstellen;
• Sofern die/der Beschäftigte die angebotenen Hilfen nicht (mehr) in Anspruch nimmt, erfolgt schriftlich die dringende Empfehlung / Aufforderung,

eine Beratungsstelle aufzusuchen und sich unmittelbar in Beratung oder Therapie zu begeben, da eine Suchtgefährdung nicht mehr
ausgeschlossen werden kann;(1)

• Angebot von interner Hilfe; die Ansprechperson für Suchtfragen/ein Personalverantwortlicher/der Case Manager bekommt den Auftrag, mit
Einverständnis der/des Beschäftigten den Kontakt zur Beratungsstelle bzw. zur Therapieeinrichtung zu halten.

• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen. Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens durch die Vorgesetzte/den
Vorgesetzten sowie Hinweis auf weitere Rückmeldegespräche im vierteljährlichen Abstand für die Dauer eines Jahres.

Der/ die Beschäftigte wird noch einmal darauf hingewiesen,
• dass der Arbeitgeber nicht länger bereit ist, das Fehlverhalten und/oder die Minderleistung hinzunehmen;
• dass im Falle einer Suchterkrankung die Prognose des Krankheitsverlaufs ohne Therapie ungünstig ist und u.U. eine krankheitsbedingte

Kündigung erfolgen kann.

Liegt nach Auskunft der/des Beschäftigten eine Suchtproblem nicht vor, wird aufgrund des Fehlverhaltens bzw. der Schlechtleistung eine
zweite Abmahnung ausgesprochen, sofern die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.
Personelle Konsequenzen können darüber hinaus besondere Auflagen sein, z.B. individuelles Alkoholverbot, Absprachen für Kontaktaufnahmen
mit dem Betriebsarzt, Meldung beim Vorgesetzten bei Arbeitsantritt u.a.. Für eine Umsetzung und Änderungskündigung mit Herabgruppierung
können die Voraussetzungen geprüft werden.

Bei positiver
Verhaltensänderung
oder Aufnahme einer
Therapie:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Rückmeldegespräch nach
6-8 Wochen und weiter
vierteljährlich bis zum Ab-
lauf eines Jahres

Bei positiver
Verhaltensänderung:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Durchführung des Rück-
meldegesprächs nach
6-8 Wochen

Bei erneuter
oder fortge-

setzter
Auffälligkeit

Bei erneuter
oder fortge-

setzter
Auffälligkeit

(1) Falls dies als Aufforderung formuliert wird und ein Nachweis darüber erbracht werden soll, sind die gesetzlichen Regeln des Persönlichkeits- und Datenschutzes
       zu beachten. Arbeitsrechtlich kann die jedoch keine Sanktionierung erfolgen, wenn Beschäftigte der Aufforderung nicht nachkommen, falls dies aus ihren
       arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nicht unmittelbar abgeleitet werden kann.
(2) Der Nachweis kann mündlich oder schriftlich, aber nur mit Einverständnis der betroffenen Person und erforderlicher Schweigepflichtsentbindung erfolgen.
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Rückmeldegespräch
Das Rückmeldegespräch findet statt, sofern nach einem Stufengespräch eine positive Veränderung eingetreten ist und keine weiteren Auffälligkeiten
sichtbar geworden sind. Je nach Lage des Einzelfalls wird es in einem sinnvollen Abstand nach dem Interventionsgespräch angesetzt und
ggf. in einem bestimmten Zeitraum (regelmäßig) wiederholt. Ziel des Gesprächs ist es eine Rückmeldung über die Einhaltung der Absprachen sowie
über die als positiv wahrgeommenen Veränderungen zu geben. Bei erneuter Auffälligkeitwird dagegen das nächste Stufengespräch eingeleitet.
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S
tufe I

S
tufe II

Frühzeitige Intervention bei Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsverhalten
 im Sinne gesundheitsorientierter Führung

Interventionskette (Stufenplan)
 bei suchtmittel- oder suchtbedingten Auffälligkeiten

1. Gespräch:  Einstieg in den Stufenplan

Beteiligte: Beschäftigte/r, unmittelbare/r Vorgesetzte/r

Bei Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Suchtmitteln oder
mit suchtbedingtem Verhalten stehen, hat die/der unmittelbare Vorgesetzte - ggf. nach vorheriger fachlicher Beratung - mit der betroffenen
Person ein Gespräch zu führen. Das Gespräch umfasst folgende Inhalte:

• Benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall;
• Besorgnis ausdrücken, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das Arbeits- und Leistungsverhalten auswirken und/oder

Störungen am Arbeitsplatz verursachen;
• Ansprechen des riskanten Suchtmittelkonsums oder des suchtbedingten Verhaltens und dass ein Zusammenhang zu den Problemen am

Arbeitsplatz gesehen wird und dass deshalb dieses Gespräch im Rahmen des Stufenplans stattfindet;
• Hinweis auf den Stufenplan und das Vorgehen bei weiteren Auffälligkeiten (aushändigen  eines Exemplars des Stufenplans an die/den

Beschäftigte/n);
• Aufzeigen der Erwartungen des/der Vorgesetzten an das zukünftige Arbeitsverhalten;
• Empfehlung, sich über die Möglichkeiten weiteren Risiken vorzubeugen oder einer gesundheitlichen Gefährdung entgegen zu wirken

innerbetrieblich von der Ansprechperson für Suchtfragen und/oder von einer  externen Fachberatung informieren und beraten zu lassen
(Adressen von einschlägigen Fachberatungen);

• Konkrete Vereinbarung der weiteren Schritte;
• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen und Hinweis auf die Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens

in nächster Zeit.

Das Gespräch bleibt vertraulich und hat keine personellen Konsequenzen. Der/die Vorgesetzte notiert sich Datum und Ergebnis des Gesprächs.
Die Maßnahmen gelten auch für Beamtinnen und Beamte soweit sich nicht aus dem Beamtenrech/Diziplinarrecht Besonderheiten ergeben.

2. Gespräch:

Beteiligte: • Beschäftigte/r
• Unmittelbare/r Vorgesetzte/r, nächst höhere/r Vorgesetzte/r bzw. Personalabteilung
• Personalvertretung, bei Schwerbehinderten zusätzlich die Schwerbehindertenvertretung
  (sollten zum Gespräch geladen werden, jedoch ist vor Gesprächsbeginn die Zustimmung der betroffenen Person einzuholen),
• Auf Wunsch der/des Beschäftigten auch die Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung.

Kommt es erneut zu Vernachlässigung der arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Pflichten und/oder zu Störungen am Arbeitsplatz,
verbunden mit Auffälligkeiten, die in Zusammenhang gesehen werden mit Suchtmittelkonsum oder suchtbedingtem Verhalten, so ist von den
zuständigen Vorgesetzten - nach vorheriger fachlicher Beratung - ein Personalgespräch mit folgendem Inhalt zu führen:

• Benennen der neuen Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des vorangegangenen Gesprächs;
• Zusammenhang zu Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten erneut aufzeigen;
• Hinweis auf innerbetriebliche Hilfeangebote (Name/Telefon Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung - sofern vorhanden) und

externe Beratungsmöglichkeiten aufzeigen (Adressen von Suchtberatungsstellen, suchtmedizinisch ausgebildeten Ärzten);
• Aufforderung, sich von einer internen Ansprechperson über mögliche Gefährdungen informieren zu lassen und eine Beratung aufzusuchen;((1)

• Ankündigung von Konsequenzen bei weiteren Auffälligkeiten; Hinweis auf Stufenplan;
• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in 6-8 Wochen und Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens.
Das Gespräch wird schriftlich festgehalten und die Gesprächsnotiz der Personalabteilung zugeleitet.
Die Maßnahmen gelten auch für Beamtinnen und Beamte soweit sich nicht aus dem Beamtenrecht/Diziplinarrecht Besonderheiten ergeben.

Entwurf eines Interventionsleitfadens bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz
(Öffentlicher Dienst)

Bei positiver
Verhaltensänderung:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Durchführung des Rück-
meldegesprächs nach
6-8 Wochen

Bei positiver
Verhaltensänderung:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Durchführung des Rück-
meldegesprächs nach
6-8 Wochen

Bei erneuter
oder fortge-

setzter
Auffälligkeit

Stufenplangespräche setzen dort an, wo gegen arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Pflichten verstoßen wird oder diese in Verbindung mit dem Gebrauch von Suchtmitteln oder suchtbedingtem
Verhalten vernachlässigt werden. Ziel der betrieblichen Intervention ist eine Korrektur des Arbeits- und Leistungsverhaltens. Die angesprochenen Beschäftigten erhalten ein Hilfeangebot, um sich frühzeitig
intern oder extern über Gefährdungen informieren und beraten zu lassen. Ihnen wir empfohlen therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Veränderung ihres Verhaltens aus eigener Kraft nicht
gelingt, z.B. bei Suchtgefährdung oder einer Abhängigkeitserkrankung. Hierfür wird ihnen betriebliche Unterstützung zugesagt. Die Nichtannahme der Beratungs- und Hilfeangebote ist bei Tarifbeschäftigten
disziplinarisch nicht zu beanstanden, es sei denn, sie seien als Zusatz zum bestehenden Arbeitsvertrag vereinbart worden. Sanktioniert werden können im weiteren Verlauf bei ihnen nur die erneuten oder
fortgesetzten Verstöße gegen arbeitsvertragliche Pflichten. Zu den dienstrechtlichen Pflichten des Beamten/der Beamtin gehört dagegen auch die Pflicht zur Gesunderhaltung.

und /oder

Fürsorgegespräch

Das Fürsorgegespräch ist ein Mitarbeitergespräch bei Auffälligkeiten am Arbeitsplatz,
die zu Störungen im Arbeitsablauf und -umfeld führen (können). Ziel ist es, den
einzelnen Beschäftigten frühzeitig zu signalisieren, dass sie Unterstützung vonseiten des
Arbeitgebers bzw. des/der Vorgesetzten erwarten können, wenn sie dies wünschen. Das
 Gespräch beugt der Verfestigung einer Problemsituation und einer unpassenden
Bewältigung durch Suchtmittelgebrauch vor.Es ist nicht Bestandteil des Stufenplans und
hat keinen disziplinierenden Charakter, sondern dient ausschließlich der Rückspiegelung
der wahrgenommenen Veränderungen und der Übermittung eines sachgerechten
Hilfeangebots.

Beteiligte: Beschäftigte/r, unmittelbare/r Vorgesetzte/r

Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter persönliche, gesundheitliche oder soziale
Probleme, die am Arbeitsplatz sichtbar werden und bei Fortsetzung des Verhaltens
die Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten erwarten
lassen, führt der/die unmittelbare Vorgesetzte mit der betroffenen Person ein vertrauliches
Gespräch. Im Gespräch wird allein die Fürsorge zum Ausdruck gebracht und soziale
Unterstützung angeboten.

Inhalt des Gesprächs:

• Persönlichen Eindruck ansprechen, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die
auch am Arbeitsplatz sichtbar werden;

• Wahrgenommene Veränderungen/Auffälligkeiten konkret benennen;
• Frage danach, ob der/die Beschäftigte Unterstützung wünscht und wenn ja, in welcher

Form;
• Hinweis auf

a) innerbetriebliche Hilfeangebot: z.B soziale Ansprechpersonen, Mitarbeiterberatung,
betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungsmanagement u.a.
b) externe Hilfemöglichkeiten: Fachberatung, Coaching, Therapieangebote, Arzt u.a.

Klärungsgespräch

Das Klärungsgespräch setzt die (wiederholte) Vernachlässigung arbeitsvertraglicher
Pflichten oder Störungen im Arbeitsablauf und -umfeld voraus. Diese werden in
Zusammenhang mit gesundheitlichen oder sozialen Problemen des/der Beschäftigten
gebracht, bei denen Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtes Verhalten nicht
ausgeschlossen ist, aber von der Führungskraft nicht eindeutig zugeordnet werden kann.
Ziel des Klärungsgesprächs ist es, eine Rückmeldung zu den Auffälligkeiten zu geben,
die Erwartungen an das zukünftige Verhalten zu benennen und konkrete Schritte zu
vereinbaren sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Es ist nicht
Bestandteil des Stufenplans, kann diesem aber vorausgehen.

Beteiligte: Beschäftigte/r, unmittelbare/r Vorgesetzte/r
Bei Vernachlässigung arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten in Verbindung
mit persönlichen, gesundheitlichen oder sozialen Problemen eines/einer Beschäftigten
hat die/der unmittelbare Vorgesetzte mit diesem/dieser ein Gespräch zu führen. Dies
gilt auch für Beamtinnen und Beamte soweit sich nicht aus dem Beamtenrecht/
Diziplinarrecht Besonderheiten ergeben.
Inhalt des Gesprächs:
• Benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall;
• Besorgnis ausdrücken, dass der/die Beschäftigte Probleme hat, die sich auf das

Arbeitsverhalten auswirken und/oder Störungen am Arbeitsplatz verursachen;
• Wahrgenommene Veränderungen/Auffälligkeiten konkret benennen;
• Aufzeigen der Erwartungen des/der Vorgesetzten an das weitere Arbeitsverhalten;

zukünftiges Verhalten präzise beschreiben;
• Hinweis auf

a) innerbetriebliche Hilfeangebot: z.B soziale Ansprechpersonen, Mitarbeiterberatung,
betriebsärztlicher Dienst, betriebliches Eingliederungsmanagement u.a.
b) externe Hilfemöglichkeiten: Fachberatung, Coaching, Therapieangebote, Arzt u.a.;

• Konkrete Vereinbarung  weiterer Schritte;
• Festlegen eines weiteren Gesprächs, um über die weitere Entwicklung des Verhaltens

Rückmeldung zu geben (Rückmeldegespräch) in ca. 6-8 Wochen.
Der/die Vorgesetzte fertigt eine Gesprächsnotiz zu dem Gespräch an, die dem/der
Beschäftigten ausgehändigt wird.



S
tufe IV

S
tufe V

3. Gespräch:

Beteiligte:  wie im zweiten Gespräch, obligatorisch die Personalabteilung

Kommt es erneut zu Verletzungen der arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Pflichten und/oder Störungen am Arbeitsplatz durch
Suchtmittelkonsum oder suchtbedingtes Verhalten, findet - nach Abstimmung mit der Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung -
ein Gespräch mit folgenden Inhalten statt:

• Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt der vorangegangenen Gespräche;
• Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten herstellen;
• Hinweis auf interne Hilfeangebote durch Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung, (sofern noch nicht erfolgt) Kontaktaufnahme
   vereinbaren, um sich über Gefährdungen informieren zu lassen;
• Dringende Empfehlung, eine Beratungsstelle aufzusuchen (Adressen von Psychosozialen Beratungsstellen, Suchtberatungen);(1)( 2)

• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in 6-8 Wochen. Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens durch den/die Vorgesetzte.

Sofern arbeitsrechtlich die Voraussetzungen dafür vorliegen, wird bei Tarifbeschäftigten eine Abmahnung aus verhaltensbedingten Gründen
ausgesprochen. Die schriftliche Abmahnung wird aufgrund des Fehlverhaltens bzw. der Schlechtleistung erteilt. Bei Beamten/Beamtinnen
sind enstprechende disziplinarische Schritte zu prüfen.
Personelle Konsequenzen können darüber hinaus sein: Individuelles Alkoholverbot zur Vermeidung von Gefährdungen u.a..
Liegt aus Sicht der/des Beschäftigten weder eine Suchtgefährdungoder -krankheit nicht vor, so wird deutlich gemacht, dass weitere Verletzungen
arbeitsvertraglicher oder dienstrechtlicher Pflichten oder Störungen am Arbeitsplatz zur Kündigung bzw. disziplinarischen Konsequenzen
führen können. Die weiteren Schritte des Stufenplans werden aufgezeigt.
Wenn die/der Beschäftigte darlegt, dass das Fehlverhalten bzw. die Schlechtleistung auf einer Suchtproblematik beruhen könnte, wird sie/er
aufgefordert, sich in eine Suchtberatung bzw. -therapie zu begeben. Hierfür wird ihr Unterstützung zugesichert. Die Ansprechperson für
Suchtfragen bzw. ein Personalverantwortlicher bekommt den Auftrag, mit Einverständnis der/des Beschäftigten den Kontakt zur Beratungsstelle
bzw. zur Therapieeinrichtung zu halten. Nach Möglichkeit wird ein Case Management eingerichtet. Es erfolgt ein Hinweis auf die weiteren
Schritte des Stufenplans im Falle weiterhin bestehender oder neuer Auffälligkeiten.

5. Gespräch:

Beteiligte:  wie im vorangegangenen Gespräch

Ändert die/der Beschäftigte ihr/sein auffälliges Verhalten nicht, werden weiterhin Verstöße gegen arbeitsvertragliche / dienstliche Pflichten
sichtbar und ist keine Besserung zu erwarten, dann kommt es - nach Abstimmung mit der Ansprechperson für Suchtfragen / Mitarbeiterberatung
-  zum letzten Gespräch des Stufenplans. Werden die angebotenen Hilfen nicht in Anspruch genommen

•     leitet die Personalabteilung bei Tarifbeschäftigten das Kündigungsverfahren ein. Bei Beamtinnen und Beamten können entsprechende
      disziplinarische Schritte gewählt werden, soweit sich nicht aus dem Beamten-/Disziplinarrecht Besonderheiten ergeben.
• Absprachen zur Wiedereinstellung nach erfolgreicher Therapie können im Einzelfall getroffen werden.

S
tufe III

4. Gespräch:

Beteiligte: wie im dritten Gespräch

Kommt es erneut zu Verletzungen der arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Pflichten und/oder Störungen am Arbeitsplatz durch
Suchtmittelkonsum oder suchtbedingtes Verhalten, findet - nach Abstimmung mit der Ansprechperson für Suchtfragen/Mitarbeiterberatung -
ein Gespräch mit folgenden Inhalten statt:
• Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des dritten Stufengesprächs;
• Nachdrücklich den Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder suchtbedingtem Verhalten herstellen;
• Sofern die/der Beschäftigte die angebotenen Hilfen nicht (mehr) in Anspruch nimmt, erfolgt schriftlich die dringende Empfehlung / Aufforderung,

eine Beratungsstelle aufzusuchen und sich unmittelbar in Beratung oder Therapie zu begeben, da eine Suchtgefährdung nicht mehr
ausgeschlossen werden kann;(1)

• Angebot von interner Hilfe; die Ansprechperson für Suchtfragen/ein Personalverantwortlicher/der Case Manager bekommt den Auftrag, mit
Einverständnis der/des Beschäftigten den Kontakt zur Beratungsstelle bzw. zur Therapieeinrichtung zu halten.

• Vereinbarung eines Rückmeldegesprächs in ca. 6-8 Wochen. Beobachtung der weiteren Entwicklung des Verhaltens durch die Vorgesetzte/den
Vorgesetzten sowie Hinweis auf weitere Rückmeldegespräche im vierteljährlichen Abstand für die Dauer eines Jahres.

Der/ die Beschäftigte wird noch einmal darauf hingewiesen,
• dass der Arbeitgeber nicht länger bereit ist, das Fehlverhalten und/oder die Minderleistung hinzunehmen;
• dass im Falle einer Suchterkrankung die Prognose des Krankheitsverlaufs ohne Therapie ungünstig ist und u.U. eine krankheitsbedingte

Kündigung erfolgen kann bzw. bei Beamtinnen und Beamten die Entfernung aus dem Dienst beantragt werden kann.

Liegt nach Auskunft der/des Beschäftigten eine Suchtproblem nicht vor, wird aufgrund des Fehlverhaltens bzw. der Schlechtleistung eine
zweite Abmahnung ausgesprochen, sofern die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Vergleichbare Maßnahmen gelten auch
für Beamtinnen und Beamte, soweit sich nicht aus dem Beamtenrecht/Disziplinarrecht Besonderheiten ergeben.
Personelle Konsequenzen können darüber hinaus besondere Auflagen sein, z.B. individuelles Alkoholverbot, Absprachen für Kontaktaufnahmen
mit dem Betriebsarzt, Meldung beim Vorgesetzten bei Arbeitsantritt u.a.. Für eine Umsetzung und Änderungskündigung mit Herabgruppierung
können die Voraussetzungen geprüft werden.

Bei positiver
Verhaltensänderung
oder Aufnahme einer
Therapie:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Rückmeldegespräch nach
6-8 Wochen und weiter
vierteljährlich bis zum Ab-
lauf eines Jahres

Bei positiver
Verhaltensänderung:

Keine weiteren arbeits-
rechtlichen Folgen

Durchführung des Rück-
meldegesprächs nach
6-8 Wochen

Bei erneuter
oder fortge-

setzter
Auffälligkeit

Bei erneuter
oder fortge-

setzter
Auffälligkeit

(1) Falls dies als Aufforderung formuliert wird und ein Nachweis darüber erbracht werden soll, sind die gesetzlichen Regeln des Persönlichkeits- und Datenschutzes
       zu beachten. Die Aufforderung ist für Beamte/Beamtinnen dienstrechtlich verbindlich. Arbeitsrechtlich kann die jedoch keine Sanktionierung erfolgen, wenn
       Tarifbeschäftigte der Aufforderung nicht nachkommen, falls dies aus ihren arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nicht unmittelbar abgeleitet werden kann.
(2) Der Nachweis kann mündlich oder schriftlich, aber nur mit Einverständnis der betroffenen Person und erforderlicher Schweigepflichtsentbindung erfolgen.
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Rückmeldegespräch
Das Rückmeldegespräch findet statt, sofern nach einem Stufengespräch eine positive Veränderung eingetreten ist und keine weiteren Auffälligkeiten
sichtbar geworden sind. Je nach Lage des Einzelfalls wird es in einem sinnvollen Abstand nach dem Interventionsgespräch angesetzt und
ggf. in einem bestimmten Zeitraum (regelmäßig) wiederholt. Ziel des Gesprächs ist es eine Rückmeldung über die Einhaltung der Absprachen sowie
über die als positiv wahrgeommenen Veränderungen zu geben. Bei erneuter Auffälligkeitwird dagegen das nächste Stufengespräch eingeleitet.


